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5 . Jahrgang

1 . Einſchräunkung der Verſendung
von Fragebogen .

Der Reichs marſchall
des Großdeutſchen Reiches

Beauftragter für den Vierjahresplan
V. P . 17473/1 II . Ang .

Berlin WS , den 12 . Dezember 1941

Leipziger Straße 3

Der Reichsminiſter und Chef der Reichskanzlei
hat mit dem an alle Oberſten Reichsbehörden ge⸗

richteten Rundſchreiben vom 17 . Oktober 1941 —

Rk . 14966 B — mitgeteilt , daß der Führer eine

Unterbindung aller überflüſſigen ſtatiſtiſchen Ar⸗

beiten und eine Einſchränkung der Verſendung
von Fragebogen während des Krieges erwarte .

Für das Gebiet der Wirtſchaftsſtatiſtik weiſe
ich darauf hin , daß die mit dem Rundſchreiben
des Reichsminiſters und Chefs der Reichskanzlei
vom 17 . Oktober 1941 verfolgten Abſichten ſich
mit der Zielſetzung der Verordnung zur Verein⸗

fachung der Wirtſchaftsſtatiſtit vom 13 . Februar
1939 — RGBl . I . S . 389 — und mit der Auf⸗
gabenſtellung für den Statiſtiſchen Zentralaus⸗
ſchuß decken . Nach der genannten Verordnung und

nach meinen allen Oberſten Reichsbehörden zu⸗

gegangenen Rundſchreiben vom 13 . Februar 1939

— St . M . Dev . 17 12 — und vom 17 . September
1940 — V. P. 15 325/7 — bedürfen alle wirt⸗

ſchaftsſtatiſtiſchen Erhebungen — von wenigen in

§ 2 der Verordnung und in § 2 der Erſten Aus⸗

führungsbeſtimmungen vom 19 . Auguſt 1940

( RGBl . 1 S . 1123 ) aufgeführten Ausnahmen ab⸗

geſehen — der Genehmigung des Statiſtiſchen
Zentralausſchuſſes . Mit meinem gleichfalls an

alle Oberſten Reichsbehörden gerichteten Rund⸗

ſchreiben vom 28 . September 1939 — St . M . Dev .

8479 —habe ich betont , daß die Vorſchriften der

Verordnung zur Vereinfachung der Wirtſchafts⸗
ſtatiſtik auch im Kriege durchgeführt werden

müſſen .
Ich darf Sie daher aus Anlaß des in dem

Rundſchreiben des Reichsminiſters und Chefs der

Reichskanzlei zum Ausdruck gekommenen Führer⸗
willens erneut bitten , Ihre nachgeordneten
Stellen , insbeſondere aber auch die Sachbearbeiter
Ihres Hauſes anzuweiſen , wirtſchaftsſtatiſtiſche
Erhebungen nur in Fühlungnahme und nach Ge⸗

nehmigung durch den Statiſtiſchen Zentralaus⸗
ſchuß durchzuführen oder anzuordnen . Auf dieſe
Weiſe wird die Beachtung des in dem Rund⸗

ſchreiben des Reichsminiſters und Chefs der

Berlin , den 5 . Januar 1942 Nr . 1

Reichskanzlei vom 17 . Oktober 1941 zum Ausdruck

kommenden Führerwillens im Bereich der Wirt⸗

ſchaftsſtatiſtit ſichergeſtellt .
In Vertretung

Körner

Bekanntgegeben unter Bezugnahme
auf A. N . /R. L. M. 1940 S. 61 Nr . 144

Z. A. Min . - Büro

2 . Anmeldung des Bedarfs an Spinnſtoff ;
und Lederwaren .

Es beſteht Veranlaſſung , erneut auf die im

L. V. Bl . 1940 , Nr . 1068 , S . 532 bekanntgege⸗
benen Beſtimmungen über die Verſorgung der

Wehrmacht mit bezugsbeſchränkten Spinnſtoff⸗
waren , Leder und Lederwaren hinzuweiſen . Dies

gilt vor allem auch für die einzelnen Dienſtſtellen
des R . L. M.

Aufträge auf Anfertigung von Spinnſtoff⸗
waren , Leder und Lederwaren oder Aufträge ,
ſeien es mittelbare oder unmittelbare , zu deren

Ausführung Spinnſtoffe oder Leder benötigt
werden , dürfen ohne Rohſtoffdeckung nicht erteilt

werden . Anträge an eine Reichsſtelle auf Frei⸗
gabe von Spinnſtoffen und Leder ohne den Beſitz
eines Kontingentes ſind zwecklos .

Die Rohſtoffdeckung erfolgt durch Anmeldung
des Bedarfs durch die Amter , Inſpektionen uſw .
an das Luftwaffenverwaltungsamt — V2 —.
V2 ſtellt den Geſamtbedarf der Luftwaffe zu⸗

ſammen und ſorgt für Sicherſtellung und Zu⸗
teilung der Kontingente im Benehmen mit OR W̃
und Reichswirtſchaftsminiſter .

Für den Beſchaffungsabſchnitt 1. 4. — 30 . 9.

1942 iſt der vorausſichtliche Bedarf ſchon jetzt feſt⸗
zuſtellen und dem Luftwaffenverwaltungsamt
— V2 — bis ſpäteſtens 15 . 1. 1942 mitzuteilen .

Auskunft in Rohſtoffangelegenheiten auf dem

Gebiete Textilien und Leder und in Angelegen⸗
heiten der Beſchaffung erteilen :

Für den Techn . Bedarf : L RO — G. L ./ A — P 2

Ing . Mühl , App . 81/5611

Für den Anterkunfts⸗Bedarf : V. 5 Reg . ⸗Ob. ⸗Inſp .
Blank , App . 81/2244

Für den Baubedarf: V. 7 R . A. Frank , App .
84/1167

Für den übrigen Spinnſtoffbedarf :
Ludolff , App . 83/1465

Für den Lederbedarf : V. 2, Reg . ⸗Inſp . Scheffel ,
App . 83/1793 oder Vertreter .

LD . Ag J
ö

V. 2, A. R .



3 . Kinderverſchickung .

Im Rechnungsjahr 1941 ſind noch zwei koſten⸗
freie Verſchickungen in das Kindererholungsheim
der Luftwaffe Tabarz i . Thür . in Ausſicht ge⸗

nommen: ü

Transport Nr . 54 vom 10 . 2. bis 10 . 3. 1942 ,
Transport Nr . 55 vom 13 . 3. bis 9. 4. 1942 .

Aus dem Bereich des R . L. M. ſind vorgeſehen :
5 Kinder : 3 Mädchen , 2 Knaben von Beamten

und Soldaten und

10 Kinder : 5 Mädchen , 5 Knaben von Ange⸗
ſtellten und Arbeitern im Alter von

10 bis 14 Jahren .
Aufnahmefähig ſind erholungsbedürftige erb⸗

geſunde Kinder , die in den letzten 6 Wochen keine

Luftwaffenverwaltungsamt ( Ag IV 13 C)

anſteckenden Krankheiten gehabt haben . Ausge⸗
ſchloſſen von der Aufnahme ſind Kinder aus Fa⸗
milien , in denen anſteckende Krankheiten wie

Maſern , Diphtherie uſw . vorhanden ſind . Bett⸗

näſſer können nicht aufgenommen werden .

Namentliche Meldungen mit Angabe des Alters
der Kinder können über die Dienſtſtellen an bisis

ſpäteſtens 15 . 1. bzw. 15 . 2. 1942 gerichtet werden .

LD . Ag IV ( 13 C)

4 . Miniſterialzulage .
Es wird gebeten , Anträge auf Miniſterialzu⸗

lage für Affz . und Mannſchaften künftig nach fol⸗
gendem Muſter zu ſtellen . Vordrucke können beim

Materiallager ( Zimmer 1045 ) empfangen werden .

60 d 10 ö

An

„ den

L. Wehr 2

durch

Antrag auf Miniſterialzulage für

Name und Vorname

Dienſtgrad

Geburtsdatum

Verſetzungs⸗
VfKommandierungs⸗ ) Yfg⸗

Tag des Dienſtantritts

Art der Tätigkeit

Wahrgenommene Stelle nach dem

Stellenplan des R . L. M. Bl .

Zivilberuf
Aus dem Friedens dienſtverhältnis
wird Miniſterial⸗ oder oberſtgericht⸗
gerichtliche Zulage
bezogen . N

‚j•q 9 nicht “)

Bei Mannſchaften bisherige Dienſtzeit
Des Vorgängers

Name und Vorname

Dienſtgrad
Verſetzungs⸗ )
Kommandierungs⸗ )

neue Dienſtſtelle

Vfg .

übt ſeit dem

lfd . Nr . Kontroll⸗Nr.

in Höhe von monatl . RM *)

miniſterielle Tätigkeit aus .

Veränderungen in den Dienſtverhältniſſen des werden

zur Vermeidung von Überzahlungen der zuſtändigen Gebührnisſtelle und L Wehr 2 rechtzeitig
mitgeteilt werden ( A. N. /R . L. M. S. 49 Nr . 133 , Zuſätze des R . L. M. B 7) .

*) Nicht Zutreffendes iſt zu ſtreichen .
L Wehr 2 GVO )



—

N 5 . Einberufung
von Gefolgſchaſts mitgliedern , ſonſtigem

ungedienten Perſonal und Soldaten des

Beurlaubtenſtandes des Heeres und der

Kriegsmarine .
Es liegt Veranlaſſung vor , darauf hinzuweiſen ,
daß Anträge auf Einberufung von Gefolgſchafts⸗
mitgliedern der Luftwaffe , von ſonſtigem unge⸗
dientem Perſonal und von Soldaten des Be⸗

urlaubtenſtandes des Heeres und der Kriegs⸗
marine als Soldaten nicht unmittelbar an die

Wehrerſatzdienſtſtellen zu richten , ſondern ſtets
L Wehr 2 zur Entſcheidung vorzulegen ſind .

Nach Prüfung wird L Wehr 2 die Einberufung
beim Oberkommando der Wehrmacht beantragen .
J. Wehr 2 ( IVA I )

6 . Reichsamt für Bodenforſchung .

RocErl . des RWM . vom 12 . Dezember 1941

— I Verw . 3/19 434/41 —

Die Reichsſtelle für Bodenforſchung erhält
unter Beibehaltung ihres Charakters als eine

mir nachgeordnete höhere Reichsbehörde die Be⸗
zeichnung „ Reichsamt für Bodenforſchung “ .
Bekanntgegeben .
Z. A. Min . - Büro

7 . Tonfilmſonderveranſtaltung .
Am Sonntag , dem 18 . 1. 1942 , vormittags

10 Uhr , veranſtaltet der Reichstreubund ehem . Be⸗

rufsſoldaten im Mercedes⸗Palaſt⸗ Berlin⸗Neu⸗

kölln , Hermannſtr . 214 , eine Tonfilmſondervorfüh⸗
rung „ Schnellboote “ mit neueſter Wochenſchau . Es

ſpricht Ritterkreuzträger Korvettenkapitän Breit⸗

haupt ; es ſpielt ein Muſikkorps der Kriegsmarine .
Eintrittspreis 0,50 RM . , Kartenvorverkauf

durch den Bezirksverband Berlin , Berlin Wg ,
Linkſtr . 26 J r . , von 14 —20 Uhr , Anruf: 21 3157 .
L. Wehr 1 VII

8 . Anſchriſten .
Die Anſchrift des Generalbevollmächtigten fürdie Reichsverwaltung lautet jetzt :

Der Generalbevollmächtigte für die

Reichsverwaltung
in Berlin NW7

N
Unter den Linden 72 .

Bekanntgegeben :
Z. A. Min . - Büro

9 . Wohnungstauſch .
1. Geboten : 1. In Stettin : In beſter Gegend

4½ Zimmer mit Erker und Balkon , 1. Etage ,

große Zimmer in gutem Zuſtand , Ofenheizung ,
Badezimmer , Keller und Bodenraum . Miete

107,50 , monatlich .

2. In Magdeburg : 4⸗Zimmer⸗Wohnung , 1.

Etage , Bad , Miete 65, . — A , monatlich .

Geſucht : In Berlin : 4⸗Zimmer⸗Wohnung mit

Bad ; Miete etwa 90, . — N .
N

Dechow , Hausapparat 1025 .

2. Geboten : In Frankfurt / M. geräumige 3⸗Zim⸗
merwohnung mit großer Küche , Bad , Dauer⸗

brand⸗Ofen , Tel . ⸗Anſchl . , in beſter Lage des

Zentrums , 3. Etg . Miete inkl . aller Neben⸗

ſpeſen 85 .— Nl .
N

Geſucht : In Berlin oder Vorort 3 —4⸗Zimmer⸗

wohnung mit Ztrhzg . , Ww. , Bad , Tel . ⸗Anſchl .
Miete inkl . Nebenſpeſen monatl . bis 120 N .

R . A. Frieda Braunſchweig ,
Luftg . Kdo. XII/XIII . Wiesbaden , Dienſtſtelle :
Lei . Flak . ⸗Erſ . ⸗Abtlg . 95 Ffm . ⸗Hauſen , Luden⸗

dorffſtraße . Tel . Ffm . 70501 , App . 73 . Privat⸗

anſchrift : Frankfurt / M. , Friedensſtr . 3, Tel . 21730 .

3. Geboten : In Würzburg große Zweizimmer⸗
wohnung mit Bad u . Etagenheizung , Südſeite .

Geſucht : In Berlin oder näherem Vorort

Dipl . ⸗Ing . K. Schaetz ,
Referent bei GI / C - E 5 / II E im R. L . M. ,

Berlin Ws , Leipziger Str . 7, Zimmer 5421 .

Telephon : 12 00 47 , App . 1273 .

4. Geboten : In München , beſte Wohnlage ,

6 Zimmer mit Zentralheizung. Monats⸗

miete 160 K . N

Geſucht : In Berlin oder Vororten entſpr .
Wohnung oder Einfamilienhaus .

Reg . ⸗Baurat a . Kr . Dr . Hofſäß , L In 13 ,

Kneſebeckſtr . 72 , Rufnummer 84 10 96 .



10 . Ausweiſe .
A. Allgemeines .

1

Vom Zentralamt des R . L. M. werden folgende

Ausweiſe ausgegeben : N

1. Dienſtausweiſe für die Gefolgſchaftsmitglieder
des R . L. M. ( bisher als R . L. M. ⸗Ausweiſe be⸗

zeichnet ) .

2. Beſucherausweiſe , die zum Betreten der

Dienſtgebäude des R . L. M. berechtigen ( bisher
als Perſonenausweiſe bezeichnet ) .

3. Truppenausweiſe für die Soldaten und Be⸗

amten des Stabes des Herrn Staatsſekretärs ,
der Abt . St . z. b. V . und des Zentralamtes .

4. Sonderausweiſe nach Maßgabe beſonderer
Beſtimmungen .

N

II .

Zuſtändig für die Ausgabe der unter 1 aufge⸗

führten Ausweiſe iſt ausſchließlich ZA . Gruppe

Überwachung . N

III .

Zeichnungsberechtigt ſind :

1. Für Truppenausweiſe Chef ZA . oder Ver⸗

treter , N

2. für die unter 1 Ziffer 1, 2 und 4 aufgeführten
Ausweiſe Gruppenleiter 2A . Gruppe Über⸗

wachung oder Vertreter .

B . Dienſtausweiſe .
J . .

1. Die Gefolgſchaftsmitglieder ( Angeſtellte und

Arbeiter ) des R . L. M. erhalten Dienſtaus⸗
weiſe .

2. Die Dienſtausweiſe ſind in der Größe Din A 6
( 148 105 mm) gefertigt . Die Grundfarbe iſt
weiß , der Druck ſchwarz . Sie enthalten fol⸗
gende Angaben :

Vor⸗ und Zuname ( bei Frauen auch Ge⸗
burtsname ) , Geburtstag und ort , Wohn⸗

ort , Perſonalbeſchreibung , Lichtbild ( Norm⸗
größe 52437 mm) , Unterſchrift des In⸗

habers und die Zeitſtempel .

3. Die Dienſtausweiſe haben eine Gültigkeits⸗
dauer von höchſtens 3 Jahren , ſie werden

vierteljährlich mit einem Zeitſtempel ( römiſche
Ziffern für die vier Vierteljahre ) verſehen .

4. Die Gefolgſchaftsmitglieder des R . L. M. er⸗

halten neben den weißen Dienſtausweiſen
nicht die braunen Dienſtausweiſe gemäß LD .

38 . Bei Kommandierungen nach außerhalb

behalten die Gefolgſchaftsmitglieder den

weißen Dienſtausweis ; bei Verſetzungen zu

anderen Dienſtſtellen der Luftwaffe ſind die

weißen Dienſtausweiſe abzugeben , oder , falls
die Reiſe mit einem Lichtbildausweis ange⸗

treten werden muß , bei der neuen Dienſtſtelle
im Austauſch gegen einen neuen Dienſtaus⸗
weis abzunehmen . Entſprechende Veröffent⸗
lichung im L. V. Bl. erfolgt .

N

II .

Für jedes neu eingeſtellte Gefolgſchaftsmit⸗
glied oder diejenigen Gefolgſchaftsmitglieder ,
deren Ausweiſe ungültig werden ( Ablauf ,
Namensänderung uſw. ) , iſt von der Beſchäf⸗
tigungsdienſtſtelle ein ſchriftlicher Antrag auf

Erteilung eines Dienſtausweiſes zu ſtellen .

Formblätter ſind bei ZA . Cr . Uwa erhältlich .
Den Anträgen ſind 2 ſeitenrichtige , nicht auf⸗
gezogene Lichtbilder in der Normgröße
5237 mm ( bürgerliche Kleidung , ohne Kopf⸗
bedeckung ) beizufügen . Lichtbilder , die nicht

dieſen Anforderungen entſprechen , können nicht
verwendet werden . Ferner iſt jedem Antrag
eine ausgefüllte Karteikarte ( rot ) beizufügen .

Karteikarten werden ebenfalls von 2A . Er .

Ua abgegeben .

Die Gefolgſchaftsmitglieder haben die auf der

Rückſeite der Anträge aufgedruckten Beſtim⸗

mungen ( Aufbewahrung , Verluſt , Gültigkeit ,
mißbräuchliche Verwendung , Fälſchung uſw .
der Ausweiſe ) genaueſtens zu beachten und

dieſes durch ihre Anterſchrift zu beſtätigen .
Die unterſchriftliche Vollziehung der Erklä⸗

rung dient gleichzeitig als Empfangsbeſtäti⸗
gung für den Erhalt des Ausweiſes .

Die Zeitſtempel ſind jeweils 14 Tage vor Ab⸗

lauf des bisher gültigen Zeitſtempels einzu⸗

holen . Auf A. N . /R .L. M. 1941 S . 28 Nr . 77

wird nochmals hingewieſen .

Beim Ausſcheiden aus dem Dienſt des R . L. M.
iſt der Dienſtausweis beim Empfang der Ar⸗

beitspapiere der Lohnſtelle abzugeben .

Bei Verluſt eines Dienſtausweiſes iſt über

die Beſchäftigungsdienſtſtelle an ZA . Gr . Uwa

eine Verluſtmeldung zu erſtatten , aus der

hervorgehen muß , unter welchen Umſtänden
wahrſcheinlich der Verluſt eingetreten iſt .

III .

Hinſichtlich der jetzt ablaufenden blaugrauen

R. L. M. ⸗Ausweiſe tritt folgende Übergangsrege⸗
lung ein :

N



1. Die Gültigkeitsdauer der bisher geltenden
Ausweiſe wird bis zum 31 . März 1942 ver⸗

längert . Ein beſonderer Vermerk auf den

Ausweiſen iſt nicht erforderlich , es muß jedoch
der Zeitſtempel für das 4. Vierteljahr 1941

vorhanden ſein .

2. Die Dienſtſtellen ( zweckmäßig die Abteilungen )
fordern eine der Anzahl ihrer Gefolgſchafts⸗
mitglieder entſprechende Menge von Antrags⸗
vordrucken und Karteikarten bei ZA . Gr . Dwa

an . Die ausgefüllten Anträge und Kartei⸗

karten ſind unter Beifügung der Lichtbilder
bei ZA . Gr . Uwa abzugeben . Nach Fertig⸗
ſtellung der neuen Ausweiſe werden die Ge⸗

folgſchaftsmitglieder zur Abholung aufge⸗
fordert werden . Die Ausgabe der Dienſtaus⸗
weiſe erfolgt nur gegen Rückgabe der alten

Ausweiſe .

3. Neu eingeſtellte Gefolgſchaftsmitglieder er⸗

halten bereits ab 16 . Dezember 1941 die

neuen weißen Dienſtausweiſe .

4. Die Nummern der neuen Dienſtausweiſe
bilden keine Anhaltspunkte für die Dauer der

Zugehörigkeit zum R . L. M. Wünſche auf Zu⸗
teilung beſonderer Ausweisnummern gelten
von vornherein als abgelehnt .

C. Beſucher⸗Ausweiſe .

I .

Es ſind Fälle mißbräuchlicher Benutzung der

Beſucherausweiſe ( bisher als Perſonenausweiſe
bezeichnet ) feſtgeſtellt worden . Das Anſehen der

Luftwaffe und die Sicherung der Dienſtgebäude
des R . L. M. machen daher nachſtehende Beſtim⸗
mungen erforderlich .

II .

1. Beſucherausweiſe werden nur ausgeſtellt für
Perſonen , die aus dienſtlichen oder geſchäft⸗
lichen Gründen wöchentlich mindeſtens meh⸗
rere Male eine oder mehrere Dienſtſtellen des

R . L. M. aufſuchen müſſen .
2. Ausgenommen von der Einſchränkung unter

Ziffer 1) ſind :
a) Angehörige der Oberſten Reichsbehörden ,
b) Angehörige des Induſtrierats des Herrn

Reichsmarſchalls ,
e) Angehörige der Wirtſchaftsgruppe Luft⸗

fahrtinduſtrie ( Reichsverband der Deut⸗

ſchen Luftfahrtinduſtrie ) ,
d) Wehrwirſchafsführer der Luftfahrt⸗

induſtrie ,
e) Betriebsführer großer und wichtiger Werke

der Luftfahrtinduſtrie ,
f ) Abwehrbeauftragte in Betrieben der Luft⸗

fahrtinduſtrie ,
g) Perſonen , denen im Einzelfalle aus be⸗

ſonderen Gründen ein Beſucherausweis
auszuſtellen iſt , ohne daß die Vorſchrift zu

Ziffer 1) Platz greift .

III .

1. Die Beſucherausweiſe ſind in der Größe Din

A 6 ( 143 K105 mm ) gefertigt . Die Grund⸗

farbe iſt grün , der Druck ſchwarz . Außerdem
iſt in Rotdruck vermerkt „ Gilt nicht als Per⸗
ſonalausweis “ . Die Ausweiſe enthalten fol⸗
gende Angaben :

Vor⸗ und Zuname ,
Behörde oder Firma ,
Sitz der Behörde oder Firma ,
Lichtbild ( Normgröße 52437 mm) , Unter⸗

ſchrift des Inhabers und Zeitſtempel .
. Die Beſucherausweiſe haben eine Gültigkeits⸗

dauer von höchſtens 2 Jahren . Sie werden

vierteljährlich mit einem Zeitſtempel ( römiſche
Ziffern für die vier Vierteljahre ) verſehen .

IV .

. Beſucherausweiſe werden nur nach vorheriger
ſchriftlicher Beantragung ausgegeben . Form⸗
blätter für die Anträge ſind bei ZA . Gr . Uwa

erhältlich . Den Anträgen ſind 2 ſeitenrichtige ,
nicht aufgezogene Lichtbilder in der Normgröße
52 437 mm ( ohne Kopfbedeckung ) beizufügen .
Lichtbilder , die nicht dieſen Anforderungen
entſprechen , können nicht verwendet werden .

. ZA . Er . Uwa holt bei denjenigen Dienſtſtellen ,
die auf dem Antrage als zu beſuchenden
Dienſtſtellen vermerkt ſind , eine ſchriftliche
Stellungnahme nach beſonderem Formblatt
ein . Die Stellungnahme ( Befürwortung oder

Ablehnung ) wird nur anerkannt , wenn ſie
mindeſtens von einem Abteilungschef oder

einem ſelbſtändigen Gruppenleiter unterzeich⸗
net iſt . Stellungnahmen einzelner Sachbear⸗
beiter werden nicht anerkannt . Falls unbe⸗

ſchadet der Stellungnahme der einzelnen

Dienſtſtellen aus Gründen , die der Gruppe
berwachung bekannt ſind , die Ausfertigung
eines Ausweiſes unzweckmäßig iſt , wird dieſes
den betreffenden Dienſtſtellen mitgeteilt .

. Bei dem unter II Ziffer 2) aufgeführten Per⸗
ſonenkreis wird von der Einholung einer

Stellungnahme abgeſehen . Die entſprechenden

weise. genügen zur Ausfertigung der Aus⸗

weiſe .

. Die von dem Antragſteller und ſeiner Be⸗

ſchäftigungsſtelle ( Behörde oder Firma ) ein⸗

zugehende Verpflichtung iſt auf der Rückſeite
der Antragsformulare aufgedruckt .

V.

. Die noch in Kraft befindlichen alten Per⸗
ſonenausweiſe werden mit Stempelaufdruck
„ Beſucherausweis “ verſehen .

. Die bis zum 31 . 12 . 1940 ausgeſtellten Per⸗
ſonenausweiſe alter Art verlieren ihre Gültig⸗
keit am 31 . 12 . 1942 .

Die im Jahre 1941 ausgeſtellten Perſonen⸗
ausweiſe alter Art verlieren ihre Gültigkeit
am 31 . 12 . 1943 .

. Truppenausweiſe .
I .

. Die Gruppe Überwachung ſtellt Truppenaus⸗
weiſe nur für die Soldaten und Beamten des

Stabes des Herrn Staatsſekretärs der Abt .



St . z. b . V . und des Zentralamtes aus . Im

übrigen ſtellen gem . L Dv . 38 die Amter und

Inſpektionen die Truppenausweiſe für die

Soldaten und Beamten des N. L. M. aus .

2. Zeitſtempel werden nur für den unter Ziffer 1)
aufgeführten Perſonenkreis erteilt .

II .

ö
1. Truppenausweiſe werden nur aufgeſtellt auf

Grund eines ſchriftlichen Antrages . Form⸗
blätter können bei 2A . Cr . UWwa empfangen

werden . N

2. Gemäß L Dv . 38 ſind den Anträgen 2 ſeiten⸗
richtige , nicht aufgezogene Lichtbilder in der

Normgröße 52 37 mm ( ohne Kopfbedeckung )
beizufügen . Lichtbilder , die dieſen Anforde⸗
rungen nicht entſprechen , können nicht ver⸗

wendet werden .

3. Der Verluſt eines Truppenausweiſes iſt der

Gruppe Überwachung ſchriftlich anzuzeigen .
4. Abgelaufene Ausweiſe ſind bei der Bean⸗

tragung eines neuen Ausweiſes abzugeben .

III . ö

Soldbücher für Angehörige anderer Dienſt⸗
ſtellen werden von JA . Gruppe Überwachung
nicht ausgeſtellt . N

E. Braune Dienſtausweiſe .

Die Gültigkeit der von anderen Dienſtſtellen
der Luftwaffe gemäß LD . 38 ausgeſtellten
braunen Dienſtausweiſe kann , falls erforder⸗
lich , auf die Berechtigung zum Betreten der

Dienſtgebäude des R . L. M. ausgedehnt wer⸗

den . Hierzu bedarf es einer ſchriftlichen Er⸗

klärung der Beſchäftigungsdienſtſtelle , aus der

hervorgehen muß , daß der Ausweisinhaber
aus dienſtlichen Gründen häufig das R . L. M.

aufzuſuchen hat .
Bei langdauernden Kommandierungen von

Gefolgſchaftsmitgliedern auswärtiger Dienſt⸗
ſtellen zum N. L. M. iſt in gleicher Weiſe zu

verfahren .
ö

Entſprechende Veröffentlichung in L. V. Bl.
erfolgt .

F . Zwiſchenausweiſe , Sonderausweiſe .

J .

1. Perſonen , für die ein Dienſtausweis oder ein

Beſucherausweis beantragt iſt , können , falls

ihre tägliche Anweſenheit im R. L. M. erfor⸗
derlich iſt , einen Zwiſchenausweis erhalten .
Bis zur Schaffung beſonderer Ausweiſe wer⸗

den wie bisher die Anmeldezettel der betr .

Perſonen mit einem Verlängerungsvermerk
verſehen , auf Grund deſſen ſie die Dienſt⸗

können
des R. L. M. betreten und verlaſſen

önnen .

2 . Perſonen , die kurzfriſtig zum R . L. M. abge⸗
ordnet oder kommandiert ſind und die im Be⸗

ſitze eines Lichtbildausweiſes ſind , erhalten
ebenfalls einen Zwiſchenausweis gemäß
Ziffer 1) .

3. Ein Zwiſchenausweis gemäß Ziffer 1) kann

auch denjenigen Perſonen erteilt werden , die

aus beruflichen oder geſchäftlichen Gründen

mehrere Tage hintereinander das R . L. M. auf⸗
ſuchen müſſen , wie z. B . Handwerker , die mit

Arbeiten im R. L. M. beſchäftigt ſind .

4. Die Gültigkeitsdauer der Zwiſchenausweiſe
wird auf höchſtens 14 Tage beſchränkt .

II.

Bei Wächtern privater Wachunternehmen ,
Reinemachefrauen privater Reinigungsinſtitute
uſw . , die auf unbeſtimmte Zeit täglich oder häufig
die Dienſtgebäude des R . L. M. zwecks Ausübung

ihres Dienſtes oder ihrer Arbeit aufzuſuchen
haben , iſt bisher vielfach von der Erteilung eines

Lichtbildausweiſes abgeſehen worden , da den betr .

Perſonen die Beſchaffung von Lichtbildern nicht
zugemutet werden ſollte . Nach den polizeilichen
Vorſchriften muß jedoch jede über 15 Jahre alte

Perſon im Beſitze eines amtlichen Lichtbildaus⸗
weiſes ( Reiſepaß , Kennkarte , Wehrpaß , Partei⸗
ausweis uſw . ) ſein . Perſonen , die nicht im Be⸗

ſitze eines Lichtbildausweiſes ſind , haben ſomit
gegen die polizeilichen Vorſchriften verſtoßen . Der

Einwand , daß dieſen Perſonen die Beſchaffung
eines Lichtbildausweiſes nicht zugemutet werden

könnte , iſt ſomit nicht ſtichhaltig . Um jedoch dieſem
Perſonenkreis die zuſätzliche Beſchaffung von

Lichtbildern zu erſparen und andererſeits die

ordnungsmäßige Kontrolle der die Dienſtgebäude
des R. L. M. betretenden Perſonen ſicherzuſtellen ,
werden vom 1. 4. 1942 ab Sonderausweiſe ohne
Lichtbild ausgegeben , die in Verbindung mit

einem der obengenannten amtlichen Lichtbildaus⸗
weiſe gelten .
Zentralamt

Gr . UWwWãa

2 Druck: R. L. M. ZA. Min . - Büro/ Druckerei
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5 . Jahrgang

11 . Fernſchreiben und Poſttelegramme
innerhalb Groß⸗Berlins .

Unter Hinweis auf Ziff . 124 der Fernſchreib⸗
betriebsvorſchrift L. Dv . 704/34 wird zur Ent⸗

laſtung der Fernſchreibſtellen die Annahme von

Fernſchreiben und Poſttelegrammen mit den Rang⸗

bezeichnungen A und LIT an Empfänger im Be⸗

reich von Groß⸗Berlin durch die Fernſchreibſtellen
im R. L. M . bis auf weiteres verboten . Dieſe Nach⸗
richten laſſen ſich in allen Fällen ebenſo ſchnell
durch Brief ( Kurier oder Poſt ) übermitteln .

Hierunter fallen Fernſchreiben an Dienſt⸗

ſtellen der Luftwaffe , des Heeres und der Ma⸗

rine , die ihren Standort in Berlin haben

und Poſtdienſttelegramme an Behörden und

Firmen innerhalb Groß⸗Berlins .

Die Ziffer 124 lautet :

„ Befehle , Meldungen , Anforderungen , Anträge
und Nachrichten aller Art ſind nur dann als Fern⸗
ſchreiben aufzugeben , wenn der beabſichtigte Zweck

nut durch briefliche Übermittlung erreicht werden

ann . “

Die Fernſchreibvermittlungen und Fernſchreib⸗
ſtellen des R . L. M. haben alle Fernſchreiben , die

den angegebenen Bedingungen nicht entſprechen ,
zu rückzuweiſen .

Chef N. V. W.

12 . Eingruppierung von Angeſtellten .

In den Mitteilungen des Reichsluftfahrtmini⸗
ſteriums vom 8. 11 . 1935 ( Nr. 52 ) wurde darauf
hingewieſen , daß Perſonalangelegenheiten für An⸗

geſtellte und Arbeiter aus ſchließlich durch die zu⸗

ſtändigen Perſonalſtellen des Hauſes — nach dem

geltenden Geſchäftsverteilungsplan durch Luft⸗

waffenverwaltungsamt , Ag IV V 13, bzw . für das

flugtechniſche Perſonal durch Generalluftzeug⸗
meiſter ( PT ) — bearbeitet werden . Trotzdem muß
immer wieder feſtgeſtellt werden , daß ſich Ge⸗

folgſchaftsmitglieder insbeſondere hinſichtlich der

Ein⸗ und Höhergruppierung auf Zuſagen ſeitens
ihrer Beſchäftigungsdienſtſtelle berufen , denen

durch die zuſtändige Perſonalſtelle nicht ſtattge⸗

geben werden kann . Das Landesarbeitsgericht
Berlin , das ſich mit einem derartigen Fall zu be⸗

faſſen hatte , hat in dem rechtskräftigen Urteil vom

25 . 8. 1941 ( 101 Sa 554/41 W Ca 275/40 ) ausge⸗

Berlin , den 16 . Januar 1942 Nr . 2

führt , daß die Einſtufung des Gfm . in die ſeiner
Tätigkeit entſprechende Vergütungsgruppe gemäß
§ 3 170 . A ausſchließlich Sache des Führers der

Verwaltung bzw . der von ihm beauftragten Per⸗
ſonalſtelle iſt . Die von anderen Stellen , dienſt⸗
lichen Vorgeſetzten uſw . gegebenen Zuſagen ſind
rechtsunwirkſam und nur geeignet , unbegründete
Hoffnungen und damit Unzufriedenheit zu er⸗

zeugen . Es iſt daher grundſätzlich verboten , bei

Stellenbewerbungen eine beſtimmte Vergütungs⸗
gruppe ohne vorheriges Einverſtändnis der zu⸗

ſtändigen Perſonalſtelle in Ausſicht zu ſtellen . Iſt
eine vorherige Fühlungnahme nicht möglich , ſo
darf eine beſtimmte Vergütungsgruppe nur unter

dem ausdrücklichen und zwar ſchriftlich anzuerken⸗
nenden Vorbehalt der Zuſtimmung durch die zu⸗

ſtändige Perſonalſtelle in Ausſicht geſtellt werden .

In dem angezogenen Urteil hat das Landes⸗

arbeitsgericht ferner zu einer Reihe von Behaup⸗
tungen grundſätzlich Stellung genommen , die er⸗

fahrungsgemäß zur Begründung einer Höhergrup⸗
pierung vorgebracht werden . Demnach iſt eine

Berufung auf den Stellenplan unbegründet , da

dieſer entſprechend ſeiner Zweckbeſtimmung keine

Angaben darüber enthält , daß eine beſtimmte
Tätigkeit einer beſtimmten Vergütungsgruppe
entſpricht . Dies gilt insbeſondere auch dann , wenn

für den Angeſtellten die Planſtelle eines Beamten

eröffnet wird . Ein derartiges Verfahren hat nur

Bedeutung hinſichtlich der Stärkenachweiſung . Es

bedeutet hingegen nicht , daß dieſer Angeſtellte eine

dem planmäßig vorgeſehenen Beamten ent⸗

ſprechende Vergütung erhalten müſſe , da dieſe Be⸗

amten regelmäßig daneben ſchwierigere Arbeiten

zu erledigen haben und Aufſichtsbefugnis beſitzen .
Die Tatſache , daß ſich andere Angeſtellte mit

ähnlicher Tätigkeit in einer höheren Vergütungs⸗
gruppe befinden , iſt ſchon deshalb unbeachtlich ,
weil die Tarifordnung dem Führer der Verwal⸗

tung Spielraum zur Eingruppierung und zwar

ausſchließlich entſprechend der Leiſtung des ein⸗

zelnen Gefolgſchaftsmitgliedes läßt .
Der Kläger hatte in dem angeführten Rechts⸗

ſtreit einen Anſpruch auf Höhergruppierung ferner
damit zu begründen verſucht , daß er mit Geheim⸗
ſachen befaßt geweſen ſei , die nach der L. Dv . 99

Beamten des höheren und mittleren ( gehobenen )
Dienſtes und Angeſtellten mit entſprechender
Tätigkeit vorbehalten ſind . Wie das Gericht hierzu
ausführt , hat die Verſchlußſachenvorſchrift
( L. Dv. 99 ) nur den Zweck , den Kreis der Perſonen
feſtzulegen , denen Geheimſachen nach dem Grad

*



des Geheimhaltungsbedürfniſſes zugänglich ge⸗

macht werden dürfen . Sie ſtellt keine Gehaltsord⸗
nung dar . Eine Abweichung von ihren Beſtim⸗
mungen iſt daher eine Verletzung von Dienſtvor⸗
ſchriften , rechtfertigt aber keinen Anſpruch auf

Einreihung in die nach der L. Dv . 99 für die Bear⸗

beitung beſtimmter Geheimſachen vorgeſchriebene
Dienſtſtellung .

Am ausſichtsloſen Rechtsſtreiten vorzubeugen ,
wird ſchließlich darauf hingewieſen , daß nach der

feſtſtehenden Rechtsſprechung des Reichsarbeits⸗
gerichtes ( RAG - Urteil vom 16 . 1. 40 — Arb . R .

Samml . Band 38 S . 99 ) ſelbſt die Arbeitsgerichte
nicht befugt ſind , die Richtigkeit der Eingruppie⸗
rung nachzuprüfen oder dieſe zu ändern , die vom

Führer der Verwaltung zwar ſelbſtverantwortlich
nach den von der Tarifordnung aufgeſtellten
Grundſätzen , bei jedem einzelnen Gefolgſchafts⸗
mitglied jedoch nach eingehender Prüfung aller

für die Eingruppierung maßgebenden Umſtände
vorgenommen wird .

L. D. Ag IV

13. Abrechnung der Dienſtreiſen .

Die Abrechnung der Dienſtreiſen wird dadurch
ſehr erſchwert , daß die Reiſekoſtenrechnungen
häufig unvollſtändig ausgefüllt werden . Auf der

Vorderſeite fehlen teilweiſe die in den Spalten 1

bis 3 des Vordrucks vorgeſchriebenen Angaben
über die Zeit und Art der Ausführung der Dienſt⸗
reiſe , beſonders über die Dauer des Dienſtgeſchäfts
an den Tagen , an denen der Geſchäftsort oder

Kommandoort erreicht , verlaſſen oder von dort

aus Dienſtreiſen ausgeführt wurden , ob Wehr⸗
machtverpflegung empfangen und ob freie Anter⸗

kunft gewährt wurde . Auch der Wohnort der Fa⸗
milie muß angegeben werden . Ferner iſt auf der

Rückſeite die Beſoldungs⸗ oder Vergütungsgruppe
einzutragen , in der ſich der Reiſende z. It . der

Ausführung der Dienſtreiſe befand , wobei rück⸗

wirkende Beförderungen ( bei Angeſtellten Höher⸗
gruppierungen ) außer Betracht bleiben . Weiter iſt
dort der erhaltene Reiſekoſtenvorſchuß ſowie das

Kommandogeld , die Trennungsentſchädigung und

das Verpflegungsgeld ( 2,10 , oder 3, . — N
anzugeben , das der Reiſende bezieht .

Einer beſonderen Genehmigung bedarf die aus⸗

nahmsweiſe Benutzung einer höheren Wagenklaſſe
nach Nr. 38 Abſ . 3 bis 5 der RV . und die Ver⸗

bindung einer Dienſtreiſe mit einer Urlaubsreiſe .
Dieſe Genehmigung muß vor Antritt der Reiſe
unter Angabe der Gründe von dem zuſtändigen
Dienſtvorgeſetzten ausgeſprochen werden und iſt
zweckmäßig mit der Reiſegenehmigung auf dem

Dienſtreiſeantrag zu verbinden .

Schließlich wird noch darauf hingewieſen , daß
nach Nr . 95 und 97 der RV . die Reiſekoſtenrech⸗
nungen ſofort nach Beendigung der Dienſtreiſen
einzureichen ſind und daß die Gebührnisſtelle ver⸗

pflichtet iſt , einen Reiſekoſtenvorſchuß , der nicht
binnen 14 Tagen abgerechnet wird , bei der näch⸗
ſten Gehaltszahlung einzubehalten .

L. D. Ag . II

14 . Kartenan forderungen .
Bei ſchriftlichen Kartenanforderungen wird ge⸗

beten , die App. ⸗Nr. des Beſtellenden anzugeben ,
damit dieſer benachrichtigt werden kann .

Genst . 7. Abteilung , Kartenstelle .

15 . Wohnungstauſch .
1. Geboten : In Münſter i . Weſtf . 4½⸗Zimmer⸗

wohnung , Erdgeſchoß , Zentralheizung , Bad ,
Warmwaſſer , kleiner Garten , Miete 112 . 10

Reichsmark monatlich . N

Geſucht : In Berlin möglichſt gleichwertige
Wohnung .

Bellen , Oberſtleutnant

Anruf Berlin 80 75 11 .

2. Geboten : 7⸗ Zimmerwohnung , Warmwaſſer ,
Fahrſtuhl , 2. Etage .
Nähe : Viktoria⸗Luiſe⸗Platz .
Kinderreiche . “ Miete : 160 KNM.

Geſucht : 3—3½,⸗ Zimmerwohnung mit Komfort ,
Weſten , Miete bis 100 N .

Littmann , CI /F 1 III A 3

Apparat 2625 .

„ Nur für

3. Geboten : In Berlin⸗Heſſenwinkel ( direkt an

Spree und Dämmeritzſee , auch Wald ge⸗

legen , daher für Waſſerſportler beſonders
geeignet ) 1¼⸗ Zimmerwohnung mit Ofen⸗
heizung .

Geſucht : In Berlin oder Vorort ( Stadtbahn⸗
nähe ) 1¼½ bis 2⸗ Zimmerwohnung .

R . A. Margarete Angel , L. In . 13

Kneſebeckſtr . 72/73 , Ruf : 84/1637 .

4. Geboten : In Hannover “ Liſtſtadt , Eichen⸗
plan 3 II 2½⸗ Zimmerwohnung mit Etagen⸗
heizung , Warmwaſſer , Bad , Loggia , Küche ,
2 Keller , ſehr ſonnig .

ö N

Preis inkluſive Zentralwaſchhausbenutzung ,
Treppenhausreinigung uſw . mtl . 65 NA .

Geſucht : Ahnliche Wohnung in Berlin , mög⸗
N

10 egend Hermsdorf . Preis bis zirka

Klara Krüger bei Apotheker Krohn ,
Berlin⸗ Hermsdorf , Waldſeeweg 29 .

Rufnummer 12 00 27 , Apparat 556 .

5. Geboten : In Frankfurt / Main 3½ ⸗Zimmer⸗
wohnung mit Küche , Bad , Glasveranda .

Zentralheizung und fließendes warmes und

kaltes Waſſer . Miete 113 .

Geſucht : In Berlin oder Vorort 4/⸗Zimmer⸗
wohnung mit Zentralheizung , Bad , Tele⸗

fonanſchluß . Miete bis zu 160 M .

Dr. Starfinger , Stabsarzt , L. In . 14 , 1 1D

Berlin⸗Tempelhof , Parkſtr . 2.

Hausanſchluß : 83/1083 .

A VDPDruck: R. L. M. ZA. Min . - Büro/ Druckerei .
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5 . Jahrgang

16 . Anforderung von OKW - Befehlen durch
nachgeordnete Dienſtſtellen .

Erlaſſe des Oberkommandos der Wehrmacht ,
die die Geſamtwehrmacht betreffen , werden ent⸗

weder durch die auch den unteren Dienſtſtellen
zugehenden Amtsblätter der Wehrmachtteile , oder

aber an die drei Wehrmachtteile durch Sonderver⸗

fügung bekanntgegeben . In letzterem Falle wird
in den zu erlaſſenden Durchführungsbeſtimmun⸗
gen der Oberkommandos häufig auf Vorgangs⸗

erlaſſe des Oberkommandos der Wehrmacht hin⸗
gewieſen , die den nachgeordneten Dienſtſtellen der

Oberkommandos nicht bekannt ſind . Infolgedeſſen
haben in letzter Zeit nachgeordnete und untere

Stellen der Wehrmachtteile unter Umgehung des

Dienſtweges derartige Erlaſſe bei den Dienſt⸗
ſtellen des OK W unmittelbar angefordert . Das

bedeutet eine nicht tragbare Belaſtung dieſer
Dienſtſtellen , ganz abgeſehen davon , daß das Ver⸗

fahren nach H Dy 30 %m Dv . Nr . 15/L Dv 30

( Seite 7, Zeile 1 und 2 unten ) unzuläſſig iſt . Es

wird daher um Anordnung gebeten , daß , wenn in

den Durchführungsbeſtimmungen auf Erlaſſe des

Oberkommandos der Wehrmacht hingewieſen
werden muß , die den nachgeordneten Dienſtſtellen
der Wehrmachtteile nicht bekannt ſind , entweder

der Inhalt dieſer Erlaſſe in dem erforderlichen
Umfange mitgeteilt oder ein Vermerk aufge⸗
nommen wird , wonach die Kenntnis dieſes Er⸗

laſſes für die Bearbeitung der unterſtellten
Dienſtſtellen nicht erforderlich iſt . Bei Mitteilung
von Geheimſachen wäre hierbei auch der „ Grund⸗
ſätzliche Befehl des Führers vom 11 . 1. 1940 “ zu

beachten .

Das Oberkommando der Wehrmacht hat ſeine
Dienſtſtellen angewieſen , künftig Anforderungen
nachgeordneter Dienſtſtellen der Oberkommandos

auf derartige Erlaſſe nicht mehr zu beantworten .

OK V, 19 . 12 . 1941

B. 3I n Nr . 17889/41 Bd W (U)

Bekanntgegeben .

Die vorſtehend erwähnten Schwierigkeiten ent⸗

fallen bei ſinngemäßer Beachtung der in

AN / RLM . 1941 S .5 Nr . 13 bekanntgegebenen

Richtlinien, auf die erneut hingewieſen wird .

Zentralamt

Ministerial - Büro

Berlin , den 1 . Februar 1942
ö

Nr . 3

17 . Konfirmandenunterricht .

Für die Oſtern 1944 in der evangeliſchen Stand⸗

ortgemeinde Berlin ſtattfindende Konfirmation
ſind Anmeldungen an das „ Evangeliſche Stand⸗

ortpfarramt , Berlin C2 , Neue Friedrichſtr . 46 “

ab ſofort bis 31 . 3. 42 zu richten . Bei der An⸗

meldung iſt der Taufſchein vorzulegen .

Z. A . Kdt .

18 . Briefmarkenausſtellung .
Am 15 . März 1942 — Heldengedenktag —

findet im Studentenwerk Charlottenburg , eine

Briefmarken⸗Ausſtellung der Sammlergruppen
der Wehrmacht , Standort Berlin , ſtatt .

Die Reichspoſt gibt hierzu Sondermarke und

Sonderſtempel heraus .
Die Mitglieder der Sammlergruppe R. L. M.

werden gebeten , bis 5. Februar 1942 ihre Aus⸗

ſtellungsobjekte anzumelden und Meldeformulare
anzufordern . Telefon : 83/1152 .

Die zum „ Tag der Wehrmacht “ vorgeſehene
Ausſtellung findet nicht ſtatt .

KdF. ⸗Betriebs⸗Sammlergruppe
Reichsluftfahrtminiſterium

19 . Wohnungstauſch .

1. Geboten : 6⅛⸗ Zimmerwohnung ( 1 Treppe )
mit Bad und Zentralheizung in Hamburg ,

Heilwigſtr . 121 . Miete : 250 . monatl .

Geſucht : In Berlin ( möglichſt Zehlendorf ,
Nikolasſee , Lichterfelde , Dahlem Grune⸗

wald oder Steglitz ) eine 5½⸗ bis 6½½⸗

Zimmerwohnung mit Bad , Warmwaſſer⸗
verſorgung und Zentralheizung . Miete :
Bis zu 300 , monatlich .

Gen . ⸗Lt . Mahncke ,
L. In .9

Hausanſchl . : 6100 und 6228

2. Geboten : In Dortmund große 3⸗Zimmerwoh⸗
nung mit Küche , Bad , Balkon , Zentral⸗
heizung , Manſarde , in beſterWohnlage.

Geſucht : In Berlin 3½ bis 4 Zimmer .

Fachſtudienrat Plathner ,

Apparat 84/1835 .
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3. Geboten : In Berlin 2½5⸗ Zimmerwohnung
(3. Stock ) , Ofenheizung , Innentoilette ,

langer Korridor , Telefon .

Neukölln , Innſtraße 27 ( gute Fahrverbin⸗
dungen ) , Miete 39 N l . N

Geſucht : In Berlin 3½⸗ bis 4⸗Zimmerwoh⸗
nung mit guter Fahrverbindung , Termin

nach Vereinbarung , möglichſt bald .

Feldw . Becker ,

Genſt . Gen . ⸗Qu . 6 . Abt . ( V)

4. Geboten : In Petersdorf bei Fürſtenwalde
( Spree ) , Dorfſtr . 15, 3⸗Zimmerwohnung

( Hochpart . ) , Ofenheizung , Balkon , langer

Korridor , Wohnung iſt renoviert ( gute
Fahrverbindung ) . Miete : 25 NM .

Geſucht : In Berlin 2½ — 3⸗ Zimmerwohnung
mit guter Fahrverbindung , Termin nach

Vereinbarung , möglichſt bald .

Feldw . Thiele ,

Genſt . Gen . ⸗Qu . 6. Abt . ( V)

5. Geboten : In München , Roſenbuſch 6 III . Stock ,
2 Leerzimmer .

Geſucht : In Berlin , möglichſt Weſten , 3¼⸗

Zimmerwohnung .

Oberſtleutnant Fanelſa ,
Berlin⸗Kladow , Parnenweg 19

Rufnummer : 80 82 40 .

6. Geboten : In München ( Schwabing ) , Agnes⸗
ſtraße , eine 7⸗ Zimmerwohnung m. Zentral⸗
heizung . Mietpreis ungefähr 200 NM .

Geſucht : In Berlin eine 4⸗Zimmerwohnung
mit . Zentralheizung und Warmwaſſer
( Mietpreis höchſtens 150 N ) .

Rückfrage bei Fl . ⸗Hpt. Ing . a . Kr . Chriſtann ,

App . 1175 .

7. Geboten : 1. In Travemünde eine Luftwaffen⸗
dienſtwohnung , Neubau , 3 Zimmer mit

Bad und kl . Gemüſegarten . Miete 47 N .

10 .

11 .

2. In Königsberg / Pr . eine Altbauwohnung
3 Zimmer mit Bad , Nähe Flugplatz . Miete

etwa 60 . N

Geſucht : In Berlin 3½⸗ bis 4½⸗Zimmer⸗
wohnung , auch Altbauwohnung .
Termin nach Vereinbarung .

Anfragen an :

Goldau — R . . M. — I / CE 5/III .

App . 4160 .

Geboten : In Pulsnitz Sa . ( Siedlung der

Luftw . ) , 1 Std . Bahn⸗ od . ½ Std . Autobus⸗
fahrt bis Dresden , 12 Min . Bahnfahrt bis

Kamenz , 2½ Zimmerwohnung mit Bad ,

Innentoilette , gr . Balkon , Garten , elektr .

Licht u . elektr . Küche . Miete : mtl . 39,50 N .

Geſucht : Innerhalb Groß⸗Berlins 2½⸗ bis

3⸗Zimmerwohnung mit Bad , Innentoilette

u . elektr . Licht z. 1. März od . 1. April 1942 .

Angebote an : R . Grodzicki ,

( 81/6622 oder Neuer Marſtall , Potsdam 4) .

Geboten : In Stettin 3 Zimmer mit Bad und
Zubehör , 1. Stock , Neubauwohnung .

Geſucht : In Berlin : Moderne 3½⸗ bis

4⸗ Zimmerwohnung .
Auskunftserteilung Major Grote , R. . M.

Apparat 5230

Geboten : In Nürnberg mod . 4⸗Zimmerwoh⸗
nung mit Diele , Loggia , Bad , Cloſ . ( Erd⸗
geſchoß ) , Ofenheizung . 100 * M.

Geſucht : 57 oder 4½⸗ Zimmerwohnung in

Berlin , Bad , Zentralheizung , Gartenfläche .

Näheres durch Ob . ⸗Kr . ⸗Ger . ⸗Rat d. ftw .

Dr . Anterholzner ,

Reichsluftfahrtminiſterium , App . 4783 .

Geboten : In Wien II 2½⸗ Zimmerwohnung ,
mit Kabinet , Bad , Innentoilette , Klopf⸗
balkon , Diele . N

Geſucht : In Berlin oder umgebung 2½⸗

Zimmerwohnung m. Bad .

Frau Beſt , I . E. 3, App . 3875 .

20 . Neuerwerbungen der Zentralluſtfahrtbücherei .
Nr . 1

Die Bibliothek macht auf folgende Neuerwerbungen aufmerkſam , von denen allerdings ein Teil zum Dienſtgebrauch beſchafft ,

alſo im Augenblick nicht verfügbar iſt . Doch können auch für dieſe Bücher Vormerkungen entgegengenommen werden .

ö —
ö

ü
1 . Luftwaffe . Luſtfahrt.

Bodo , Fritz Im Flug über Oſterreich . 1930 . E 3177

Darſow⸗Fokken⸗ Kommentar zum Luftſchutzgeſetz u . d. Durchführungsbeſtimmungen . L 713/4

Nicolaus Nebſt d. einſchl . Erlaſſen , Dienſtvorſchr . u . polizeil . Beſt . 4. Aufl .

5 — Bd . 1, 2. 1941 . N

2 Fauſek , N. V. Ceres dateriki i okeany . 1929 . ( Über Länder und Ozeane ) . E 3187
ö ö

Kaiſer , Hans K. Die Arbeiten Prof . Goddards am Raketenproblem . Aus : Aſtro⸗ E 3229

nomiſche Rundſchau . Ig . 1, 1938 .
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Kaiſer , Hans K . Betrachtungenzum Problem der Weltraumfahrt . Aus: Atrono⸗miſche Rundſchau . Ig . 1, 1938 .

Ley , Willy Dreißig Meilen aufwärts. Aus : Aſtronomiſche
Rundschau. Ig . 1,

1938 .

Möbius , Karl Flugfunkweſen . T. 1. 3. Aufl . 1941 .

Wienert⸗Eſch Der Luftfahrtingenieur . 3. verb . Aufl . 1941.

Air - Navigation . arrangement between the United States of America and

Germany . 1932 .

Royal Air Force . A scheme for providing 20 year life endowment insurance

including accidents ( death and disability ) , resulting from flying . 1933 .

2 . Krieg 1939/1942 .

Demetrescu , Alexandr . Rumäniens Flieger im Kampf an der Oſtfront . 1941 .

Henkel , Hans Blende auf — Tiefangriff ! Wir filmen den Krieg . 1941 .

Schulze , Hans Georg Zum Endkampf geſtellt ! Luftmacht Deutſchland gegen Seemacht
England . 1940 . N

Fahrten und Flüge gegen England . Berichte und Bilder . Hrsg . vom Ober⸗

kommando der Wehrmacht . 1941 .

3 . Romane . Belehrendes . Sonſtiges .

Bang , Paul Nicht vergeſſen ! 1941 . Hrsg . vom Lw . Fü ./ Stab Ie / VIII .

Blunck ,Hans Friedrich Rüſtung der Geiſter . 1941 .

Herzfeld , Friedrich Adagio und Scherzo . Kleine Geſchichten um große Meiſter . 1941 .

Goethe , Goethes Jugendbriefe . Ausgew . u . hrsg . von Gerhard Nieder⸗

— Joh . Wolfg . von meyer . 1941 .
N

Huch , Felix Mozart . 1941 .

Kappler , Hans Sand vor dem Winde . 1941 .

Kraus , Herbert Sowjet⸗Rußland . Hrsg . v. Lw . Fü ./ Stab I / VIII. 1941 .

Meffert , Hans Sturzkampfgruppe Hauck . 1941 .

Moltke , Helmut von Ein Lebensbild . Perſönliche Aufzeichnungen , Briefe , Zeugniſſe ,
Schilderungen . Hrsg . vom Lw . Fü ./ Stab Ie / VIII . 1941 .

Pfeiffer , Hans Ernſt Anſere ſchönen alten Kolonien . 1941 .

Reitz , Adolf Blücher . Der Marſchall Vorwärts . 1941 .

Reitz , Adolf Da ſtaunt die Welt . 1940 .

Siegmann , Hermann Gern hört jeder weiſe Lehren . Ein Taſchenbuch für erwachſene
Kinder . 1940 .

Schott , Georg Die beiden Welten . 1941 .

Wörner , Hans Flugſchüler Angenat . 1941 . N

Aillich , Heinrich Flauſen und Flunkereien . Luſtige Geſchichten aus Siebenbürgen.N 1940 .

Deutſchland⸗⸗Heimat . Eine Weihnachtsgabe des Lw . Fü . / Stabes 1 %
m. 1941.

Der Oſten des Warthelandes . Hrsg . anläßl . der Heimatſchau in Litzmannſtadt.
1941 .

Preußentum . Hrsg . vom Lw . Fü ./ Stab Ie / VIII . 1941 .

— Die Technik der Neuzeit . Hrsg . von Friedrich Klemm . Bd . 1. 2. 1941 .

Druck: R. I . M. ZA. Min. - Büro/ Drackerei
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Welterdienst -

Bibliotheli

Antliche Nachrichten
r die Stellen des R . L. M. ( A .N. „ . . 00

Herausgegeben vom Z . A. Miniſterial⸗Büro

5 . Jahrgang

21 . Veröffentlichung
von Geſetzen und Verordnungen im LVBl .

Nach meinem Befehl vom 16 . 1. 1939

( A. N. / R . L. M . 1939 S9 Nr . 14) iſt die Rechtsabtei⸗
lung für alle Geſetz⸗ und Verordnungsentwürfe
anderer Miniſterien einſchl . des O. K. W. feder⸗
führend . Die Federführung erſtreckt ſich auf die

Veröffentlichung im L. V. Bl . Da es vorgekommen
iſt , daß die Aufnahme derſelben Sache in das

L. V. Bl . von zwei Abteilungen beantragt worden

iſt , iſt Z . A. /Miniſterialbüro angewieſen worden ,
ſolche Veröffentlichungen nur noch von Z. A. /R.
entgegenzunehmen .

Die Regelung erſtreckt ſich auch auf rechts⸗
begründende Erlaſſe anderer Miniſterien , die auf
Grund geſetzlicher Ermächtigung ergehen . Sie gilt
nicht für das Luftverkehrsrecht und das Luftſchutz⸗
recht . Für dieſe ſind IL. B. / L. V. bzw . L. In . 13 zu⸗

ſtändig .
In Vertretung

Milch
Generalfeldmarſchall

Z. A. R.

22 . Anderung des

Titelverwalterverzeichniſſes vom 1 . 3 . 1941

Az . 58 b 10 Nr . 16437 %1 ( ILD 1 II B) .

Fünfte Anderung .
N

1. Zum Titelverwalter mit Anordnungsbefugnis
werden beſtellt :
a) für Kap . XVI A 4 Tit . 31 infolge Über⸗

gangs der Verwaltung dieſes Titels von

V4 auf VII :

Regierungsrat Graf von Baudiſſin , VII V,
bisher Miniſterialrat Dr . Körner , V4 .

Anordnungsberechtigte Vertreter bleiben

Amtsrat Koch und für die für die Aus⸗

bildung der techniſchen Beamten vorge⸗

ſehenen Mittel Regierungsrat Schmidt ,
V2 ;

b) für Kap . XVI A 16 Tit . 24 :

Oberregierungsrat Fiſcher , V4 ,
bisher Miniſterialrat Dr . Körner , V4 ;

c) für Kap . XVI AE 18 Tit . 1 — 14 , 16, 17

( neu aufzunehmen ) , 211 , 22 und 232 :

Oberregierungsrat Dr . Peters ,
bisher Miniſterialrat von Bismarck ,

Vertreter bleibt Amtsrat Wolff , V5 .

Berlin , den 19 . Februar 1942
N

Nr . 4

2. Anordnungsbefugnis erhalten :
a) Verw . ⸗Oberſekretär Czudai als 2. Ver⸗

treter des Leiters der Lohnſtelle ( Re⸗
gierungsoberinſpektor Müller , Fritz ) ,

b) Regierungsinſpektor Gallien ( bisher Lohn⸗
ſtelle ) behält die ihm erteilte Anordnungs⸗
befugnis auch in ſeiner jetzigen Stelle ( der

»Reiſekoſtenſtelle ) bei .

Zu berichtigen auf S . 2 Abſ . 1b Zeile 9

und 10 des Bezugserlaſſes .
c ) Miniſterialrat Dr . Orlovius , L. B. /L . V. , als

Vertreter des Titelverwalters von Kap .
XVI A 17 Tit . 35 und 43 ( Min . ⸗Rat
Schwartz ) neben Miniſterialrat Schnitzler
L. B. /L . V. ;

d) für Kap . XVI A 2 Tit . 1, 1a , 1b , 2 und 3

ſowie Kap . XVI A 4 Tit . 9 als Vertreter
der Titelverwalter

Miniſterialrat Catharin , V4 ,

bisher Miniſterialrat Schnapauff ;

e ) für Kap . XVI A 16 Tit . 24 : als Vertreter

des Titelverwalters Amtsrat Burger ,
bisher Amtsrat Biernath ;
für die von V4 an V 13 abgezweigten
Mittel des Unterteils 2 als Vertreter des

anordnungsberechtigten Regierungsrats
Dr . Mangel
Regierungsrat Nöth ,
bisher Regierungsrat Gruß ;

f ) für Kap . XVI A 7 Tit . 15 , 16 , 17 als Ver⸗

treter des Titelverwalters

Oberregierungsrat Fenske ,
bisher Amtsrat Amor .

Amtsrat Amor bleibt anordnungsberech⸗
tigter Vertreter des Titelverwalters fürdie Titel 12 und 12a .

3. Sonſtige Anderungen .

a) Alle bisherigen Bezeichnungen der Ab⸗

teilungen des D⸗Amtes ſind entſprechend
der neuen Bezeichnungen abzuändern , alſo
ſtatt L. D. 1 „ V1 “ , ſtatt L. D. 2 „ V4 “ uſw . ;

b) bei Kap . XVI A 16 Tit . 11 iſt ſtatt „ Re⸗
gierungsoberamtmann Burger “ „ Amtsrat
Burger “ zu ſetzen .

c) Anlage 2 der Bezugsverfügung ( Zuſam⸗
menſtellung ) iſt entſprechend zu berichtigen .
Dort ſind ferner folgende Anderungen
vorzunehmen :
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In Spalte 4 : bei VI : „ Min . ⸗Rat Sand⸗

rock “ an Stelle „ Min . ⸗Rat Catharin “ ,
bei V4 : „ Oberregierungsrat Fiſcher “ an

Stelle „ Min . ⸗Rat Dr . Körner “ ,
bei V5 : „ Oberreg . ⸗Rat Peters “ an Stelle

„ Min . ⸗Rat v. Bismarck “ .

Die Anterſchriftsblätter ſind der Amtskaſſe , ſo⸗
weit noch nicht geſchehen , über V1 noch zuzuleiten .

Das Titelverwalterverzeichnis für das neue

Rechnungsjahr ( 1942 ) wird Ende März 1942 auf⸗
geſtellt . Abänderungsanträge hierzu ( auch hin⸗
ſichtlich der Dienſtgrade bzw . Amtsbezeichnungen )

ſind bis 20 . 3. 1942 der VI zuzuleiten .
L. D. Ag . I .

23 . Behandlung des V8⸗Schriſtverkehrs .
Es liegt Veranlaſſung vor , darauf hinzuweiſen ,

daß mit der V. S. ⸗Bezeichnung „ Geheim oder G. ⸗

Kdos “ ſparſamer umzugehen iſt . In der L. Dv . 99

Ziffer 12 u . 105 iſt eindeutig zum Ausdruck ge⸗

bracht , daß für die Wahl der Bezeichnung ſtets
der Inhalt der Aufzeichnung , niemals ihr Vor⸗

gang maßgebend iſt .
Jede Dienſtſtelle iſt nicht nur berechtigt , ſondern

auch verpflichtet , unabhängig von den Geheim⸗
oder geheimen Kommandoſachen⸗Vorgängen , für
die eigene Weiterbearbeitung eine V. S. ⸗Bezeich⸗
nung niederen Grades oder die offene Behand⸗

lung zu wählen , wenn der Inhalt der eigenen
Bearbeitung dieſes zuläßt und auf Beifügung von

Vorgängen verzichtet werden kann .

Insbeſondere ſind kurze Mitteilungen oder

Rückfragen innerhalb der Dienſtſtellen über den

jeweiligen Ermittlungsſtand einer V. S . als offen
zu behandeln , da in derartigen Fällen die Angabe
der Briefnummer und ein kurzer Sachbetreff voll⸗

auf genügen .
Z. A. Gr . Uwa

24 . Verkauf von Tabakwaren .

Bezug : Anlage — VAL — zum LVBl . S . 27

vom 9. 2. 1942 .

Nachdem die Verſorgung der zivilen Gefolg⸗
ſchaftsmitglieder mit Tabakwaren im freien Han⸗
del durch Einführung der Kontrollkarte gewähr⸗
leiſtet iſt , wird das dem R . L. M. zur Verfügung
ſtehende Kontingent für Wehrmachtangehörige ab

23 . 2. 1942 nur noch auf Wehrmacht⸗Raucherkarte
mit dem Wehrmachtſtempel : „ Reichsluftfahrtmini⸗
ſterium Kommandant “ von den Verkaufsſtellen in

den Kaſinos Leipziger Str . 7 und Tempelhof ab⸗

gegeben .
Die jeweils zur Ausgabe kommende Menge wird

durch Aushang bekanntgegeben . Bis auf weiteres

beträgt ſie :
Auf 1 Abſchnitt der Kontrollkarte

4 Zigaretten

oder auf 1 Abſchnitt der Kontrollkarte

1 Zigarre

oder auf 5 Abſchnitte der Kontrollkarte

50 gr Rauchtabak ,
je nach Verfügbarkeit .

Ein Vorgriff iſt zunächſt nur bis zu 10 Tagen
zuläſſig . N

Kaſinoleitung R. LL. M.

25. Wohnungsſtauſch.
Geboten : 3⸗ Zimmerwohnung , Spandau , Ruh⸗

lebener Straße . Miete : ca 70, . — K .

Geſucht : In Berlin 4 —5⸗Zimmerwohnung .

Krajewſky , Major ,
Hausanſchl . : 81/3829 .

. Geboten : In Königsberg / Pr . , Gegend Ham⸗
mer⸗Amalienau , 5½⸗ Zimmerwohnung mit

Balkon , Bad ,
Etagenheizung

und Garten .

Parterre.
Geſucht : In Berlin , Weſten , auch naher Vor⸗

ort , 5¼2 —6⸗ Zimmerwohnung mit Balkon ,
Bad und Zentralheizung .
Mitteilung an Oberſtleutnant Drogoſch ,
Königsberg / Pr . , Lovis⸗Corinth⸗Str . 16 .

. Geboten : In Eſſen in guter Wohnlage :
4⸗ Zimmerwohnung mit Kachelküche , Kachel⸗
bad , Diele , Balkon und Etagenheizung .
Mietpreis : 85, . — N .

Geſucht : In Berlin oder Vorort, Nähe S.
fort . Mietpreis bis 150, . — M .

Mitteilung an Drucks , App . 1860 .

Geboten : In Neuſtrelitz 3 Zimmer mit Bad

und Etagenheizung . Miete : 48, . — N .

Geſucht : In Berlin 4 — 5 Zimmer mit Bad

( bis 160, . — 7. Miete ) .

Mitteilung an Fliegerſtabsing . Dr . Fritz
Traut , Berlin⸗Lichterfelde⸗W . , Flotow⸗

ſtraße 15 .

. Geboten : 3½⸗ Zimmerwohnung mit Küche ,
Balkon und Ofenheizung in Lübeck - Bad⸗

Schwartau . Miete : 40, . — N . . monatlich .

Geſucht : In Berlin ( möglichſt gute Fahrt⸗
verbindung zum Reichsſportfeld ) eine 2⸗

bis 3⸗ Zimmerwohnung . Miete bis 110, . —
Al . monatlich .

Anfragen an : Lüders — R . L. M. ,

LE 3/III D, Hausapp . 4581 .

. Geboten : Sonnige 4⸗Zimmerwohnung mit

Kammer und Ofenheizung , Feſtmiete :
92 ,— N . einſchl . Warmwaſſer , 3. Etage ,
verkehrsgünſtig , Nähe Südweſt⸗Korſo ,
Rüdesheimer Platz .

Geſucht : 4 2/2⸗ bzw . 55½½-⸗Zimmerwohnung ,
part . oder hochpart . , mit Zentralheizung ,
in verkehrsgünſtiger Lage , Gegend : weſt⸗
liche Vororte bis Nikolasſee oder Herms⸗
dorf , Frohnau .

Regierungsrat Gerhard Müller ,
Referent bei V 6 III im R . L. M. ,

Berlin SWö68 , Friedrichſtr . 210 , Zim . 410 .

Tel . : 12 00 47 , App . 1990 .
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Geboten : In Hamburg ſehr ſchöne , an der

Alſter gelegene 4⸗Zimmer⸗ Wohnung ,
Zentralheizung , Bad , Diele und großer
Südbalkon , bis Zentrum 10 Minuten Fahr⸗
zeit . Monatliche Miete 145, . — N. N.

Geſucht : In Berlin gleichwertige Wohnung.Anfragen ſind zu richten an :

Frau Staatsſchauſpielerin Elly Burgner ,

Hamburg , Carlſtraße 18 .

Geboten : In Berlin ( Neutempelhof ) , Ber⸗

liner Str . , eine 2⸗ Zimmerwohnung mit

Zentralheizung , Ww. , Mietpreis 100 N . .

Geſucht :
Zimmerwohnung oder Haus .
höchſtens 250 ,— .

Hauptmann Fechner , R . L. M. , App . 1243 .

In Berlin oder Umgebung 6 —8⸗

Mietpreis

Geboten : In Potsdam , Im Bogen 11 , eine

7 / = Zimmerwohnung mit Garten .

Geſucht: In Stettin , möglichſt im Weſten ,
ein Ein⸗ bzw . Zweifamilienhaus mit 6 ⸗

bis 7 Zimmern .

Mitteilung an Frau Bey ,

Im Bogen 11 .

Potsdam ,

Geboten : In Spandau , ſonnige 2⸗Zimmer⸗
Neubauwohnung (II . Stock ) , mit Bad

( Gasbadeofen ) , Balkon und Etagenheizung .

5600 insgeſamt 60 qm ; Miete

56, . —2

Geſucht : In Wilmersdorf, Steglitz , Friedenau ,
Schmargendorf , Halenſee od . Neu⸗Weſtend
3½ bis 4½- ⸗Zimmerwohnung mit Bad ,
Zentral - oder Etagenheizung , evtl . Balkon .

Mietpreis um 120, . — ½ . Umzugstermin
nach Vereinbarung .

Ing . Meiſel , GI / CE 5 / VII . App . 4010 .

. Geboten : In Bremen⸗Leſum ( beſte Wohnlage
Bremens ) 4⸗Zimmerwohnung ( das kleinſte
Zimmer 45 m) mit Bad und Abſtell⸗
räumen , Garten , 1. Etag . , Zentralheizung .
Gute Verbindung von Bahnhof Bremen⸗

Burg . Miete 75, . — A . , im Winter zu⸗

zügl . 30 ,— . für Heizung . Da Woh⸗
nung gerade völlig überholt, 300, . — N .

Abſtand erwünſcht .

Geſucht : In Berlin , Vorort , 5 —6⸗Zimmer⸗
wohnung mit Garten , möglichſt 1⸗ oder

2 Familienhaus , Zentralheizung , gute
Bahnverbindung . Miete 160 bis 190 K M.

Fliegerſtabsing . Hoppe , GI / ( E 2 VII ,

App . 2742 .

12 .

13 .

14.

15 .

16 .

17 .

Geſucht :

Geboten : In Deſſau , ſchöne 3⸗Zimmerwoh⸗
nung mit Bad , Etagenheizung , Balkon

uſw . Miete : 70, . — Al .

Geſucht : In Berlin ( Weſten ) möglichſt 4⸗Zim⸗
merwohnung mit Bad , Warmwaſſer und

Zentalheizung . Miete bis 150, . — A .
Heinzel , LE 2 BI C,

ö

Rufnummer : 12 00 47 . Hausapp . : 2371 .

Geboten : In Bonn⸗Beuel 3 Zimmer , Küche ,
Diele , Baderaum , Balkon , Manſarde und

2 Keller . Der Mietpreis beträgt 51, . — .

Die Wohnung liegt unmittelbar am Rhein .
Günſtige Fahrgelegenheit nach allen Rich⸗
tungen , auch nach Köln .

Geſucht : In Berlin oder den Vororten ge⸗

legene Wohnung bis zum Preiſe von

120, . — H. . l . , evtl . auch im Ringtauſch .
Ludwig Oehler , Berlin WöZ30,
Landshuter Str . 5 IV , Aufg . II .

Geboten : In Berlin⸗Karlshorſt , 5 Minuten

vom Bahnhof , Fahrt bis Bahnhof Fried⸗
richſtraße 20 Minuten , eine 2½⸗Zimmer⸗
Vollkomfortwohnung , 2 Treppen , Balkon ,
an Promenade im Villenviertel gelegen ,
Nähe Volkspark Wuhlheide ( 10 Min . ) ,
5 Minuten vom Geſchäftsviertel . Miete

88,20 N .

In Potsdam bis Weſten Berlins

eine 3½⸗ Zimmerwohnung , möglichſt Zen⸗
tralheizung und Bad , Miete bis 120 N .

Techn . Oberinſpektor Schieron ,
Anrufe 50 2867 Berlin oder 5665 Potsdam .

(oder Querverbindung R . L. M . Marſtall
App . .

Geboten : In Braunſchweig , Roonſtr . 24, part . ,
eine 6⸗Zimmerwohnung mit Bad , Loggia ,
Boden und Kellerräumen , im Preiſe von

73,35 KH . , evtl . können 4 Zimmer mit

Bad , Loggia uſw . dieſer Wohnung im

Preiſe von 46,35 A . . vom Untermieter

mit übernommen werden .

Geſucht : Wohnung in Berlin , Hannover oder

Hamburg .

Elfriede Kreie , Berlin SW 11 , Groß⸗
beerenſtr . 95 1, bei Frhr . v. Blittersdorff .

Geboten : In Chemnitz ſchöne 3⸗Zimmerwoh⸗
nung mit Küche , Bad , J⸗Cl. , Telefon ,
Gartenplatz , ſonnige freie Lage , gute Stadt⸗

baus 0 am Wald gelegen , 3⸗Familien⸗
aus

Geſucht : In Berlin 2 oder 3⸗Zimmerwoh⸗
nung mit Bad , möglichſt Vorort .

Hähle , GI / C - E 5 IV C, App . 81/4207 .

Geboten : a) In Bremen abgeſchloſſene , gut
gelegene , herrliche , geräumige , ſonnige
5⸗ Zimmerwohnung mit allen Einrichtun⸗
gen , in 2 Zimmern Parkettfußböden ,



oder :
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A

Schiebetüren , 2. Etage , 2 Balkone , Telefon⸗

anſchluß vorhanden , Zentralheizung . Miet⸗

preis 108, . — N . ohne Heizung .

Näheres durch Frau Jäger , Bremen ,

Schönhauſenſtr . 64 II .

bp) in Breslau moderne 4½⸗Zimmer⸗Wehr⸗
machtwohnung mit allen Einrichtungen
und Balkon , 1. Etage , Südparkgegend , mit

kleinem Garten , 2 Zimmer mit Parkett⸗
fußböden , ferner Telefonanſchluß in 2 Zim⸗

mern , Etagenheizung . Angenehmes Woh⸗
nen . Mietpreis 108, . — N . , Garage
17 , H . .

Näheres durch Frau Felsmann ( Haus⸗
meiſter ) , Breslau , Uhlandſtraße 59/61 .

Geſucht : In Berlin , Weſten oder Südweſten ,
bzw . dieſen Vororten gleichwertige oder

ähnliche 4⸗ bis 5⸗ Zimmerwohnung .

Karl Jäger , Korv . ⸗Kapt . ( Ing . )
— OKM K IV — Ghellhaus , Tirpitzufer .

Tel . 22 79 21 , App . 462 .

18 . Geboten : Stolpmünde / Pom . , Schießplatz ,
2 Zimmer m. Wohndiele , Ofenheizung .

Miete 23, — . ( Dienſtwohnung . )

Geſucht : 2⸗ Zimmerwohnung m. Bad , mög⸗

lichſt Weſt⸗Vorort .

Fr . Hilde Meyer , LG . Kdo . III/IV ,

App . 1353 .

— Druck: R. L. M. ZA. Min . - Büro/ Druckerei



e eee

* C wetterdienst - 0
25%. u

Bibliotholt . ,

Amtliche Nachrichten
ür die Stellen des R . L. M. ( A. N. R L .

M)
Herausgegeben vom Z. A. Miniſterial⸗Büro

Nr . 55 . Jahrgang Berlin , den 19 . März 1942

26 . Materialausgabe . 6. Es iſt verſchiedentlich vorgekommen , daß
Die Materialausgabeſtellen ſind aus Anlaß der

Beſtandsaufnahme vom 1. bis 4. April 1942 ge⸗

ſchloſſen .
Z. A. Ministerialbüro .

27. Feruſchreibbetrieb .
Verſtöße durch die Aufgeber .

Merkblatt für die Aufgeber von Fernſchreiben .
Unter Bezugnahme auf den mit Schreiben

R . d. L. und Ob . d. L. ZA Nr . 226/42 ( Adj . ) geh .
vom 30 . 1. 42 überſandten Befehl des Chefs des

Generalſtabes der Luftwaffe Nr . 1108/42 ( K)
geh . vom 23 . 1. 42 betr . Überlaſtung des Fern⸗
ſchreibnetzes der Luftwaffe iſt feſtgeſtellt worden :

1. Bei ausgehenden Fernſchreiben wird oft gegen
die Rangbezeichnung „ S8D “ und „S8“ verſtoßen .
Maßgebend für die Anwendung der Rang⸗
bezeichnungen ſind nur die Ziffern 131 bis

139 der L. Dv . 704/34 ( im Merkblatt unter

Ziff . 16 ff. angegeben ) .
Es iſt verſchiedentlich feſtgeſtellt worden , daß
von den Schreibkräften Fernſchreiben als

„ SSD “ bezeichnet wurden , ohne zu wiſſen , daß
es ſich dabei um eine Rangbezeichnung handelt .

2. Von der Abfaſſung der Fernſchreiben im

Telegrammſtil wird wenig Gebrauch gemacht .
Der Inhalt vieler Fernſchreiben kann zum
Teil bis auf die Hälfte der Länge gekürzt
werden .

3. Der größte Teil der ausgehenden Fernſchreiben
wird zwiſchen 17 . 30 und 18 . 30 Uhr auf⸗
gegeben . Dadurch entſtehen Betriebsſpitzen ,
die ſich auf das geſamte Fernſchreibnetz nach⸗

teilig auswirken . Die Fernſchreiben müſſen
der Fernſchreibvermittlung laufend zugeſtellt

werden . Bis mittags aufgegebene Fern⸗
ſchreiben erreichen den Empfänger meiſt vor

Dienſtſchluß desſelben Tages .
4. Es werden noch immer „ A“ - und „ LT“ - Fern⸗

ſchreiben an Dienſtſtellen der Wehrmacht , Be⸗

hörden , Firmen einſchl . Bauaufſichten uſw .

innerhalb Groß⸗Berlins zur Beförderung ab⸗

gegeben . Die Fernſchreibſtellen des R . L. M.
müſſen dieſe Fernſchreiben zurückweiſen ( ſiehe
„ Amtliche Nachrichten “ Nr . 2 vom 16 . 1. 42) .

5. Fernſchreiben mit unvollſtändigen Anſchriften
— ohne Beſtimmungsort u . ä . — verſtoßen
gegen die L. Dv . 704/3a und müſſen zurück⸗

gegeben werden . Die dadurch entſtehende Ver⸗

zögerung geht z Laſten des Aufgebers .

römiſche Zahlen falſch geſchrieben wurden .

Dabei wurde beſonders IV mit VI verwechſelt .
Im Intereſſe der ſicheren Abwicklung des Fern⸗
ſchreibbetriebes iſt es ratſam , römiſche Zahlen
wie folgt zu ſchreiben :

LCK Röm . 6 Münſter
LCK Nöm . 3/4 Berlin

Abt . 1 Röm 4 B

L E 4 Nöm . 4

7. Über den Vermerk „ Mit Anſchriftenübermitt⸗
lung “ herrſcht vielfach noch Anklarheit . Er

kommt nur in Anwendung bei Fernſchreiben
mit mehreren Anſchriften und wenn jeder
Empfänger wiſſen muß , wer das Fernſchreiben
außer ihm noch erhalten hat .

8. Alle Streichungen und Anderungen in Fern⸗
ſchreiben müſſen am Rand abgezeichnet ſein .

9. Geheime und G⸗Kdos⸗Fernſchreiben dürfen der

Fernſchreibvermittlung nicht mit der Rohrpoſt
zugeleitet werden .

Fernſchreiben , die gegen die Beſtimmungen der

Fernſchreibbetriebsvorſchrift verſtoßen , müſſen
dem Aufgeber unbefördert zurückgegeben werden .

Bei der Fernſchreibvermittlung des R . L. M.
liegen „ Merkblätter für die Aufgeber von Fern⸗
ſchreiben “ vorrätig , in denen die wichtigſten Be⸗

ind . über den Fernſchreibbetrieb enthalten
ind

Chef N. V. W. Abt . 2/N . B. L.

28 . Zentralſtelle
für die beſetzten norwegiſchen Gebiete .

Unter Bezugnahme auf die Verordnung des

Reichsminiſters und Chefs der Reichskanzlei über

die Errichtung einer Zentralſtelle für die beſetzten
norwegiſchen Gebiete vom 12 . Dezember 1941

( RGBl . 1 S . 765 ) , nach der dieſe Zentralſtelle für
eine einheitliche , auf die Bedürfniſſe Norwegens
abzuſtimmende Zuſammenarbeit der Oberſten
Reichsbehörden untereinander und mit dem

Reichskommiſſar für die beſetzten norwegiſchen
Gebiete Sorge zu tragen hat , bitte ich ergebenſt ,
mich in allen einſchlägigen Angelegenheiten recht⸗
zeitig zu beteiligen , und mir die Erfüllung meiner

Aufgabe zu ermöglichen .

Der Reichsminiſter des Innern —

Zentralſtelle für die beſetzten norwegiſchen Gebiete

— I Ra 5030/42 — 980 — v. 26 . 1. 42 .

Bekanntgegeben .
ZA/R I C.
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29 . Arlaub der Gefolgſchafts mitglieder .
Zur einheitlichen Abgeltung der Urlaubsan⸗

ſprüche aus dem Urlaubsjahr 1940 ſind gemäß
LVBl . 1941 S . 1130 Nr . 2018 diejenigen Dienſt⸗
bezüge zugrunde zu legen , die das Gefolgſchafts⸗
mitglied am 30 . Juni 1941 bezogen hat . Etwa

gezahlte Bauſtellenzulagen , Überſtundenvergü⸗
tungen uſw . ( ſoweit beſtimmungsmäßig zuläſſig )
gelten als Dienſtbezüge in vorſtehendem Sinne .

L. D. Ag. IV 13 A

30 . Wehrmachtreiſeverkehr nach
Südabſchnitt Oſtfront .

1. Nach Mitteilung Heeresſtreifendienſt erhalten
Lw. ⸗ Angehörige , die zum Südabſchnitt Oſt⸗
front ( Charkow , Krim u . a. ) reiſen , häufig
Anweiſung , zunächſt nach Bukareſt zu fahren ,
um von dort mit Flugzeug weiterzureiſen .

2. Da Weiterreiſe mit Flugzeugen ausgeſchloſſen ,
ſind alle Reiſenden grundſätzlich auf SF⸗Züge
über Szolnok —Jaſſy —Tighina zu verweiſen .

3. Einheiten ſind entſprechend zu belehren .
Ob . d. L. Genſt . 4. Abt . ( III ) 1950/42 .

Bekanntgegeben .
L. D. Stab

31 . Nachforſchung nach einer Perſonalakte .

Im Dezember 1941 iſt die Perſonalakte des

Techn . Sekretärs Karl Holubar im Geſchäfts⸗
gang innerhalb des Hauſes abhanden gekommen .
Es wird gebeten , nach der Akte Nachforſchungen
anzuſtellen und ſie ggf. an V1 ( IVB ) abzugeben .
L. D. Ag . IV

32 . Weſtarpſcher Taſchenkalender
für die Luftwaffe .

Der ſiebente Jahrgang des „ Weſtarpſchen
Taſchenkalenders für die Luftwaffe , ſowie für
Luftſchutz , Luftverkehr und Luftſport “ , unter Mit⸗

wirkung des Reichsluftfahrtminiſteriums , heraus⸗
gegeben von Oberſtleutnant Graf von Weſtarp ,
das Nachſchlagebuch für den Offizier , Beamten ,
Unteroffizier und Angeſtellten der Luftwaffe und

der deutſchen Luftfahrt , erſcheint demnächſt voll⸗

ſtändig neu bearbeitet und erweitert im Verlage
von Alfred Waberg , Grimmen in Pommern .
Sein Inhalt iſt durch Hinweiſe auf die wichtigſten
Sonderbeſtimmungen für die neu hinzugekom⸗
menen und beſetzten Gebiete ſowie für die Kriegs⸗
zeit ergänzt worden .

Die Anſchaffung dieſes Kalenders wird den

Dienſtſtellen und Angehörigen der Luftwaffe
dringend empfohlen . Den Wehrbezirkskommandos

wird empfohlen , die unterſtellten Offiziere uſw .
d. B . der Luftwaffe auf den Kalender aufmerkſam
zu machen und auf die Anſchaffung desſelben hin⸗
zuweiſen .

Die Koſten für die zum Dienſtgebrauch bei den

Dienſtſtellen und Verbänden benötigten Taſchen⸗
kalender dürfen aus dienſtlichen Mitteln beſtritten
werden . Verbuchung : Kapitel VIII E 230 , Bu⸗

chungsſtelle As 1 ( bisher Kapitel XVI A 16

Titel 13, Unterteil 1) .
Der Preis beträgt bei Vorausbeſtellung 6,50

N , ſpäter 7,50 . Die Friſt für Voraus⸗

beſtellungen wird ſpäter bekanntgegeben . Der

Kalender kann durch jede Buchhandlung bezogen
werden . Es empfiehlt ſich, ſchon jetzt Beſtellungen
aufzugeben .

Führungsstab Ie .

33 . Zentralluftfahrtbücherei .

Gemäß dem Erlaß des Führers über die Ver⸗

einfachung der Verwaltung vom 25 . Januar 1942 ,
wird auch die Arbeit der Zentralluftfahrtbücherei
nur mehr als Notſtandsarbeit weitergeführt und

in allen nicht unbedingt erforderlichen Teilen ein⸗

geſtellt . Es wird mit ſofortiger Wirkung befohlen :
1 . Die Ausleihe von Anterhaltungsliteratur ent⸗

fällt für die Dauer des Krieges .
2. Die Buchausleihung für dienſtliche Zwecke iſt

auf das äußerſte zu beſchränken und nur für
kriegswichtige Arbeiten erlaubt . Es iſt in

jedem Falle erforderlich , daß die Anforderung
durch den Amtsgruppenchef bzw . Abteilungs⸗
chef gegengezeichnet wird .

3. Der Umlauf von Zeitſchriften und die Aus⸗

gabe von Verordnungsblättern nach dem bis⸗

herigen Verteiler wird eingeſtellt . Sofern für
kriegswichtige Zwecke eine weitere Belieferung
mit Zeitſchriften oder Verordnungsblättern

im Amlauf oder zum Verbleib unbedingt er⸗

forderlich iſt , müſſen dieſe Anforderungen um⸗

gehend neu eingereicht und durch den Amts⸗

chef oder Amtsgruppenchef gegengezeichnet ſein .
Z. A.

34 . Fund eines Dolches .

Am 7. März 1942 , zwiſchen 7 und 8 Ahr ,
wurde in der Tiergartenſtraße ( Bendlerſtraße —

Hofjägerallee ) ein Dolch ( Luftwaffe ) ohne Scheide
gefunden . Der Dolch liegt bei Sekr . Rudolph ,
Materialienverwaltung , Oberkommando der

Kriegsmarine , Bülowſtraße 90 , zur Abholung
bereit . Anruf : Querverbindung 1431 , App . 164 .

Bekanntgegeben .
Z. A. Ministerialbüro .

. Pruck : R. L. M. ZA. Min. - Büro/ Druckerei
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5 . Jahrgang

35 . Zentralſtelle
für die beſetzten norwegiſchen Gebiete .

A. N ./ R . L. M. vom 19 . 3. 1942 S . 17 Nr . 28 .

Der Reichskommiſſar für die beſetzten nor⸗

wegiſchen Gebiete in Oslo hat für ſeinen Geſchäfts⸗
bereich den abſchriftlich nachſtehenden Runderlaßvom 16 . 2. 1942 ergehen laſſen :
„ Der Reichskommiſſar für die

beſetzten norwegiſchen Gebiete.
IR Sta . 25

Tgb . ⸗Nr . 6553 ö N

Oslo , den 16 . Februar 1942 .

Auf meinen Antrag iſt durch eine mit Billigung
des Führers erlaſſene Verordnung vom 12 . De⸗

zember 1941 ( RGBl . 1 S . 765 ) eine Zentralſtelle
des Reichs für die beſetzten norwegiſchen Gebiete

errichtet worden . Ihre Aufgabe beſteht zunächſt
darin , für eine einheitliche , auf die Bedürfniſſe
Norwegens abzuſtimmende Zuſammenarbeit der

Oberſten Reichsbehörden untereinander und mit

dem Reichskommiſſar Sorge zu tragen . Die Er⸗

füllung dieſer Aufgabe ſetzt voraus , daß die

Zentralſtelle von allen wichtigen Angelegenheiten ,
die zwiſchen den Oberſten Reichsbehörden und dem

Reichskommiſſariat vorkommen , unterrichtet wird .

Eine Einſchaltung der Zentralſtelle in die tägliche
Arbeit und den laufenden Geſchäftsverkehr des

Reichskommiſſars mit den Oberſten Reichs⸗
behörden erübrigt ſich. Abgeſehen von der Anter⸗

richtung in wichtigen Angelegenheiten bitte ich,
die Zentralſtelle dann einzuſchalten , wenn die

Zuſammenarbeit mit den Oberſten Reichsbe⸗

hörden in wichtigen Fragen auf Schwierigkeiten
ſtößt . In dieſen Fällen beſteht nach der Verord⸗

nung die Aufgabe der Zentralſtelle darin , einen

Ausgleich zwiſchen den Belangen der Oberſten
Reichsbehörden und denen des Reichskommiſſars
herbeizuführen , den Reichskommiſſar zu beraten

und auf ſeine Anterſtützung durch die Oberſten
Reichsbehörden hinzuwirken .

Laufende Aufgaben kommen der Zentralſtelle
auf dem Gebiet der Perſonalbewirtſchaftung zu .

Hier hat ſich ergeben , daß die Mitarbeiter , die

zum Reichskommiſſariat abgeordnet ſind , von

ihren Heimatdienſtſtellen perſonalpolitiſch oft nicht
mehr ausreichend betreut werden . Außerdem
ſtößt der Nachſchub von Mitarbeitern für ſolche ,
die zur Wehrmacht eingezogen werden oder die

aus einem anderen Grunde aus dem Reichs⸗
kommiſſariat ausſcheiden , auf Schwierigkeiten .
Um dieſe Schwierigkeiten zu überwinden , wird

die Zentralſtelle das dem Reichskommiſſariat zu⸗

Berlin , den 7 . April 1942 Nr . 6

geteilte Perſonal in ſtändiger unmittelbarer

Fühlungnahme und im Einvernehmen mit den

beteiligten Oberſten Reichsbehörden einheitlich
betreuen .

Die Zentralſtelle iſt keine beſondere ſelbſtändige
Behörde ; ſie iſt in das Reichsminiſterium des

Innern eingegliedert . Die Leitung liegt in der

Hand von ½/ - Gruppenführer Staatsſekretär Dr .

Stuckart . N
Die Dienſtſtelle des Reichskommiſſars in Berlin

wird durch die Errichtung der Zentralſtelle nicht
berührt . Sie behält ihre bisherigen Aufgaben bei

und ſteht in keinem organiſatoriſchen Zuſammen⸗
hang mit der Zentralſtelle .

Die Stellung und die Aufgaben der Zentral⸗
ſtelle haben durch die Bildung der norwegiſchen
nationalen Regierung keine Anderung erfahren . “
Berlin , den 4. März 1942 .

Der Reichsminiſter des Innern .
Der Leiter der Zentralſtelle

für die beſetzten norwegiſchen Gebiete .

— I Ra 5153/42 —

Bekanntgegeben . 980

ZA/R

36 . Erweiterung der Befugnis zur Nieder⸗

ſchlagung von Anſprüchen des Reichs
( S66 RW' ẽõB) .

Vorgang : LVBl . 1938 ( A) S . 314 Nr . 364 Ab⸗

ſchnitt A Ziff . 8a ) u . LVBl . 1939 ( C) S . 419

Nr . 1054 .

Der Reichsminiſter der Finanzen hat mit

Schreiben vom 12 . 2. 1942 — A 1001 —271 1 —

die Reichsminiſter für die Dauer des Krieges er⸗

mächtigt , alle Anſprüche des Reichs , die den Be⸗

trag von 1000 ,— , ( bisher 500 ,— ; im

Einzelfall nicht überſteigen , beim Vorliegen der

Vorausſetzungen des S 66 RWB . ganz oder teil⸗

weiſe ſelbſtändig niederzuſchlagen , ſoweit der An⸗

ſpruch des Reichs nicht durch eine vorſätzliche ſtraf⸗
bare Handlung des Schuldners entſtanden iſt .

Der Reichsminiſter der Finanzen hat ſich zur

weiteren Erſparung von Verwaltungsarbeit für
die Dauer des Krieges ferner damit einverſtanden
erklärt , daß die Befugnis zur Niederſchlagung
von Ansprüchen des Reichs bis zum Betrage von

500 7 im Einzelfall mit obiger Beſchränkung
auf die höheren Reichsbehörden und die Behörden
der Mittelſtufe der Verwaltung übertragen wird .

Die Ermächtigung hierzu wird durch LVBl . be⸗

kanntgegeben .
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Dieſe Neuregelung gilt auch für alle noch nicht
erledigten Fälle der Vergangenheit . An den übri⸗
gen Verfahrensbeſtimmungen ändert ſich nichts .
L. D. Ag. I

37 . Wiederholungsimpfungen .

Die Sanitätsinſpektion der Luftwaffe hat zur

Sicherſtellung eines einheitlichen , vollſtändigen
Impfſtandes der Truppe für das Jahr 1942 eine

einheitliche allgemeine Wiederholungsimpfung
gegen Typhus⸗Paratyphus im März befohlen .

Von dieſer Impfung können nur ſolche Offiziere
und Soldaten ausgenommen werden , bei denen

die letzte Impfung laut Soldbucheintragungen
nachweislich kürzer als 4 Jahr zurückliegt .

Das gleiche gilt für die Wiederholung der

Schutzimpfung gegen Cholera bei ſolchen Ange⸗
hörigen des Miniſteriums , die im Oſten oder

Südoſten zeitweiſe Aufgaben haben .
Die Impfung wird vom Truppenarzt in der

Behrenſtraße 18 vorgenommen .

Die einzelnen Abteilungen müſſen ſich wegen

Zeit , Zahl der zu Impfenden uſw . mit der Dienſt⸗
ſtelle in Verbindung ſetzen .

Der Truppenarzt weiſt dringend auf die Not⸗

wendigkeit hin , die Impfungen ſo bald wie möglich
vornehmen zu laſſen .

Immer wieder gibt es bei Reiſen , Komman⸗

dierungen und Verſetzungen nach dem Oſten
Schwierigkeiten , da die betreffenden Angehörigen
des R . L. M . erſt kurz vor der Abreiſe ſich zur Imp⸗
fung melden , die Impfung dann zeitmüßig nicht

mehr vollſtändig durchgeführt werden kann , zum

mindeſten der Impfſchutz noch nicht vollwertig iſt ,
ſo daß dieſe Angeſchützten ſich und die anderen in

Gefahr und zu Schaden bringen .
Truppenarzt des R . L. M.

38 . Verwaltungsakademie Berlin .

Das Sommer⸗Semeſter 1942 der Verwaltungs⸗
akademie Berlin beginnt am 7. 4. 1942 und endet

am 15 . 6. 1942 .

Anmeldungen werden vom 30 . 3. bis 25 . 4. 1942

von 9 bis 18 Uhr ( Sonnabends von 9 bis 15 Uhr )
in der Geſchäftsſtelle der Verwaltungsakademie ,
Berlin NW ) , Neuſtädtiſche Kirchſtr . 3, entgegen⸗
genommen .

Das Nähere iſt aus dem am Schwarzen Brett

aushängenden Stundenplan erſichtlich .
Der Beſuch der Verwaltungsakademie wird

empfohlen .
L. D. ( Ag. IV II ) .

39 . Anderung der Anſchriſten der Luſtämter .

iht. Anſchrift des Luftamtes Dresden lautet

jetzt :

Luftgaukommando III/XIV Gruppe V ( Luftamt )
Dresden A 24 , General⸗Wever⸗Straße 19 ,

Fernſprecher Nr . 63 145 .

Vgl . A. N. / R . L. M. Nr . 7 vom 23 . 4. 1940 ,
Ziffer 60 .

L. B. 2.

40 . RAL - Farbtonregiſter 840 M .

Sämtliche Dienſtſtellen , bei denen das RAl⸗

Farbtonregiſter 840 R vorhanden iſt , werden ge⸗
beten , ſich umgehend mit GI /A - Rü VI , B App . 2923

(Fr. Engler) in Verbindung zu ſetzen.
CL / A- Rü VI , B

41 . Nachforſchung nach einer Schreibmaſchine .
Die Dienſtſtellen des R . L. M. werden gebeten ,

Nachforſchungen nach der Kleinſchreibmaſchine
„ Groma Nr . 223 991 “

ſofort anſtellen zu laſſen .
Im Auffindungsfalle wird telefoniſche Mittei⸗

lung an Z. A. Min . ⸗Büro App . 3058 oder 2286
erbeten .

Z. A. Min . - Büro .

42 . Anderung der Abgabe von Lebens⸗

mittelmarken beim Kauf von Eſſenmarken .

Durch die Neuregelung der Lebensmittelzu⸗
teilung wird eine Anderung der Mittagsverpfle⸗

gung erforderlich . Es wird deshalb ab 6. 4. 1942

wöchentlich an 5 Tagen ( Montag , Dienstag , Don⸗

nerstag , Freitag und Sonntag ) eine fleiſchloſe
Koſt und an 2 Tagen ( Mittwoch und Sonnabend )
eine Fleiſchmahlzeit verabreicht .

An Lebensmittelmarken ſind dafür abzugeben :
a) für den Fleiſchtag :

50 g Fleiſchmarken
5 g Fettmarken

0 für den fleiſchloſen Tag :
50 g Brotmarken oder

25 g Nährmittelmarken ,
5 g Fettmarken .

c) Das geſamte Wochenprogramm
( Montag Sonntag ) erfordert demnach :

100 f Fleiſchmarken
35 g Fettmarken

250 g Brotmarken oder für 50 f Brot

je 25g Nährmittelmarken .
Die Wirtſchaftslage zwingt dazu , daß die Tiſch⸗

teilnehmer nunmehr unbedingt die Eſſenmarken
im voraus löſen . Es iſt ſonſt der Kaſinoleitung
nicht möglich , das Mittageſſen in ausreichender
Portionszahl bereitzuhalten .

Vorverkaufstage für das Wochenprogramm der

kommenden Woche ſind die Tage von Mittwoch
bis Sonnabend . Sonntags findet kein Marken⸗
verkauf ſtatt .

Ein Nachlöſen von Eſſenmarken in der laufenden
Woche iſt nicht möglich .

Das Umſchreiben nicht ausgenutzter Eſſenmarken
muß ebenfalls an den Vorverkaufstagen an den

Schaltern beantragt werden , und zwar auch für
die folgende Woche , da zu ihrer Sicherſtellung
auch dieſe Portionen durch Zählung erfaßt werden

müſſen . Amſchreiben in der Woche des Verbrauchs
kann daher nicht genehmigt

werdgn.St . Zz. b . V.

43 . Theaterkaſſe.
Auf Grund der Abbaumaßnahmen wird die

Theaterkaſſe des R . L. M. , bisher Zimmer 1205 ,
App . 3781 , mit dem 31 . 3. 1942 geſchloſſen .
Zentralamt .
ZA ./ Adi .

A Druck: R. L. M. ZA. Min . - Büre/ Druckerei
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Amtliche Nachrichten
für die Stellen des R . L. M. ( A. N. / R . L. M)

Herausgegeben vom Z . A. Miniſterial⸗Büro

5 . Jahrgang

44 . Aufhebung von WD A.
Aus gegebenem Anlaß wird nachſtehend noch⸗

mals die Ziffer 8 des Abſchnittes IV der Beſtim⸗
mungen über Wohnungsdienſtanſchlüſſe bekannt⸗

gegeben :

Beſtehen die dienſtlichen Vorausſetzungen auf
Beibehalt eines zugeteilten WDA bzw . für
dienſtliche Mitbenutzung eines privaten Fern⸗
ſprechanſchluſſes nicht mehr , ſo iſt der Nutznießer
bzw . Inhaber zur ſofortigen Meldung an ſeine
Dienſtſtelle verpflichtet . Als Vorausſetzung für

Aufhebung der Zuteilung eines WDA bzw . der

Gebührenerſtattung gelten Tod , Ausſcheiden aus

der Wehrmacht , Verſetzung in einen anderen

Standort und Kommandos zu Dienſtſtellen
außerhalb des Standortes , die zuſammenhän⸗
gend länger als 4 Wochen dauern .

Die Meldung iſt auch abzugeben , wenn die

Verſetzung zu einer anderen Dienſtſtelle inner⸗

halb desſelben Geſchäftsbereiches und für den

gleichen Standort erfolgt . Wird in dieſem Falle
dem Nutznießer auch in ſeiner neuen Beſchäf⸗
tigungsdienſtſtelle ein WD A zugeſtanden , iſt

dies in der Meldung zum Ausdruck zu bringen
unter Beifügung der neuen Genehmigung durch

den Genehmigungsberechtigten . Dieſe Maß⸗
nahme iſt zwecks Vermeidung der Sperrung des

Anſchluſſes erforderlich . N

Die Dienſtſtelle , der der Nutznießer eines

WdꝰDA angehört hat , hat unabhängig von der

Meldepflicht des Betreffenden die Verände⸗

rungsnotiz mit allen Unterlagen , aus denen der

Zeitpunkt der Wirkſamkeit der Veränderung er⸗

ſichtlich ſein muß , ſpäteſtens 5 Tage nach dem

eingetretenen Ereignis der fachbearbeitenden
Stelle zur weiteren Erledigung zuzuleiten .
Sinngemäß iſt zu verfahren , wenn die dienſt⸗
liche Mitbenutzung eines privaten Fernſprech⸗
anſchluſſes genehmigt worden war .

Die Beſtimmungen über WDA ſind im LVBl .

1941 Nr . 23 Ziffer 570 veröffentlicht worden .

Fachbearbeitende Stelle für das R . L. M. iſt
die N. B . L. des R . L. M.

N

Zur Vermeidung von etwaigen Erſatzan⸗
ſprüchen iſt eine genaue Beachtung dieſer Be⸗

ſtimmung notwendig . N

Die NB des R. L. M . wird den Dienſtſtellen ,
deren Angehörige Inhaber von WDDA ſind oder

denen die dienſtliche Mitbenutzung eines privaten

Berlin , den 1 . Mai 1942 Nr . 7

Fernſprechanſchluſſes genehmigt worden iſt , eine

Aufſtellung über die beſtehenden WDA mit der

Bitte um Stellungnahme überſenden , ob die An⸗

ſchlüſſe noch notwendig ſind .

Chef N. V. W.

45 . Notſtandsbeihilfen und Anterſtützungen
an Wehrmachtbeamte und Gefolgſchafts⸗

N
mitglieder . N

Amtliche Nachrichten 1940 Nr . 18

Ziffer 151 .

Trotz wiederholter Hinweiſe mehren ſich neuer⸗

dings die Fälle , daß Beamte , Angeſtellte und

Arbeiter Notſtandsbeihilfen für Heilſtättenbehand⸗
lung oder Badekuren beantragen , ohne die nach
§ 50 der „HBeihilfengrundſätze “ vorgeſehene
Genehmigung des Reichsluftfahrtminiſteriums
( V1 II B) vor Beginn der Kur eingeholt zu
haben . Es wird daher nochmals auf die Bekannt⸗

gabe in den Amtlichen Nachrichten 1940 Nr . 18

Ziffer 151 aufmerkſam gemacht . Das Erfordernis
der vorherigen Genehmigung gilt auch für Bade⸗
kuren von Familienangehörigen , ſoweit hierfür
Anterſtützungsanträge eingereicht werden .

Die Entſcheidung über die Beihilfefähigkeit
von Koſten für Zahnerſatz ( Kronen , Stiftzähne ,
Platten⸗ und Brückenarbeiten ) iſt ebenfalls vor

Beginn der Behandlung zu beantragen ( S 23 Abſ . I

der Beihilfengrundſätze ) . Das bisher vorgeſchrie⸗
bene ärztliche Zeugnis über die Notwendigkeit der

Zahnerſatzarbeiten entfällt nunmehr , jedoch kann
ein ſolches im Einzelfall verlangt werden .

Vorgang :

Im Intereſſe einer raſchen und reibungsloſen
Abwicklung der Anträge iſt es unbedingt not⸗

wendig , daß alle Gefolgſchaftsmitglieder , insbeſon⸗
dere auch neu hinzutretende , von dieſen Beſtim⸗
mungen Kenntnis erhalten , da Ausnahmebewilli⸗
gungen grundſätzlich nicht mehr erfolgen . Für

featlanfende Bekanntgabe iſt daher Sorge zu
tragen .

Für etwa notwendig werdende Rückfragen iſt
künftig bei allen Anträgen die Fernſprechnummer
des Antragſtellers anzugeben . Im übrigen geben
in Zweifelsfällen auch die zuſtändigen Sachbear⸗
beiter auf fernmündliche Anfrage unmittelbar
Auskunft ( App. : 81/3959 für Wehrmachtbeamte ,
App. : 81/4482 für Gefolgſchaftsmitglieder ) .

L. D. Ag IV .



46 . Kinderverſchickung 1942 .

Im Rechnungsjahr 1942 ſtehen für erholungsbe dürftige Kinder ö
N

von aktiven Soldaten und Beamten des N .L Mm . . . 5 Freiſtellen ,
N von Gefolgſchaftsmitgliedern des R . L.Mm . . . 40 Freiſtellen

in Kindererholungsheimen zur Verfügung . Die Verſchickungen ſind feſtgelegt :

N
ahl der Kinder für

Trag ort⸗ Verſchickungszeit
̃

Heim Soldaten Gefalgſcafte
N

. u . Beamte mitgl .

12/42 16 . 6. — 14 . 7. 42 Tabarz i . Thür . — m 10

4742 3. 7. — 31 . 7. 42 Oſtſeebad Müritz 2 8

13/42 17 . 7. — 14 . 8. 42 Tabarz i . Thür . 3 7

35/42 17 . 7. — 14 . 8. 42 Jena — 15

Für die Verſchickung kommen nur erholungsbedürftige und erbgeſunde Kinder bedürftiger Eltern
in Betracht . Alter 6 —14 Jahre . Die Kinder und ihre Familienangehörigen dürfen in den letzten
6 Wochen vor der Verſchickung nicht an anſteckenden Krankheiten wie Maſern , Diphtherie , Scharlach
uſw . erkrankt geweſen ſein . Bettnäſſer werden nicht verſchickt . 1 N

Die ausgewählten Kinder werden vor ihrer Ver ſchickung zweimal gegen Diphtherie geimpft , ſofern
ſie in den beiden letzten Jahren nicht ſchon gegen Diphtherie geimpft worden ſind . Die erſte Impfung
hat mindeſtens 2 Monate und die zweite Impfung mindeſtens 1 Monat vor der Verſchickung zu er⸗

folgen .
Die Kinder werden einige Tage vor der Abfahrt durch denTruppenarzt unterſucht.
Anmeldungen für die Teilnahme an der Verſchickung ſind ſchriftlich über die Dienſtſtellen an das

Luftwaffenverwaltungsamt ( IV 13 C) einzureichen . Die Anmeldungen haben ſo rechtzeitig zu er⸗

folgen , daß noch notwendige Impfungen durchgeführt werden können . N

Erforderliche Angaben : ö

Vor⸗ und Zuname des Kindes , Geburtstag , Na me, Wohnung und Stand der Eltern , Dienſtſtelle
im R . L. M. mit Fernſprechnummer , beſondere Begründung (z. B . Kriegsteilnehmer , kinderreiche
Familie , geringes Einkommen , arbeitsbeſchädigt uſw . ) . Weitere Mitteilung erhalten die Antrag⸗

ſteller vom Luftwaffenverwaltungsamt ( IV 13 C) , Hausapparat 81/2094 . N
L. D. Ag. IV .

47 . Wirtſchaſts hochſchule Berlin .

Das Sommerſemeſter 1942 der Wirtſchaftshoch⸗
ſchule Berlin — Berlin C 2, Spandauer Str . 1 —

beginnt am 13 . 4. 1942 und endet Ende Juli 1942 .

In dieſem Semeſter findet folgende Übung ſtatt :
An jedem Mittwoch von 18 —20 Uhr — erſt⸗

malig am 15 . 4. 1942 — „ Übungen zur Kriegs⸗
wirtſchaft “. .

Übungsleiter : Ob . ⸗Int . ⸗Rat Dr . Dr . Sperlich .
Den Beamten des höheren und des gehobenen
Verwaltungsdienſtes ( aktive Wehrmachtbeamte
und Ergänzungsbeamte ) wird die Teilnahme emp⸗

fohlen , insbeſondere den Beamten , die bereits eine

Vorleſung über „ die Grundlagen der Wehr⸗ und
Kriegswirtſchaft “ gehört haben .

Anmeldeformulare ſind beim Beſuch der 1. Abung
deutlich und mit genauer Angabe der Dienſtſtelle
auszufüllen und dem Übungsleiter zu übergeben .

Die Namen der teilnehmenden Beamten ſind
durch die zuſtändigen Abteilungen oder Gruppen
V 11 V bis 1. 5. 1942 mitzuteilen , damit die

Kolleggelder ( 10, . — RM . je Teilnehmer ) , die aus

Reichsmitteln beſtritten werden , geſchloſſen der

boa
der Wirtſchaftshochſchule überwieſen werden

önnen . N

L. D. Ag. IV .

48 . Preisausſchreiben 1942 der Lilienthal⸗
Geſellſchaft für Luftfahrtforſchung .

Die Lilienthal⸗Geſellſchaft für Luftfahrtforſchung
veranſtaltet auch in dieſem Jahre ein Preis⸗
ausſchreiben . N

5
Um möglichſt weite Kreiſe der deutſchen Luft⸗

fahrttechnik zur Mitarbeit anzuregen , ſieht das
neue Preisausſchreiben erſtmalig für einzelne
Gebiete mehrere Themen vor .

Nähere Auskunft über die einzelnen Preis⸗
aufgaben und die zugehörigen formalen Anforde⸗
rungen erteilt :

Generalſekretariat der Lilienthal⸗Geſellſchaft
für Luftfahrtforſchung ,

Berlin SW 11, Prinz⸗Albrecht⸗Straße 5.

Z. A.

Min . ⸗Büro .

49 . Umſatzſteuer .

In den A. N . / R. L. M. 1941 , S . 62, Nr . 149 , iſt
der Abſchnitt c) von „ von “ bis „ überſenden “ zu
ſtreichen . Auf die Uberſendung der Abſchriften der

Kaſſenanweiſungen wird in Zukunft verzichtet .
L. D. Ag. I .
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50 . Berufs
erziehung .

Für den zur Wehrmacht einberufenen Standort⸗

berufswalter Ru ß übernimmt künftig der Angeſt .
Omnitz , App . 81/2607 , die Berufserziehung für
den Standort R . L. M.

Beginn neuer Lehrgänge :

Ende April 1942 . Kurzſchrift III ( Erlernung
der Eilſchrift ) . Dauer : 18 Abende , je 1½ Stunde .

Teilnehmergebühr : 7,50 RM .
N

Anmeldungen hierzu ſind vorzunehmen bei

Omnitz , App . 81/2607 .

DA / Luftw .
Standort R . L. M.

51 . Weſtarpſcher Taſchen kalender für die

Luſtwaffe .

Bezug : Anhang zum L. V. Bl . 1942 S. 105 , Nr . 80 .

Die Vorbeſtellfriſt für den obigen im Verlage
von Alfred Waberg , Grimmen in Pommern , er⸗

ſcheinenden Kalender wird auf den 15 . Mai 1942

feſtgeſetzt . Beſtellungen , die bis zu dieſem Tage
eingehen , werden mit 6,50 RM. , ſpätere mit

7,50 RM . abgerechnet .

Im Intereſſe der Beſteller wird dringend ge⸗

beten , von Doppelbeſtellungen abzuſehen , da ſonſt
Doppellieferungen unvermeidlich ſind . Bereits

ergangene Beſtellungen werden berückſichtigt .

Führungsſtab Je / VIII . N

52 . Sommerübungsplan der Betriebs ſport⸗
gemeinſchaſt R . L . M. in der DAF .

( ab 15 . 4. 1942 )

1. Leichtathletik und Spiele für Männer . Aus⸗

kunft : Jahre , Fernſpr . 83/1375 . Leitung : Der

Sportlehrer .

2. Leichtathletik , Körperſchule und Spiele für
Frauen . Auskunft : Frl . Lehwald , Fernſpr .
81/6562 . Leitung : Die Sportlehrerin .

Zu 1. und 2. : Jeden Dienstag von 18 —20 Uhr
auf dem Reichsſportfeld . Treffpunkt : Turn⸗

haus . — Eintrittskartenausgabe am Eingang
des Turnhauſes von 18 —18 , 40 Uhr .

3. Schwimmen für Männer und Frauen jeden
Mittwoch von 18 —20 Uhr auf dem Reichs⸗
ſportfeld im Forumbecken am Turnhaus .
Kurſusbeginn wird noch bekanntgegeben . Ein⸗

trittskartenausgabe am Eingang des Turn⸗

hauſes von 18 —18,40 Uhr . Auskunft : Frl .
Arſula Blume , Fernſpr . 83/1815 . — Schwimm⸗
unterricht durch die Sportlehrerin .

4. Kegeln für Männer und Frauen am 2. und

4. Sonnabend jeden Monats von 18 Uhr ab
im Poſtſtadion , Lehrter Straße 57 a . Auskunft :
Pg . Franz , Fernſpr . 81/3047 .

5. Fauſtball für Männer und Frauen in Tempel⸗
hof , Treffpunkt : Berliner Straße ( Flughafen ) ,
Gebäude H 1 lang , Haupteingang . Auskunft :

Inſp . Oberle , Fernſpr . 81/1523 . —

6. Tennis für Männer und Frauen auf dem

Sportplatz des Sportklubs an der Avus , Platz
Nr . 5 und 6. Tennisbälle werden nicht geliefert .
Auskunft : Jahre , Fernſpr . 83/1375 . Platz⸗
verteilung : Frl . Neue , Fernſpr . 83/1143 .

7 . Ausweiſe für die Teilnahme am Betriebsſport
des R . L. M. : Auskunft hierüber erteilt : Jahre ,

Fernſpr . 83/1375.
ö ö

8. Auskünfte in Sportangelegenheiten bei den

genannten Auskunftsperſonen nur in der Zeit
von 9 —10 Uhr .

N ö

9 . Mit Rückſicht auf die Kriegsverhältniſſe konnte

eine generelle Erlaubnis für Sportteilnehmer ,
den Dienſt zwecks pünktlicher Teilnahme am

Sport zeitiger zu beenden , nicht erwirkt werden .

Zu vorzeitigem Verlaſſen des Dienſtes iſt da⸗

her von Fall zu Fall Dienſtbefreiung vom

Dienſtſtellenleiter einzuholen .
DA / Luftw .

N

Standort R . L . M.

53 . Ak . ⸗ Stellung des Zivilperſonals des

Reichsluſtfahrtminiſteriums .
Auf Grund der Verfügung Chef der Luftwehr ,

Az . 12 1 18 Nr . 7307/1 ( L Wehr 2, VB) vom

5. 2. 1942 wurden zur Überprüfung der weiteren

Uk. ⸗Stellung alle Angeſtellten und Arbeiter des

R . L. M. der Geburtsjahrgänge 1895 und jünger
namentlich liſtenmäßig L Wehr gemeldet .

Die Gefolgſchaftsmitglieder , die freigegeben
wurden , ſind den Wehrerſatzdienſtſtellen als zur

Einziehung zum Wehrdienſt zur Verfügung ſtehend
gemeldet worden . Für Gefolgſchaftsmitglieder , bei

denen die Notwendigkeit weiterer Uk. ⸗Stellung an⸗

erkannt wurde , brauchen , ſofern ſie ihren Wohnſitz
im Bereich der Wehrbezirkskommandos 1X Ver⸗

lin ( Wehrerſatzinſpektion Verlin ) haben , Anträge
auf Uk. ⸗Stellung oder Verlängerung der Uk . ⸗

Stellung bis auf weiteres nicht mehr vorgelegt zu
werden . Eine Einberufung dieſer Gefolgſchafts⸗
mitglieder findet vorerſt nicht ſtatt . Sie gelten
als uk . geſtellt , wenn durch L Wehr den Beſchäf⸗
tigungsdienſtſtellen eine gegenteilige Mitteilung
nicht zugegangen iſt .

Uk. ⸗Anträge und Anträge auf Verlängerung
der Uk. ⸗Stellung für Gefolgſchaftsmitglieder des

R. L. M. , die im Bereich der Wehrerſatzinſpektion
Berlin wohnen , ſind ſomit künftig nurmehr er⸗

forderlich , wenn ſie ſeinerzeit aus irgendeinem
Grunde nicht in die gemäß o. a . Verfügung Chef
der Luftwehr bei L Wehr einzureichenden Liſten
aufgenommen worden ſind , insbeſondere alſo für
Gefolgſchaftsmitglieder , die erſt nach Abſchluß der

Nachweiſungen eingeſtellt wurden . Ebenſo ſind
Ak. ⸗Anträge weiterhin erforderlich für Gefolg⸗

ſchaftsmitglieder des R .L. M. , die nicht im Bereich
der Wehrerſatzinſpektion Berlin wohnen .
jedem Uk. ⸗Antrag iſt die Planſtelle anzugeben .
L Wehr 2 / L. D . IV .

Bei
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54. Anſchriſten .
Sämtliche für den Regierungspräſidenten in

Köslin beſtimmten Verſchlußſachen find an fol⸗
gende Anſchrift zu ſenden :

An den Herrn Regierungspräſidenten
i

5 . Sd . von Herrn Oberregierungsrat Nuyken
N o. V . i . A.

ö
in Köslin , Regierung .

Bekanntgegeben .
Z. A. Min . ⸗Büro .

55 . Gefunden .

Folgende Fundſachen ſind in der Poſteingangs⸗
ſtelle , Zimmer 3059 , abgegeben worden :

1 Brille ,
Verſchiedene Schlüſſel ,
Verſchiedene Geldtaſchen ,
1 Broſche ,

Verſchiedene Handſchuhe,
1 Brillenfutteral ,
2 Armbanduhren ,
1 Heft Briefmarken ,
1 Füllhalter ,
goldene und ſilberne Armbänder,
1 filb . Ring ,

1 Kleidergürtel ,
Beldbetrag ( 2 RM . ) ,

I ͤRegenſchirmbezug ,
1 Regenſchirm ,
1 Offz . ⸗Koppel ,

12 Stück U⸗Bahnkarten ,
1 Buch und Scheckheft ,
1 ſilb . Bleiſtift ,
1 Flugzeugerkennungstafel ,

Verſchiedene Ordensſpangen ,
1 Parteiabzeichen ,
1 SJ . ⸗Abzeichen ,
1 grauer Wollſchal ,

1
Halstuch , N

1 Paket Schoenebergers Blutreinigungstee( Kurpackung ) .
3. A. Min. ⸗Büro .

56 . Gefundene Piſtole mit Taſche .
1 Piſtole ( Sauer & Sohn ) , Kal . 765 , Nr . 295 130 ,

mit Taſche und Leibriemen iſt am 23 . April 1942

auf dem Fahrdamm der Döberitzer Heerſtraße ge⸗
funden worden . Es iſt anzunehmen , daß ſie wäh⸗
rend der Fahrt aus einem Wagen oder Krad ver⸗

loren gegangen iſt .

Z. A. Min . ⸗Büro .

A Druek: R. L. M. ZA. Min. -Büro/ Druckerei .
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5 . Jahrgang

56 . Perſonalſtärkenachweis .

1. Nach Ziffer 47 der „ Richtlinien für die Kaſſen⸗
führung uſw . “ hat die Gebührnisſtelle des

R . L. M. für die Abrechnung der Einſatzgebühr⸗
niſſe einen Perſonalſtärkenachweis zu führen .
Da beim R . L. M. keine Truppenverpflegung
eingerichtet iſt , fällt die ſonſt mit dem Stärke⸗

nachweis zu verbindende Verpflegungsabrech⸗
nung fort . An Stelle des Formblattes 18 wird

daher für das R . L. M . ein einfacheres Muſter
eingeführt .

2. Die Beſcheinigung der ſachlichen Richtigkeit des

Perſonalſtärkenachweiſes liegt dem Leiter der

Gebührnisſtelle ob . Da dieſer die Beſcheinigung
nicht aus eigener Kenntnis abgeben kann ,
müſſen ihm die erforderlichen Unterlagen von

den Beſchäftigungsſtellen geliefert werden .

Deshalb haben alle Inſpektionen , Abteilungen
und ſelbſtändigen Gruppen der Gebührnisſtelle
erſtmalig je ein Verzeichnis der bei ihnen be⸗

ſchäftigten Offiziere und Beamten — alpha⸗
betiſch geordnet — bis zum 27 . Mai 1942 zu

überſenden und ihr danach laufend alle Ver⸗

änderungen , getrennt nach Offizieren und Be⸗

amten , mitzuteilen . Bei jeder Inſpektion , Ab⸗

teilung uſw . iſt ein Offizier oder Beamter da⸗

für beſonders verantwortlich zu machen , daß
die Veränderungsmitteilungen nicht unter⸗

bleiben .

3. Für die in Tempelhof und auf dem Reichs⸗
ſportfeld untergebrachten Dienſtſtellen des

R. L. M. wird der Perſonalſtärkenachweis von

den dortigen Zahlſtellen geführt . Die Ver⸗

zeichniſſe und Veränderungsmitteilungen nach
2 ſind unmittelbar an die Leiter dieſer Zahl⸗
ſtellen zu überſenden . Dieſen liegt auch die Rich⸗
tigkeitsbeſcheinigung des Stärkenachweiſes ob .

4. Nach 2 und 3 werden alle im R. L. M. be⸗

ſchäftigten , zum Wehrſoldempfang berechtigten
Offiziere und Beamten , alſo auch die vorüber⸗

gehend zur Dienſtleiſtung kommandierten , er⸗

faßt . Sonſtige Offiziere und Beamte der Luft⸗
waffe , die ſich an den Fälligkeitstagen im

R . L. M. aufhalten und ihren Wehrſold uſw .
nicht bei der eigenen Truppe oder Dienſtſtelle
empfangen können (z. B . auf Dienſtreiſe be⸗

findliche ) , werden von der Gebührnisſtelle bzw .
einer Zahlſtelle nach den Ziffern 42 bis 44 der

„ Richtlinien “ abgefunden . Sie ſind auf Grund

der von ihnen vorzulegenden Ausweispapiere

fü
Perſonalſtärkenachweis als Zugeteilte zu

ühren .

Berlin , den 17. Mai 1942 Nr . 8

5. Die Perſonalſtärkenachweiſe ſind monatlich ab⸗

zuſchließen und den Gebührnisliſten zur Rech⸗
nungslegung beizufügen.

L. D. Ag. II

57. Aujgabeberechtigung für KR⸗ u . SS .
Fernſchreiben .

Die zeitgerechte Beförderung dringender Nach⸗
richten auf dem ſtark belaſteten Fernſchreibnetz
der Luftwaffe erfordert , daß nach Wegfall der

„ A. Fs . Luft “ ( Anlage 11 ) der Kreis derjenigen
Perſonen , die

berechtigt ſind , KR⸗ u . SSD⸗Fernſchreiben
aufzugeben ,

für den Geſchäftsbereich des R . L. M. neu feſt⸗
geſetzt wird .

Es wird deshalb gebeten , für den Geſchäfts⸗
bereich des R . L. M . folgendes anzuordnen :
1. KR⸗Fernſchreiben ( Ziff . 133 der L. Dv . 704/3 a)

müſſen die Anterſchrift des Amts⸗ bzw . Amts⸗

gruppenchefs oder ſeines Vertreters tragen .
2. SSꝰD⸗Fernſchreiben ( Ziff . 136 der L. Dv . 704/3 a)

dürfen nur von den Amts⸗ , Amtsgruppen⸗ und

Abteilungschefs bzw . deren Vertretern auf⸗
gegeben werden .

3. Die Unterſchrift unter den Fernſchreiben muß
außer dem Namen auch den Dienſtgrad des

Aufgabeberechtigten enthalten .
4. Die Amter uſw . reichen der Nachrichtenbetriebs⸗

leitung des R . L . M. eine Zuſammenſtellung
der Namenszeichnungen der Amts⸗ , Amts⸗

gruppen⸗ und Abteilungschefs und Gruppen⸗
leiter ſowie deren Vertreter ein .

Chef N. V. W.

58 . Maßregelung von nichtbeamteten

Gefolgſchaſts mitgliedern .
BDDO. ⸗Luft zu 8 3 AT O.

Zur Beſchleunigung und Vereinfachung des Ver⸗

fahrens bei Dienſtpflichtverletzungen werden die

Leiter der Beſchäftigungsdienſtſtellen mit min⸗

deſtens den Befugniſſen eines Abteilungschefs er⸗

mächtigt , gegen Gefolgſchaftsmitglieder bei Ver⸗

ſtoß gegen die ihnen obliegenden Pflichten folgende
Maßnahmen zu verhängen : N

Verwarnung ,
Verweis und

Geldbuße für Angeſtellte bis zu 3 der Mo⸗

natsvergütung , für Arbeiter bis zum vollen
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Betrag des durchſchnittlichen Tagesarbeits⸗
verdienſtes . Als Tagesarbeitsverdienſt iſt
derjenige Betrag anzuſehen , den das Gefolg⸗
ſchaftsmitglied in der letzten Lohnperiode
durchſchnittlich täglich verdient hat .

Die Beſtimmungen der BDO. Luft ſind zu be⸗

achten .

Abſchrift der Verfügung , mit der die Maßnahme
verhängt wird , iſt an das Luftwaffenverwaltungs⸗
amt ( Ag. IV 13 ) zu den Perſonalakten zu über⸗

ſenden .
N

Bei gröberen Verſtößen gegen die obliegenden
Pflichten , bei denen vorſtehende Strafen nicht aus⸗

reichen , trifft die Entſcheidung ausſchließlich das

Luftwaffenverwaltungsamt Ag. IV . Zu dieſem
Zweck iſt der Sachverhalt erſchöpfend dargeſtellt
unter Beifügung der Außerungen des Beſchul⸗
digten und der Stellungnahme des Betriebs⸗

obmannes auf dem Dienſtwege LD Ag. IV zuzu⸗
leiten . Das gleiche gilt für Beſchwerden über

Maßnahmen nach Abſatz 1.

L. D. IV 13

59 . Neue Bezeichnung der Zentral ⸗Kartei
des Wehrwirtſchafts⸗ und Rüſtungsamtes

im Oberkommando der Wehrmacht .

Die Zentral⸗Kartei des Wehrwirtſchafts⸗ und

Rüſtungsamtes im Oberkommando der Wehrmacht
führt ab 1. Mai 1942 die Bezeichnung :

Zentral⸗Auskunfts⸗Kartei ( 3 . A. K. )
und befindet ſich Berlin W 35 , Tiergartenſtraße 8.

Fernſprech⸗Anſchlüſſe : über Amt 21 81 91 ;
12 6181 ; 1667 11 ; 24 93 86 , 25 9741 ; 26 60 71;
Querverbindung J 2, Hausapparate 3558 u . 3559 .

Poſtanſchrift : Berlin W62 , Kurfürſtenſtr . 63/69 .

O. K. W. , 11 . 5. 1942 , Wi Rü Amt / Kü MB .

Bekanntgegeben .
Z. A. Min . ⸗Büro .

60 . Ausgabe von Geſchäſtsbedürfniſſen im

Hauptgebäude des R . L. M .

Vom Montag , dem 18 . Mai 1942 , ab erfolgt die

Ausgabe von Geſchäftsbedürfniſſen für die im

Hauptgebäude des R . L. M. ( Leipziger Straße 7)
untergebrachten Dienſtſtellen nur noch im Zimmer
4156/57 — Ausgabezeit 10 bis 13 Uhr —. Die
übrigen bisher vorhanden geweſenen Ausgabe⸗
ſtellen im Hauptgebäude ſind eingezogen worden .

Z. A. Min . ⸗Büro .

61 . Konfirmandenunterricht .
Es beſteht Anlaß , noch einmal darauf hinzu⸗

weiſen , daß das evang . Standortpfarramt Berlin II

( Luftwaffe — Lic . Jentſch ) im Mai 1942 mit dem

Wehrmachtkonfirmandenunterricht für Söhne und

Töchter der Angehörigen der Luftwaffe im Stand⸗

ort Groß⸗Berlin beginnt . Der Unterricht dauert

zwei Jahre ( wie in der Zivilgemeinde ) , die Kon⸗
firmation erfolgt Oſtern 1944 . Anmeldungen ,
auch der landverſchickten Kinder , bis ſpäteſtens
5. Mai 1942 in der Küſterei der Alten Garniſon⸗
kirche . Tel . 42 92 51 . N

Z. A. Kdt .

62 . Verluſt von Perſonalakten .
Die Perſonalakten des Flugzeugführers , Ober⸗

leutnant der Reſ . Max Poggenſee ſind auf dem
Wege von der Poſteingangsſtelle zu GL verloren

gegangen .

Bei Auffindung Nachricht an GL / PT I C,
Apparat 4269 , erbeten .

GL / PT I C.

63 . Nachforſchung
nach einem Werkzeugkaſten .

Ein Werkzeugkaſten für Sprengnietung von
der Rheiniſch⸗Weſtfäliſchen Sprengſtoff⸗AG . wurde
am 8. Dezember 1941 vom Anhalter Bahnhof ab⸗

geholt und iſt ſeither unauffindbar . Die mit der

Anſchrift „ Sprengnietung “ verſehene Holzkiſte
im Gewicht von 62 kg war mit dem Verſand⸗
zeichen Nürnberg 159 verſehen , Maße : Länge 780 ,
Breite 445 , Höhe 243 mm .

Es wird um Nachforſchung und gegebenenfalls
Nachricht an Ge / C⸗E 8 z. b. V. ( App. : 6917 ) ge⸗
beten .

G / C⸗E 8.

64 . K . d . F . ⸗Betriebsſammlergruppe .
1. Reichspoſt⸗Kiloware iſt im Monat Auguſt

lieferbar . Beſtelliſte wird drei Tage nach Er⸗

ſcheinen der „ Amtlichen Nachrichten “ geſchloſſen .
Lieferung erfolgt nur nach Zahlung des Be⸗

trages ( je Kilo etwa 3, — RM. ) bis zum
31 . Juli 1942 an Herrn Becker .

2. Tauſchabende auch während der Sommer⸗

monate an jedem 2. und 4. Donnerstag ,
18 Uhr , Saal 4379/81 .

3. Gäſte — nur Angehörige des R . L. M. und

ſeiner Dienſtſtellen — jederzeit willkommen .

4. Tauſch⸗ u . Kaſſenwart : Becker , Apparat : 2363 .

Sammlerwart : Schneider , Apparat : 1030 .

K. d. F. ⸗Betriebs⸗Sammlergruppe
Reichsluftfahrtminiſterium .

8 Druck : R. L. M. Z. - A. Min. - Böro / Druckerei
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65 . Anvorſchriſtsmäßige Anſchriſten
auf Feldpoſtſendungen .

Auf Anordnung des Oberkommandos der Wehr⸗
macht ſind Poſtſendungen an Einheiten der Wehr⸗
macht , denen eine Feldpoſtnummer zugeteilt iſt ,

mit Anſchriftennach folgendem Muſter zu ver⸗

ſehen :
„ An Dienſtſtelle

Feldpoſtnummer
*

lu . A. ) Luftgaupoſtamt (·9 ＋ã—ͤ—2—2

NSofern die Feldpoſtnummer unbekannt iſt , ſind

die Sendungen poſtverſandfertig zu verpacken , d. h.

in
einen Briefumſchlag zu legen , zu verſchließen ,
mit der Abſenderangabe und dem Vermerk „ Feld⸗
poſt “ zu verſehen . Die bekannte offene Anſchrift
iſt mit Bleiſtift auf den Sendungen anzugeben ,

ſo daß ſie hier leicht ausradiert und durch Angabe
der Feldpoſtnummer erſetzt werden kann . Derartig
vorbereitete Sendungen ſind in einem Sammel⸗

umſchlag der Zentralabſendeſtelle des R . L. M. ,
Leipziger Straße 7 ( Zimmer 2057 ) , zuzuführen ,
die die Weiterleitung an die zuſtändige Wehr⸗
machtbriefſtelle veranlaſſen wird .

Gleichzeitig wird auf die im L. V. Blatt 1942 ,

S . 744 , Ifd. Nr . 1356 , bekanntgegebenen Beſtim⸗

mungen über „ Beſchränkte Zulaſſung offener An⸗

ſchriften für Einheiten und Dienſtſtellen der Wehr⸗

macht außerhalb des Reichsgebiets , Verbot halb⸗

offener Anſchriften “ hingewieſen .

Z. A. Min . ⸗Büro .

66. Truppenflickſtube
für Selbſteinkleider des R . L . M .

1. In der Wilhelmſtraße 45 , Erdgeſchoß , iſt eine

Truppenflickſtube ( Schneider und Schuhmacher )

für Selbſteinkleider des R . L. M. eingerichtet und

eröffnet worden .

Die Truppenflickſtube ſteht ab ſofort allen Offi⸗

zieren und Wehrmachtbeamten , die im R. L . M.
Dienſt leiſten und ſich ſelbſt einkleiden müſſen , zur

Verfügung .

Berlin , den 15 . Juni 1942 Nr . 9

2. Inſtandſetzungen dürfen nur an Uniform⸗
ſtücken und Uniformſchuhwerk ausgeführt werden .

Die Anfertigung neuer Uniformſtücke und neuen

Uniformſchuhwerks und Inſtandſetzung von

Zivilſachen iſt verboten . Abzeichen jeder Art für

Offiziere , Sonderführer und Beamte ſind bei der

Abgabe der inſtand zu ſetzenden Stücke von den

Selbſteinkleidern mitzugeben .

Inſtandſetzung des zur Uniform gehörenden

Schuhwerks erfolgt nur gegen Abgabe eines

Aniform⸗Bezugsſcheines . Ausbeſſerungen ( Auf⸗

ſetzen von Rieſtern und ſonſtige Flickarbeiten )
werden ohne Bezugsſchein ausgeführt .

3. Für Inſtandſetzungsarbeiten ſind zu bezahlen :

Lohnvergütung für die aufgewandte Arbeitszeit ,
. Selbſtkoſten für das verbrauchte Material ,

＋ 6 Verwaltungskoſtenzuſchlag . ö

Herausgabe der inſtand geſetzten Uniformſtücke

uſw . erfolgt nur gegen Barzahlung .

4. Die Annahme und Ausgabe iſt von

Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr

feſtgeſetzt. ö

Wegen der Menge der anfallenden Arbeiten hat

die Werkſtatt Anweiſung , nur tatſächlich reparatur⸗

bedürftige Stücke anzunehmen . Bügeln , Knopf⸗

annähen ſind keine Reparaturen .

Im Intereſſe der Allgemeinheit wird erwartet ,

daß ſich jeder den gegebenen Umſtänden anpaßt

und Sonderwünſche und Forderungen um bevor⸗

zugte Behandlung unterbleiben .

L. D. Ag 12 .

67 . Geldzuwendungen für Erfindungen uſw .

Der Reichsfinanzminiſter hat zur Vereinfachung
der Verwaltung auf die ihm halbjährlich vor⸗

zulegende Nachweiſung betr . Geldzuwendungen als

Anerkennung für dienſtliche Erfindungen uſw . bis

zum Betrage von 500 RM . im Einzelfall , bei dem

ſeine Mitwirkung nicht erforderlich iſt , verzichtet .
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Bei Gewährung höherer Beträge erhält er durch

ſeine nach wie vor erforderliche Mitwirkung
Kenntnis .

Die Zuleitung von Abſchriften der Geneh⸗

migungsverfügungen an die Haushaltsabteilung

iſt damit entbehrlich geworden .
L. D. Ag 11.

68 . Platzkonzerte im R . L. M .

Während der Sommermonate finden Don⸗

nerstags von 12,30 bis 13,30 Uhr , erſtmalig
28 . 5. 1942 , Platzkonzerte im Garten des R . L. M.
( ausgenommen bei Regenwetter ) ſtatt .

Bekanntgegeben .
Z. A. Kdt .

69 . Verlegung von Dienſtſtellen .

1. Der Sondertreuhänder der Arbeit für Be⸗

ſchäftigungsverhältniſſe deutſcher Berufstätiger im

Ausland hat ſeine Dienſtſtelle am 20 . Mai 1942

von Berlin W 35, Hanſemannſtraße 10 - 12 , nach

Berlin⸗Charlottenburg 2, Berliner Straße 162 1
( Fernruf : 30 03 11 )

verlegt .

2. Die Anſchrift der Dienſtſtelle Berlin des

Kolonialpolitiſchen Amtes der NSDAP . lautet ab

1. 6. 1942 : Berlin C 2, Breite Straße 36 .

Eine Anderung der Nummer des Fernſprech⸗

anſchluſſes tritt zunächſt nicht ein .
ö

3. Für ſämtliche für die Abteilung IW des

L. G. K. III / IV beſtimmte und auf dem Truppen⸗

dienſt zu verſendende Poſtſachen lautet die

Anſchrift :
N

Luftgaukommando IIIIV , Berlin⸗Dahlem ,

Kronprinzenallee 170/172 .

Für den Fachdienſtweg bleibt die Anſchrift :

Berlin⸗Zehlendorf , Fiſcherhüttenſtraße 137 ,

beſtehen .
N

Bekanntgegeben .

Z. A. Min . ⸗Büro .

70 . Nachforſchung nach einer Aberſetzung .

Die für G / A⸗Rü VI , B beſtimmten , auf Wachs⸗

platten geſchriebenen Überſetzungen :

1. Gußeiſerne Kolbenringe für Flugmotoren ,

2. Molybdän als Erſatz für
Wolfram,

3 . StrategiſcheMetalle,
ſind auf dem Wege von . A. Kanzlei zu Ge / A⸗Rü

VI , B verloren gegangen . Mitteilung über deren

Verbleib bzw . Rückgabe an GN
/A⸗Rü VI , B,

Apparat 1915 , erbeten .

G. L.

Druck : R. I. M. 2. - A. Min . - Böro/ Druckerei
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5 . Jahrgang

71 . Vereinfachung der Verwaltung . 2

Erlaſſe zur Vereinfachung der Verwaltung ſind
als ſolche aus der Überſchrift oft nicht zu erkennen .

Erſt durch Leſen des geſamten Inhalts iſt z. B .

aus den Worten : „ für die Dauer des Krieges “
oder ähnlichen Wendungen feſtzuſtellen , was der

Erlaß bezweckt .
N

Verſchiedene , mir zugegangene Berichte be⸗

weiſen , daß dieſer Amſtand von den nachgeord⸗
neten Behörden als geſchäftserſchwerend emp⸗

funden wird . Am Maßahmen zur Vereinfachung
der Verwaltung für alle an ihnen intereſſierten

Dienſtſtellen leicht kenntlich zu machen , erſcheint
es zweckmäßig , in der Überſchrift aller Verein⸗

fachungserlaſſe zum Ausdruck zu bringen , daß es

ſich um Vereinfachungsmaßnahmen handelt . Die

Kenntlichmachung erfolgt am beſten dadurch , daß
in der Überſchrift nach dem Gegenſtand des Er⸗

laſſes hinzugefügt wird : „hier : Vereinfachung der

Verwaltung . “

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsver⸗

waltung

GBW Nr . 1360 111/42 Pf .

11⁵

Bekanntgegeben : Bei Verwaltungsvereinfachun⸗

gen im Bereich der Luftwaffe iſt entſprechend

zu verfahren .
Z. A. R. I . C.

27 . Mai 1942 .

72 . Erſatzbeſchaffung von Diafon⸗ Hörern .
Die Nachrichtenbetriebsleitung iſt infolge Ma⸗

terialmangels nicht in der Lage , für zerbrochene
Hörer Erſatz zu beſchaffen .

In der letzten Zeit wurde ein hoher Verſchleiß
von Diafon⸗Hörern durch Anachtſamkeit feſtge⸗
ſtellt .

Die Inhaber von Diafon⸗Hörern werden zur

ſorgfältigſten Behandlung angewieſen .

Chef N. V. W.

Berlin , den 17 . Juli 1942 Nr . 10

73 . Truppenausweiſ e .

Truppenausweiſe werden bei der Materialver⸗

waltung , Zimmer 4156 , vorrätig gehalten . Die

Ausgabe an die einzelnen Amter , Inſpektionen
uſw . erfolgt nur auf ſchriftliche Anforderung .
Z. A. Min . - Büro .

74 . Betreuung der

jugendlichen Arbeitskräfte im R . L . M.
Unter Hinweis auf den im L. V. Bl . 1942 ,

Seite 262 , veröffentlichten Erlaß wird bekannt⸗

gegeben , daß die mit der Jugendarbeit im R . L. M.
befaßten Dienſtſtellen die Richtlinien über die

Aufgaben der Jugendwalter und Jugendreferen⸗
tinnen der DAF . bei der Standortdienſtſtelle
R . L. M. der DAF. , Leipziger Str . 119 , einſehen
können .

Gleichzeitig wird darauf hingewieſen , daß von

der DAF . für den Bereich des Standortes R . L. M.
die Reichsangeſtellte Edith Standke , GL / C⸗B 6,

App . 81/3035 , Zimmer 3571 , als Standortjugend⸗
walterin eingeſetzt iſt .

DAF . ⸗Amt Luftwaffe
Standortdienſtſtelle R . L. M .

75 . Anderung im Sommerübungsplan der
Betriebsſportgemeinſchaſt R . L. M .

ab 15 . Juni 1942 .

zu Nr . 52 Abſatz 3

Schwimmen im Forumbecken auf dem Reichs⸗

ſportfeld ab 1. Juni 1942 .

Kartenausgabe für Teilnehmer des R . L. M. ab

15 . Juni 1942 :

1. Im Hauptgebäude bei Frl . Nöring , Zimmer
1460 , Fernſpr . 81/2398 , mittwochs von 10 bis

12 Uhr und

2. für das LE⸗Amt auf dem Reichsſportfeld bei

Herrn Baehr ( Haus des Deutſchen Sports ) ,
Zimmer 145 , Fernſp . Vermittlung 81/0 , App .
85/378 , mittwochs in der Zeit von 10 bis

11 Uhr .

DAF ./ Luftw . , Standort R. L. M.

e
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76 . Neuzulaſſung von Büchern uſw . für den

Dienſtgebrauch in der Luftwaffe .

Bücher uſw . für den dienſtlichen Handgebrauch
in der Luftwaffe können , ſoweit ſie nicht bereits

zugelaſſen ſind , zur Beſchaffung aus Haushalts⸗
mitteln ( Büchereimitteln ) nur dann zugelaſſen

werden , wenn ein dringendes dienſtliches Be⸗

dürfnis für die Anſchaffung vorliegt . Dies iſt von

der zuſtändigen Fachabteilung des R. L. M. zu

prüfen . Die Genehmigung zur Beſchaffung iſt

ſodann bei der titelverwaltenden Stelle ( Chef

AW ) zu beantragen . Wird ein dringendes dienſt⸗

liches Bedürfnis für die Anſchaffung von Büchern

verneint , von der zuſtändigen Fachabteilung jedoch

ein Hinweis ( nicht Empfehlung ) auf das Er⸗

ſcheinen eines Buches im Luftwaffenverordnungs⸗
blatt für angebracht gehalten , ſo iſt hierbei zum

Ausdruck zu bringen , daß eine Beſchaffung aus

Haushaltsmitteln nicht zuläſſig iſt .
N

In Empfehlungen von Büchern , auch von

ſolchen , deren Beſchaffung aus Haushaltsmitteln
bereits genehmigt iſt , iſt künftig ſtets anzuordnen ,

daß die Beſchaffung nur in Grenzen des für den

Dienſtgebrauch dringend notwendigen Bedarfs zu⸗

läſſig iſt . Derartige Empfehlungen ſind von der

bearbeitenden Stelle ſtets der titelverwaltenden

Stelle ( Chef AW ) zur Mitzeichnung zuzuleiten .

LD ( Ag 1 I )
ö

K Druck : R. L. M. Z. - A. Min. - Böro / Druckerei
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Amtliche Nachrichten
für die Stellen des R . L. M. ( A. N. / R . L. M. )

Herausgegeben vom Z . A. Miniſterial⸗Büro
5 . Jahrgang

77 . Mitführen von Lebens⸗ und Genuß⸗

mitteln aller Art und Tabakwaren aus den

beſetzten Gebieten in das Reichsgebiet .

Chef OK W. teilt mit :

„ Es iſt wiederholt feſtgeſtellt worden , daß die

Beſtimmungen über das Mitführen von Lebens⸗

und Genußmitteln aller Art und Tabakwaren
aus den beſetzten Gebieten in das Reichsgebiet

verſchiedenartig und vor allem kleinlich ausgelegt
und bei den Kontrollen gehandhabt werden . Das

gleiche gilt für die Kontrollen des perſönlichen

Gepäcks . Der Führer hat daher befohlen , daß mit

ſofortiger Wirkung Lebens⸗ und Genußmittel und

Tabakwaren , welche Wehrmachtangehörige und

Wehrmachtgefolge als Arlauber oder auf Dienſt⸗

reiſe aus den beſetzten Gebieten in das Reichs⸗

gebiet mit ſich führen , ſoweit ſie es ſelbſt tragen

können , von jeder Kontrolle und Beſchlagnahme

befreit ſind.

Die Mitnahme von Waren zu Handelszwecken

iſt weiterhin verboten .
N

Soweit bisherige Anordnungen nicht mit dieſer

Regelung in Einklang ſtehen , ſind ſie außer Kraft

zu ſetzen .
N

N

Es gilt ab ſofort der vorſtehende Befehl .

Verſtöße durch Überſchreiten der Kontrollbefugniſſe
werden in Zukunft ſtrengſtens geahndet .

Dieſer Befehl iſt umgehend der Truppe ſowie
allen Kontrollſtellen des Oberkommandos der

Wehrmacht und der der Wehrmachtteile bekannt⸗

zugeben .

Der Reichsminiſter der Finanzen wird die Zoll⸗
ſtellen ebenfalls

unverzüglich entſprechend an⸗

weiſen . “

Obiger Befehl iſt allen Lfl . uſw . ſowie 96 .
zugegangen .

Genſt . 4. Abt .

Berlin , den 20 . Auguſt 1942 Nr . 11

78. Kulturelle Betreuung im Standort⸗

bereich Groß⸗Berlin .

(Ergänzung des Kdturbef . Nr . : 49/42 v. 8. 7. 1942 )

Wehrmachtkommandantur Berlin
Gr . II — Abt . Theatervergünſtigung .

Berlin C2 , den 6. Auguſt 1942

Kommandanturbefehl Nr . : 56/42 .

Durch mehrfache Kontrollen bei den Wehrmacht⸗
veranſtaltungen iſt mir gemeldet worden , daß
gegen die im Kommandanturbefehl Nr . 49/42 vom

S8. 7. 1942 ergangenen Anweiſungen beſonders bei

den Veranſtaltungen in der Staatsoper ( Kroll ) in

den letzten Tagen in gröblichſter Weiſe verſtoßen
worden iſt .

1. Es iſt feſtgeſtellt worden , daß trotz ausdrück⸗

lichen Verbots Eintrittskarten für die Opern⸗
vorſtellungen von mehreren Dienſtſtellen in

großer Zahl an Zivilperſonen ( Begleit⸗
perſonen ) ausgegeben worden ſind .

2. Es wurde beobachtet , daß ein Teil der Beſucher
erſt nach Beginn der Vorſtellung die Staats⸗

oper aufgeſucht und dadurch die Aufführung
empfindlich geſtört hat . Nach der großen Pauſe
verließen bereits Beſucher in größerer Anzahl
vorzeitig die Vorſtellung .

3 . Die Kontrolle hat weiterhin ergeben , daß In⸗

haber der von den Dienſtſtellen ausgegebenen
Karten das Theater überhaupt nicht beſucht
haben .

4. Ferner wird trotz ſtrengſtem Rauchverbot in

und vor den Staatstheatern immer wieder

gegen dieſes Verbot verſtoßen .

5. Entgegen meiner Anordnung beſuchen Wehr⸗
machtangehörige die Wehrmachtveranſtaltun⸗
gen in Zivil anſtatt in Uniform .

Ich wiederhole hiermit meine im Komman⸗

danturbefehl Nr . 49/42 vom 8. 7. 1942 gegebenen
Hinweiſe und ordne an , daß meine Anweiſungen
den in Frage kommenden Dienſtſtellen ſchnellſtens
bekanntgegeben werden und die Wehrmachtange⸗



hörigen bei Entgegennahme von Karten zu

kulturellen Veranſtaltungen darüber belehrt

werden .

Allgemeine Hinweiſe .

Geſchloſſene Wehrmachtvorſtellungen ſind grund⸗
ſätzlich in Uniform zu beſuchen .

Eintrittskarten zu kulturellen Veranſtaltungen ,

die von der Wehrmachtkommandantur Berlin ,

Abt . Theatervergünſtigung , an die Dienſtſtellen

koſtenlos oder zu verbilligten Preiſen abgegeben

worden ſind , haben nur für Wehrmachtangehörige
Gültigkeit . Weitergabe an Zivilperſonen iſt

ſtrengſtens unterſagt und wird ſtreng beſtraft .

Ausnahmen : Es ſind berechtigt , eine bürgerliche
Begleitung zu Wehrmachtvorſtellungen

mitzu⸗

nehmen :

a) Einſatzurlauber . — Ausgabe der zweiten Karte

durch die Wehrmachtkommandantur Berlin ,

Abt . Theatervergünſtigung , und die „ / Stand⸗
ortkommandantur der Waffen⸗/ / Berlin .

b) Verwundete . — Verwundete , die aus dem

Einſatz kommen und in Berliner Lazaretten

liegen und infolge ihrer Verwundung einer

Begleitung bedürfen .

c ) Verſehrte . — Verſehrte der Wehrmachtfür⸗

ſorge⸗ und Verſorgungsämter , ſoweit ſie durch

Wihren Geſundheitszuſtand bedingt einer Be⸗

gleitung bedürfen .

Zu b) und c) : Ausgabe der zweiten Karte

durch die San . ⸗Abt . Groß⸗Berlin bzw . durch

die Wehrmachtfürſorge⸗ und Verſorgungsämter
mit beſonderem Ausweis .

Allen anderen Zivilperſonen , auch in Begleitung

von Wehrmachtangehörigen in Uniform , iſt der

Zutritt zu den geſchloſſenen Veranſtaltungen ver⸗

boten .

Die zur Aufſicht kommandierten Soldaten haben
den nicht zum Beſuch berechtigten Perſonen beim

Betreten des Theaters die Eintrittskarten abzu⸗

nehmen und feſtzuſtellen , durch wen ſie in den

Beſitz der Karten gekommen ſind .

Wehrmachtveranſtaltungen von hohem kultu⸗

rellem Wert werden durch Unpünktlichkeit oftmals

auf das unangenehmſte geſtört . Die Dienſtſtellen
werden nochmals ausdrücklich darauf hingewieſen ,

für rechtzeitiges Erſcheinen der Soldaten Sorge
zu tragen .

Das Rauchen im und vor dem Theater iſt auf

das ſtrengſte verboten . Zuwiderhandlungen wer⸗

den diſziplinariſch beſtraft .

Laut Verfügung des OKW . vom 11 . 6. 1942

( Az. 31 c 30 — J IIc Nr . : 3801/42 ) iſt es anderen

Wehrmachtdienſtſtellen als der Wehrmachtkom⸗
mandantur Berlin verboten , mit KdF. ⸗Dienſt⸗
ſtellen oder Theatern und ſonſtigen Unternehmern
von kulturellen Veranſtaltungen im Bereich von

Groß⸗Berlin direkt zu verhandeln .

Wünſche der Wehrmachtdienſtſtellen in bezug

auf kulturelle Betreuung , Beſuch von Theatern ,

Sport⸗ und ähnlichen Veranſtaltungen , ſind an die

Wehrmachtkommandantur Berlin , Abt . Theater⸗

vergünſtigung , zu richten . N

Der Wehrmachtkommandant von Berlin .

von der Lochau

Generalmajor .

Bekanntgegeben .
Zentralamt / Adjutant .

79 . Truppenflickſtube für Selbſteinkleider

des R . L . M .

Um die Aufarbeitung der laufend anfallenden

Inſtandſetzungsarbeiten ſicherzuſtellen , bleibt die

Truppenflickſtube für Selbſteinkleider des R . L. M.

für die Abnahme jeder Schneider⸗Reparatur in

den nachſtehend aufgeführten Zeiten geſperrt :

Auguſt : 24 .— 29 . 8. 1942 ,

September : 21 .— 26 . 9 . 1942 ,

Oktober : 26 .— 31 . 10 . 1942 ,

November : 23 .— 29 . 11 . 1942 ,

Dezember : 23 .— 31 . 12 . 1942 .

L . D. Ag 1 2

80 . Papiereinſparung bei Formblättern .

Infolge Einführung der Papierkontingentierung

für die Wehrmacht ſeit 1. 7. 1942 iſt der Papier⸗

verbrauch auch bei der Verwendung von Form⸗

blättern weiteſtgehend einzuſchränken .

Soweit Formblätter zentral beſchafft werden , iſt

zu überprüfen , ob

1. die Anzahl der vorgeſehenen Formblätter

herabgeſetzt ,
ö ö

2. für die benötigten Formblätter kleinere

Formate ( DIN A 5 oder kleiner ) verwendet

werden können .

Ein großer Teil von Formblättern wird jedoch

durch Formularverlage gedruckt und an die Dienſt⸗

ſtellen vertrieben . Aus Gründen der Rohſtoff⸗ und

Arbeitserſparnis iſt vor kurzem die Zahl der

als Wehrmachtformular⸗Druckereien zugelaſſenen

Firmen eingeſchränkt worden . Am auch den Uum⸗

fang der Formblattläger auf ein vertretbares

Maß zu begrenzen , insbeſondere um die Lager⸗

haltung von Formblättern mit oft nur geringen
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Anterſchieden zu vermeiden , iſt eine Überprüfung

des vorgeſchriebenen bzw . verwendeten Formblatt⸗

beſtandes notwendig . Sämtliche Dienſtſtellen , die

in ihrem Bereich nicht zentral beſchaffte Form⸗
blätter verwenden bzw . verwenden laſſen , werden

gebeten , umgehend mit der zentralen Rohſtoff⸗

abteilung , L Ro ( Bearbeiter : Fl . ⸗Obering . Mühl ,

Hausruf 81/5611 ) bzgl . der künftigen Regelung

des Formblattvertriebes in Verbindung zu treten .

Bis zur endgültigen Regelung des Formblatt⸗
vertriebes und deſſen Bekanntgabe wird vor Ein⸗

führung neuer Formblätter um Beteiligung der

Rohſtoffabteilung gebeten .

GL / Planungsamt
N NRO

ö
81 . — von nichtbeamteten

Gefolgſchaſtsmitgliedern .

In A. N. / R . L. M. 1942 , S . 25 , Nr . 58 , ſind im

vorletzten Abſatz hinter „ ( Ag IV 13 ) “ und im

letzten Abſatz hinter „ Ag IV “ jeweils die Worte

einzufügen :

„ bzw . für das flugzeugtechniſche Perſonal
Generalluftzeugmeiſter ( PT ) . “

L. D. Ag IV 13 .

82 . Einweiſung und Beförderung von Anter⸗

offizieren und Mannſchaften in Planſtellen

von Offizieren und Wehrmachtbeamten .

Vorg . : L. V. Bl . 1942 , S . 561 , Nr . 1058 .

Die Vorgangsverfügung findet keine Anwen⸗

dung bei der Beſetzung von Beamtenplanſtellen
des R . L. M. ( ohne Generalſtab ) . Für dieſe gilt

auch in Zukunft die Verfügung Der R . d. L. u .

Ob . d. L . L Wehr / Zentralabteilung Az. :
Nr . 245/40 ( Org . ) v. 28 . 6. 1940 , Abſchn . A Nr . 5.

L Wehr 11 B .

83 . Nachforſchung nach einer Perſonalakte .

Am 22 . 4. 1941 wurde vom Landgericht Berlin

ein Einſchreibepaket mit Perſonalakten über den

früheren Major Mayer mit der Anſchrift : Reichs⸗
miniſter der Luftfahrt , Berlin WS , Leipziger

„ Straße 7, überſandt .
beſtimmt waren , ſind beim Luftwaffenperſonalamt

bisher nicht eingegangen .

Es wird gebeten , Nachforſchungen nach dem

Verbleib des Paketes anzuſtellen und ggf . die

Akten dem Luftwaffenperſonalamt ( Ruf 81/1768 )

zuzuleiten .
L. P . 21 E .

11 b 0

Die Akten , die für L P2

84 . Verloren gegangenes Schriſtſtück .

Der Entwurf eines Schreibens an ſämtliche

Zellen⸗Sonderausſchüſſe von der Dienſtſtelle
Ge / CB 3 III vom Juni 1942 betreffend Abgabe
von Perſonal für Triebwerksfertigung an die

Motoreninduſtrie iſt auf dem Wege von GL y/ CB

3 II an EL /C verloren gegangen . Zuletzt wurde

er von der Dienſtſtelle GCy/C — 2 gegengezeichnetund weitergeleitet .

Es wird um dringende Nachforſchung und Mit⸗

teilung über den Verbleib an GC/C — B 3 III ,

App . 1263 , gebeten .

GL / C - B 3 III .

85 . Nachforſchung nach einer Aberſetzung .

Am 4. 5. 1942 iſt von dem Überſetzer Karl

Braune , Berlin⸗Britz , Britzkeſtraße 4, die Uber⸗

ſetzung von drei Briefen der Firma Moto Garelli

an GL /A — Rü VI B geſandt worden , jedoch bei

der hieſigen Dienſtſtelle nicht eingegangen . Die

Abteilungen werden gebeten , nachzuforſchen , ob

dieſe Überſetzungen nebſt Rechnungen als Irrläufer
an irgendeiner Stelle abgegeben worden ſind . Die

Uberſetzung war beſtimmt für GL / CB 6 III C.

L / A —Rü VIB .

86 . Nachforſchung nach einem Brief

mit Ausweiſen .

Ein am 9. 7. 1942 an Herrn Hauptmann Ismer ,

L Flak 1, Zimmer Nr . 317 ,

gerichteter verſchloſſener Briefumſchlag iſt auf dem

Wege von L. In .4 ( Kneſebeckſtraße 46/47 ) zum

R . L. M. ( Hauptgebäude , Leipziger Straße ) oder

L Flak , Jebenſtraße 1, noch nicht zum Empfänger

gelangt . Inhalt : Zwei Ausweiſe ( gelbe Erlaubnis⸗

karten mit Lichtbild , Nr . 86 und 219 ) .

Mitteilung über Verbleib oder Rückgabe des

Briefes oder der Ausweiſe an General der Flak⸗
waffe ( L. In . 4) , Kneſebeckſtr . 46/47 , App . 84/1333 ,

Ortsanſchluß 91 90 41 , App . 1333 .

L. J . 4 IIL F.

87 . Arlaubsregelung während des Krieges .

Vorg . : L. V. Bl . 1942 , S . 938 , Nr . 1739 .

Zum Beheben aufgetretener Zweifel wird auf

folgendes hingewieſen : 1. Bei Wochenendurlaub

iſt Arlaubsantritt vor der nach Ziffer 7a ( 1) der

o. a . Verfügung feſtgeſetzten Zeit keinesfalls ge⸗

ſtattet . 2. Wenn bei Beurlaubung nach mehreren
Orten gleichzeitig Inanſpruchnahme von Wehr⸗
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machtfahrſchein und Wehrmachtfahrkarte in Frage

kommt , ſo iſt nur ein grüner Kriegsurlaubsſchein

auszustellen . Auf dieſem ſind die auf Wehrmacht⸗

fahrkarten zurückzulegenden Strecken mit dem

Vermerk „ auf Wehrmachtfahrkarte “ zu verſehen .

Ebenſo iſt zu verfahren , wenn bei Zuſammenhang

des Arlaubs mit einer Dienſtreiſe nur ein Dienſt⸗

reiſeausweis ausgeſtellt werden darf ( vgl . L. V. Bl.
1942 , S . 1001 , Nr . 1812 ) . Veröffentlichung im

L. V. Bl. folgt . Bereits beim R . L. M. geſtellte An⸗

fragen finden hierdurch ihre Erledigung . Gleich⸗

lautendes Fernſchreiben iſt an alle Luftgaukom⸗

mandos des Heimatkriegsgebiets und nachrichtlich

an die entſprechenden Luftflotten ergangen .

L. Wehr 11A .

88 . Betriebs⸗Sammlergruppe .
Die Sammlergruppe des R . L. M. hält infolge

ſtarker Zunahme an Mitgliedern und reger Teil⸗

nahme an Tauſchabenden ihre Zuſammenkünfte ab

Donnerstag , d. 27 . 8. 1942 , im Saal 4280 ab .

Ab 1. 9. läuft unſer Geſamtauftrag für das

Protektorat Böhmen⸗Mähren . Teilnehmerliſte
wird am 27 . 8. vorläufig geſchloſſen . Mel⸗

dungen werden nur mit gleichzeitiger Zahlung von

3, . — RM ffür den Beſchaffungsfonds ( ſoweit für
Europa noch nicht eingezahlt ) angenommen .

Beſtellte , bisher nicht abgeforderte Ausgaben
(3. B. „ Braunes Band “ ) müſſen aus kaſſentech⸗

niſchen Gründen bis 27 . 8. abgefordert ſein .

Anfragen betr . Kiloware ſind zwecklos . Beſteller
werden nach Eingang benachrichtigt .

Betriebs⸗Sammlergruppe R . L. M.

A Druck : R. L. M. Z. - A. Min. - Böro / Druckerei
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89. Anderung des Titelverwalter⸗

verzeichniſſes vom 31 . Mai 1942 .

Az . 58b 10 ( LD Ag . 1/1 ) .

Erſte Anderung .

1. Zum Titelverwalter mit Anordnungsbefugnis
werden beſtellt :
a) für Kap . XVI A 16 Tit . 31 :

ORR . Dr . Bornſtedt , Ag 11/5

( bisher : Min Rat Dr . Alberti ) ,
b) für Kap . XVI A 17 Tit . 35 und 43 :

MinRat Dr . Orlovius LB / LV

( bisher : Min Rat Schwartz ) ,
c) für Kap . XVI 2 ( ſämtliche Titel ) :

Major i . G. Seeliger
( bisher : Oberſtltn . i . G. Wodarg ) .

2. Anordnungsbefugnis in Vertretung der Titel⸗

verwalter bzw . für abgezweigte Mittel er⸗

halten :
a) für Kap . XVI A7 Tit . 15, 16 und 17 :

OR R. Dr . Kerſtjens , Ag 11/5
( bisher ORR . Fenske ) ,

b) für Kap . XVI A 15 , Tit . 34 ,

für Kap . XVI A 16 , Tit . 14 und

für Kap . XVI AE 18 , Tit . 21 U. T . 2 :

Major Fleck , Chef NVW̃

( bisher Obſtlt . Albrecht ) ,
c) für Kap . XVI A 16 , Tit . 31 :

Reg . ⸗Amtmann Thelen , Ag 11/5

( bisher ORR . Fenske ) ,
d) für Kap . XVI A 16 , Tit . 33 UA. T. 2 u .3

und

für Kap . XVI AE 18 , Tit . 8 U. A. b :

RR . Klemm , Ag 11/4

( bisher Reg . ⸗Amtmann Rietz ) ,
Vertreter : Min Rat Büttner , Ag 11/4

( bisher RR . Klemm ) ,
e) für Kap . XVI A 2 Tit . 32

Major i . G. Seeliger
( bisher Oberſtltn . i . G. Wodarg ) .

3. Sonſtige Anderungen .
a) Bei Kap . XVI A1 Tit . 13 iſt in Spalte 3

zu ſetzen : ſtatt „ ZA Bü “ : „ Chef AW

Zentralluftfahrtbücherei “ ,

b) bei Kap . XVI AE 18 Tit . 1 —14 , 16 , 17 , 21

U. T . 1, 22 , 23 U. T .2 iſt in Spalte 4 zu

ſetzen : ſtatt „ OR R. Peters “ : „ MinRat
Peters “ ,

c) bei Kap . XVI A 12 Tit . 31 U. A .2 iſt in

Spalte 2 hinzuzuſetzen : „ und 7“,
d) bei Kap . XVI A 17 Tit . 35 iſt in Spalte 5

zu ſtreichen : „ für Titel 35 und 43 auch

Min Rat Dr . Orlovius “ .

e) bei Kap . AE 18 Tit . 8 iſt in Spalte 5 zu

ändern : „ A. T . b “ in „ U. A. b “ .

4. Die Anlagen 1 und 2 des Titelverwalterver⸗

zeichniſſes ſind entſprechend zu berichtigen .
5. Anterſchriftsproben der anordnungsberechtigten

Perſonen ſind der Amtskaſſe des N. L. M. , ſo⸗
weit ſie ihr noch nicht vorliegen , unter Ver⸗

wendung eines bei der Amtskaſſe erhältlichen
Karteiunterſchriftsblattes über LD Ag 1/1

baldigſt zuzuleiten .

L. D. Ag 1/1

90 . Truppenhandwerkerſtube
für Selbſteinkleider des R . L . M .

In der Truppenhandwerkerſtube häufen ſich die

Fälle , daß bevorzugte Durchführung von Aus⸗

beſſerungsarbeiten verlangt wird , weil der be⸗

treffende Selbſteinkleider angeblich kurzfriſtig zur

Front abzureiſen hat . Die Zahl der eine bevor⸗

zugte Abfertigung Verlangenden hat einen ſolchen
Umfang angenommen , daß eine zeitgerechte Ab⸗

fertigung der übrigen Selbſteinkleider gefährdet iſt .
Um Mißbräuche in bezug auf bevorzugte Ab⸗

fertigung auszuſchließen , wird daher beſtimmt :
Eine bevorzugte Durchführung von Ausbeſſe⸗

rungsarbeiten wird nur dann vorgenommen ,

wenn der Antragſteller eine von einem Abteilungs⸗
Chef oder in gleicher Stellung befindlichen Offizier
oder Beamten ausgefertigte ſchriftliche Beſcheini⸗
gung vorlegt , in der die Gründe für die unbedingt
notwendige Dringlichkeit angegeben ſind . Bei

Ausſtellung ſolcher Beſcheinigungen iſt ein ſtrenger
Maßſtab anzulegen .
L. D. Ag 1/2
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91 . Vertrauensärztliche Anterſuchung der

Gefolgſchaftsmitglieder durch Truppenärzte .

1. Gemäß Erlaß vom 4. 6. 1942 ( L .V. Bl . S . 828 ,

Nr . 1525 ) ſind für die Gefolgſchaftsmitglieder

des Reichsluftfahrtminiſteriums die einzelnen

Sanitätsoffiziere der Dienſtſtelle : Truppenarzt

des Reichsluftfahrtminiſteriums , Berlin Ws ,

Behrenſtraße 18/19 , bzw. Hauptgebäude Leip⸗

ziger Straße , Zimmer 3462 ( GL/ Adj . Stabs⸗

arzt Dr . Brühl ) .

( Sprechſtunden von 8,30 bis 12,00 Uhr )

als nebenamtliche Vertrauensärzte beſtellt

worden .

2. Die Vorladung zum Truppenarzt wird ent⸗

ſprechend der perſonellen Betreuung des in

Frage ſtehenden Gefm . veranlaßt durch

a) L. D. Ag IV 13 ,

b) G. L. / P. T. ,

c) U. V.

3 . Wahrnehmungen oder Vermutungen der Be⸗

ſchäftigungsdienſtſtellen , die eine vertrauens⸗

ärztliche Anterſuchung eines Gefm . im Zu⸗

ſammenhang mit einer Krankmeldung oder

einem unentſchuldigtem Fernbleiben für an⸗

gezeigt erſcheinen laſſen , ſind unverzüglich den

unter 2. genannten allein zuſtändigen Stellen

ſchriftlich ( ggf . fernmündlich voraus ) mitzu⸗

teilen .

4. Nichtbeachtung der Vorladung zur vertrauens⸗

ärztlichen Unterſuchung oder Arbeitsverſäum⸗

nis nach Feſtſtellung der Arbeitsfähigkeit durch

den Vertrauensarzt — auch wenn dies im

Gegenſatz zum Gutachten des behandelnden

Arztes ( Kaſſenarzt ) ſteht — haben mindeſtens

Wegfall der Dienſtbezüge zur Folge .

5. Im übrigen iſt bei Arbeitsverſäumnis infolge

Krankheit bis auf weiteres nach Nr . 88 der

Amtl . Nachr . 1941 zu verfahren .

L. D. Ag IV/I3

92 . Mißbräuchliche Benutzung von Poſt⸗
beuteln .

Es liegt Veranlaſſung vor , erneut und nach⸗

drücklich darauf hinzuweiſen , daß die mißbräuch⸗

liche Benutzung von Poſtbeuteln ( Poſtſäckchen ) mit

der Aufſchrift „ Deutſche Reichspoſt “ , verboten iſt .

Die Poſtbeutel ſind ausſchließlich für Zwecke der

Feldpoſt zu verwenden und mit Rückſicht auf die

durch den Krieg bedingte Rohſtofflage beſonders

pfleglich zu behandeln .

Z. A. Min . ⸗Büro .

93 . Truppenausweiſe .
Die Veröffentlichung in den A. N . R . L. M. 1942 ,

S . 29 , Nr . 73 , betr . Truppenausweiſe wird auf⸗

gehoben und iſt zu ſtreichen .

Der Bedarf an Truppenausweisformularen ,

Zeitſtempeln und Stempelkiſſen iſt von den Be⸗

darfsſtellen des R . L. M. gemäß L. Dv . 38, S . 10 ,

Nr . 22 ( 1) beim Luftgaukommando III/IV , Berlin⸗

Dahlem , unmittelbar anzufordern .

Z. A. Min . ⸗Büro .

94 . Reichskolonialbund .

Die „ Sondergruppe N . L. M. “ des RKV gibt

bekannt :

1. Aus Gründen der durch beſondere Verhältniſſe

gebotenen Neuaufſtellung der Mitgliederkartei
werden alle Mitglieder der Sondergruppe auf⸗

gefordert , baldmöglichſt folgende Angaben an

den Leiter der Sondergruppe , Pg . Georg

Richter , Berlin SW 68 , Zimmerſtraße 96 ,

Zimmer 456 , einzuſenden :

Mitgl . ⸗Nr . ,
Vor⸗ und Zuname ,

Dienſtſtellung oder Beruf ,

Bezeichnung der Dienſtſtelle ,

Lage der Dienſträume

( Straße , Nr . , Zimmer⸗Nr . ) ,

Hausanſchluß⸗Nr . ,
Privatanſchrift .

Es wird gebeten , die Beiträge bis zum Jahres⸗

ſchluß auf das Poſtſcheckkonto der Sondergruppe

Nr . 223760 Berlin einzuzahlen .

2. Ein Schulungslehrgang der Sondergruppe

findet im Winterhalbjahr 1942/43 nicht ſtatt .
Die Teilnahme einer beſchränkten Zahl zu dem

vom Gauverband Berlin zu veranſtaltenden
und am 12 . Oktober 1942 , 18,30 Uhr , be⸗

ginnenden Gauverbands⸗Schulungslehrgang
in der Univerſität Berlin , Unter den Linden 6,

iſt jedoch möglich .
Es finden ca . 22 Vorträge jeweilig Montag⸗

abend mit Ausnahme der Weihnachtszeit

( 21. , 28 . 12 . 1942 und 4. 1. 1943 ) ſtatt .

Hörergebühr beträgt 10, . — RM . Meldungen

ſind ſofort ſchriftlich oder fernmündlich an den

Leiter der Sondergruppe zu richten .

3. Das dem Kolonialpolitiſchen Amt der

NSDAP . ⸗Neichsleitung angegliederte Reichs⸗

kolonialinſtitut in Berlin⸗ Grunewald , Dou⸗

glasſtraße 7 —11 , führt ab 21 . September 1942

ſeinen 30 . Reichslehrgang für Beamte zur

Vorbereitung für den praktiſchen Kolonial⸗

und Überſeedienſt durch . Dieſe Lehrgänge

ſollen fortan auf ſämtliche Angehörige der

—
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Luftwaffe ( Offiziere , Beamte , Unteroffiziere ,
Mannſchaften und Gefolgſchaftsmitglieder )
ausgedehnt werden .

Bei den Lehrgängen werden Vorträge von

namhaften Fachkennern aus Partei , Staat

und Wirtſchaft gehalten mit folgenden Wiſſens⸗
gebieten :

Grundlagen der Weltanſchauung ,
Kolonialgeſchichte und ⸗geographie ,
Raſſen und Völker Afrikas ,
Fremde Kolonialreiche ,
Koloniale Wirtſchaft ,
Verkehrs⸗ und Geſundheitsweſen ,
Kolonial - und Weltpolitik .

Der Reichslehrgang iſt ein 3 wöchiger Tages⸗

kurſus .
Inſoweit die Anforderungen zu dieſem Lehr⸗

gang nicht ſeitens des KPA erfolgen , iſt die

Beurlaubung vom Dienſt Angelegenheit der

Bewerber .

Weitere Auskunft erteilt der Leiter der „ Sonder⸗

gruppe R . L. M. “ des RKB .

Pg . Georg Richter , Berlin SWö68 , Zimmerſtr . 96 ,

Zimmer 456 , Hausanſchluß 81/6719 oder 81/6741 .

Auskunft fachlicher Art erteilt auch das Reichs⸗
kolonialinſtitut , Berlin⸗ Grunewald , Douglas⸗
ſtraße 7 —11 , Fernruf : 89 14 58 oder 89 01 61 .

Die Vortragsfolge der Lehrgänge zu 2. und 3.

wird am ſchwarzen Brett bekanntgegeben . Den

Anſchlägen iſt größte Aufmerkſamkeit zu widmen .

Z. A.

95 . Deutſche Geſellſchaſt für Wehrpolitik
und Wehrwiſſenſchaſten .

Um den Angehörigen derjenigen Behörden ,
Verbände und Geſellſchaften , die korporative Mit⸗

glieder der Deutſchen Geſellſchaft für Wehrpolitik
und Wehrwiſſenſchaften ſind , den Beſuch unſerer
Vorträge zu erleichtern , iſt wiederum beabſichtigt ,
den einzelnen Herren , die Intereſſe an dieſen Vor⸗

trägen nehmen , die Ankündigungen allmonatlich
für die Zeit vom 1. 10 . 1942 bis 31 . 5. 1943 un⸗

mittelbar zugehen zu laſſen . Die betreffenden
Herren werden gebeten , möglichſt bis zum

1. 10 . 1942 ihre Privatanſchrift auf Poſtkarte dem

Generalſekretariat der Geſellſchaft , Berlin W335 ,
Matthäiplatz 12 , mitzuteilen mit der kurzen Be⸗

merkung „ Vortragsankündigungen “ ſowie einen

Unkoſtenbeitrag von 2, — RM . auf das Poſtſcheck⸗
konto der Geſellſchaft , Berlin 110045 , zu über⸗

weiſen .
Zwecks Zutritt zu den Vorträgen iſt von den

Angehörigen korporativer Mitglieder der Geſell⸗
ſchaft der Ausweis ihrer Körperſchaft ( Behörde ,
Verein uſw . ) oder die Einladungskarte am Ein⸗

gang vorzuzeigen .

Bekanntgegeben .
Z. A. Min . ⸗Büro .

96 . Verlegung von Dienſträumen .

1. Der Reichsbaurat für die Stadt Linz an der

Donau hat ſeine Dienſträume München 2,

Briennerſtraße 3/III , nach München 8, Maria⸗

Thereſia⸗Str . 16, Fernſprech⸗Sammelnummer
4 54 21, verlegt .

2. Das Wehrmeldeamt Horſt Weſſel , umfaſſend
die Polizeireviere 86 —88 , 90 und 91 iſt nach
Berlin O 17 , Alt⸗Stralau 21 , verlegt worden .

Fernſprecher 55 11 22 und 55 10 42 . Sprech⸗
ſtunden 9 —12,30 Uhr außer Sonnabend .

Das Wehrmeldeamt Friedrichshain ( Pol . ⸗Rev.
8185 und 89 ) bleibt in der bisherigen Unter⸗

kunft O 17, Boxhagener Straße 76 —78 .

3. Der Deutſche Gemeindetag verlegt ſeine Dienſt⸗
räume in den Oſtflügel des neuen Dienſt⸗
gebäudes . Ab 1. September d. J . lautet die

Anſchrift : Berlin⸗Charlottenburg 2, Berliner

Straße 4 —9 , Fernruf : 39 54 21 . Im Dienſt⸗
gebäude Berlin NW ͤ 40 , Alſenſtraße 7, ſind bis

auf weiteres verblieben die Eiſenverteilungs⸗
ſtelle , die Statiſtik und die Provinzialdienſt⸗
ſtelle Brandenburg . Der Fernſprechanſchluß
für dieſe Stellen iſt unverändert 12 68 01 .

Bekanntgegeben .
Z. A. Min . ⸗Büro .

97 . Nachforſchung nach einem Wehrpaß .

Bei welcher Dienſtſtelle befindet ſich der Wehr⸗
paß des Stabsfeldwebel Paul Kreg , geb . am

10 . 10 . 19062 Die Perſonalpapiere einſchl . Wehr⸗
paß wurden am 1. 6. 1942 von dem ehem . Kdt .

St . Qu . / Gen . d. Lw . b. Ob . d. H. an die Stabs⸗

kompanie beim Kdt . d. R . L. M. abgeſandt . Da die

Perſonalpapiere ohne den Wehrpaß bei der Stabs⸗

kompanie b. Kdt . d. R . L. M. eingegangen ſind , zu

welcher Dienſtſtelle Kreg als verſetzt gilt , wird

angenommen , daß dieſer unterwegs in Verluſt
geraten iſt .

Die Dienſtſtelle , welche den Wehrpaß zur Zeit
in Beſitz hat , wird gebeten , dieſen an die Stabs⸗

kompanie beim Kdt . d. R . L. M. zu ſenden .

L. In . 1

98 . Winterübungsplan 1942/1943 der

Betriebsſportgemeinſchaft R . L. M .

ab 1 . Oktober 1942 .

1. Leichtathletik , Gymnaſtik und Spiele , ſowie

Vorbereitungen zum Reichsſportabzeichen ( ein⸗

ſchließl . Prüfungen ) , jeden Freitag von 18 bis

20 Uhr auf dem Reichsſportfeld ( Turnhaus ) .

Männer : Im Fechtſaal . Ltg . : Der Sportlehrer .
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Frauen : Im großen Gymnaſtikſaal . Ltg . : Die

Sportlehrerin . Treffpunkt : An der Kaſſe des

Turnhauſes auf dem Reichsſportfeld . Eintritts⸗

kartenausgabe : von 18 bis 18,40 Uhr gegen⸗

über Turnhauskaſſe . Auskunft : Jahre . Fern⸗

ſprecher : 83 13 75 .

. Schwimmen für Männer und Frauen in der

Schwimmhalle auf dem Reichsſportfeld ( nur
für Fortgeſchrittene ) jeden Mittwoch von 18

bis 20 Ahr . Kartenausgabe nur am Mittwoch
von 9 bis 1 Uhr : a) im R . L. M. bei Frl . Nöring ,
Zimmer 1460 , Telephon : 81 2398 ; b) auf
dem Reichsſportfeld nur für die dort unter⸗

gebrachten Amter und Abteilungen , bei Herrn
Baehr im Haus d. Deutſchen Sports , Zimmer
145 , Fernſprecher : 85/378 .

. Kegeln für Männer und Frauen am 2. und

4. Montag jeden Monats von 18 Uhr ab im

Poſtſtadion , Lehrter Straße 57 . Auskunft :
Pg . Franz , Fernſprecher : 8128 03 .

Tiſchtennis ab 15 . 10 . 1942 bis 31 . 3. 1943 .

Teilnehmergebühr 0,60 RM . Schläger und

Bälle ſind ſelbſt zu beſchaffen . Abungsſtätten

werden noch feſtgelegt . Auskunft : Jahre .
Fernſprecher : 83 13 75 . N

5. Fauſtball für Männer und Frauen in Tempel⸗
hof , Flughafen⸗Neubau . Auskunft : T . S .

Ebert . Fernſprecher : 83 13 60 .

DAF ./ Luftw .
Standort R . L. M.

99 . Geldzuwendungen für Erfindungen uſw .

Vorgang : Hausmitteilungen 1942 , Nr . 9, Ziffer 67 .

Im Zuge der weiteren Vereinfachung der Ver⸗

waltung hat der Reichsminiſter der Finanzen für
die Dauer des Krieges die bisherige Grenze von

500 RM . für ſelbſtändige Bewilligungen von Zu⸗
wendungen für Erfindungen uſw . auf 2000 RM .

erhöht unter der Vorausſetzung , daß nach wie vor

bei derartigen Zuwendungen ſtets mit der nötigen
Einſchränkung vorgegangen wird .

Soweit die Mitwirkung des Reichsminiſters der

Finanzen bei Bewilligungen erforderlich wird , iſt
im Entwurf die Mitzeichnung durch die Haus⸗
haltsabteilung vorzuſehen .

L. D. Ag 1/1 .

A Druck : R. L. M. Z. - A. Min. - Böre / Druckereꝶ
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Amtliche Nachrichten
ür die Stellen des R . L. M. ( A. N. / R. L. M. )

Herausgegeben vom Z . A. Miniſterial⸗Büro

5 . Jahrgang Berlin , den 2 . November 1942 Nr . 13

100 . Vorläufige Regelung der Zulaſſung
von Privatpaketen als gebührenpflichtige

Dienſtpakete im Feldpoſtverkehr .
Die allgemeine Transportlage erfordert auch im

Dienſtpaketverkehr ſtraffſte Diſziplin . Insbeſondere

belaſtet der private Dienſtpaketverkehr die Feld⸗
poſt in einer nicht mehr tragbaren Weiſe .

b) Die Wehrmachtbriefſtellen prüfen die Sen⸗

dungen auf Grund der vorliegenden An⸗

forderungen oder Beſtellungen aus der

Front und der Inhaltsverzeichniſſe . Sie

haben das Recht , jede Sendung zu öffnen ,
um den Inhalt feſtzuſtellen .

Zuzulaſſende Sendungen ſind als ge⸗

bührenpflichtige Militärdienſtpakete
Es wird daher angeordnet :

1. Mit ſofortiger Wirkung wird allen Einheiten
und Dienſtſtellen der Erſatzwehrmacht mit

Ausnahme der Wehrmachtbriefſtellen ver⸗

boten , private Pakete von Firmen oder Einzel⸗
perſonen an feldpoſtnummernführende Ein⸗

heiten der Wehrmacht oder deren Angehörige

zur Beförderung als militäriſche Dienſtpakete
im Feldpoſtwege anzunehmen oder durch Auf⸗
druck des Dienſtſtempels zuzulaſſen . In der

Front abgeſtempelte Paketkarten und Aufklebe⸗
zettel berechtigen nicht zur Aufgabe der damit

verſehenen Sendungen als militäriſche Dienſt⸗
pakete .

Alle Firmen und Einzelperſonen , die künftig
die Zulaſſung derartiger Sendungen im Feld⸗
poſtverkehr als Dienſtpakete bei einer militä⸗

riſchen Dienſtſtelle beantragen , ſind an die zu⸗

ſtändige Wehrmachtbriefſtelle zu verweiſen .
Die Antragſteller ſind anzuweiſen, ihrem

Antrage ( Begleitſchreiben ) ein Inhaltsver⸗
zeichnis des Pakets , das Beſtell⸗ oder Anforde⸗
rungsſchreiben des Beſtellers und Poſtwert⸗
zeichen für die 5. Inlandszone beizufügen .

. Die Wehrmachtbriefſtellen behandeln bis zu
einer endgültigen Regelung die ihnen vorzu⸗

legenden Sendungen nach folgenden Richt⸗
linien :

a) Zur Verſendung zugelaſſen werden nur

ſolche Gegenſtände bis zum Höchſtgewicht
von 15 kg , die zur Erhaltung der vollen Ein⸗

ſatzfähigkeit der Einheit oder ihrer Ange⸗
hörigen notwendig ſind und deren Be⸗

ſchaffung in der Front nicht möglich iſt ,
falls für deren Überſendung ein anderer

Beförderungsweg nicht gegeben iſt .
Von der Verſendung in jedem Falle aus⸗

geſchloſſen ſind Lebens⸗ und Genußmittel
( auch Spirituoſen ) , Unterhaltungsliteratur .

Sendungen an feldpoſtnummernführende
Einheiten im Heimatgebiet unter⸗

liegen keiner Einſchränkung .

nach den Inlandſätzen der 5. Zone mit den

beigefügten Poſtwertzeichen freizumachen
und von der W. B. ⸗Stelle unter Beidrücken

des Dienſtſtempels mit dem Vermerk zu

verſehen : ö

„ Als gebührenpflichtiges Militärdienſtpaket

. zugelaſſen ! “

( Unterſchrift des zulaſſenden Bearbeiters

der Wehrmachtbriefſtelle . )

Sodann ſind ſie der Deutſchen Reichspoſt
zur Weiterbeförderung im Feldpoſt⸗
wege zuzuleiten .

Zurückzuweiſende Sendungen werden den

Abſendern mit kurzem Hinweis auf den

Grund der Nichtzulaſſung zurückgegeben
oder gebührenfrei zurückgeſandt.

4. Den W. B. ⸗Stellen ſind die zur Durchführung
dieſer Aufgaben etwa benötigten weiteren

Büromittel und Hilfskräfte durch die W. Kdos .

zur Verfügung zu ſtellen .

5. Durch dieſe Beſtimmungen wird die für die

Kleiderkaſſen der drei Wehrmachtteile ge⸗

troffene Sonderregelung nicht berührt .

6. Jede Veröffentlichung beſonders in Preſſe und

Rundfunk über die vorſtehend getroffene Rege⸗

lung wird hiermit ausdrücklich verboten .

O. K. W. 15 . 9 . 1942

AHA / In 8 III

Nr . 1928/42

Zur Kenntnis und Beachtung bekanntgegeben :
Die Annahme von privaten Paketen und

Weiterleitung dieſer Sendungen auf dem Feld⸗
poſtwege als militäriſche Dienſtpakete iſt allen

boten ſtellen und Einheiten in der Heimat ver⸗

oten

Gleichzeitig wird darauf hingewieſen , daß das

Höchſtgewicht für Pakete ab 1. 10 . 1942 auf 15 kg

herabgeſetzt iſt .

Generalſtab , 4. Abtlg .
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101 . Kaſſen⸗ und buchmäßige Behandlung

der Verkaufserlöſe ; hier : Abſetzung von

Ankoſtenbeträgen , Amſatzſteuer uſw .

Bei der Buchung von Einnahmen aus Ver⸗

käufen , Verſteigerungen uſw . , bei denen von den

Erlöſen Unkoſtenbeträge ( Umſatzſteuer uſw . ) ab⸗

zuſetzen ſind , wird zur Zeit vielfach bei dem in

Frage kommenden Verbuchungstitel zunächſt der

volle ( Brutto - ) Betrag der Einnahmen gebucht

und in einem zweiten Buchungsgang werden die

Ankoſtenbeträge durch Rotbuchung bei dieſem Titel

wieder verausgabt .
ö

Dieſes Verfahren entſpricht nicht dem Wortlaut
des § 69 Abſ . 2 der R O. , — auch nicht der Be⸗

ſtimmung der Buchungstafel zu Ein . Kap . 1 Tit . 2

—, wonach die Ankoſtenbeträge in den zugelaſſenen
Fällen vorweg — alſo vor der Einnahmebuchung

— von den Erlöſen abzuſetzen ſind . Für ſeine Bei⸗

behaltung liegt auch im allgemeinen ein ſachliches

Bedürfnis nicht vor .

Es wird deshalb erſucht , in ſolchen Fällen zur

Vermeidung unnötiger Buchungen bei Erteilung

von Annahmeanordnungen die Unkoſtenbeträge

vorweg von den Bruttoeinnahmebeträgen abzu⸗

ſetzen und dem zuſtändigen Verbuchungstitel nur

den Nettoeinnahmebetrag zuzuführen . Die Er⸗

rechnung des Nettobetrages ( Bruttoeinnahme ab⸗

züglich der hiervon abzuſetzenden Beträge ) erfolgt

auf dem Beleg .

Beiſpiel :
N

Brutto⸗Einnahme aus dem Verkauf 5000 RM .

ab : Unkoſten :

a) gezahlte Sachverſtändigen⸗
gebühren ( ſiehe

80 RM .anl . Quittung

b ) Umſatzſteuer 50 RM . 130 RM .

Netto⸗Einnahme 4870 RM .

Die Kaſſenanweiſung muß demnach lauten :

Anzunehmen ſind
N

4920 RM . ,

wörtlich : Viertauſendneunhundertzwanzig Reichs⸗

mark von

N

ak -
zu buchen bei

Kapitel VIII E 230 E . . mit 4870 RM .

Verwahrungen ( Abſchnitt Umſatz⸗
ſteuer ) mit

für das Nechnungsjahr 19 .

Bei Beträgen , die mangels Annahmeanord⸗
nungen von den Kaſſen bei den Verwahrungen
vereinnahmt find , iſt nichts dagegen einzuwenden ,
wenn im vorliegenden Falle der Umbuchungs⸗
anordnung 4870 RM . bei den Verwah⸗

rungen zu verausgaben und bei dem Einnahme⸗

titel VIII E 230 E zu vereinnahmen . hinzu⸗

geſetzt wird : Der Betrag der Umſatzſteuer von

50 RM . iſt bei den Verwahrungen (Abſchnitt
Umſatzſteuer ) zu führen . Auf den Geldabrechnungs⸗

nachweis würde dieſe Zuſatzbemerkung keinen Ein⸗

fluß haben , da hier nur eine Verwahrſpalte vor⸗

handen iſt .

Sofern in Einzelfällen aus beſonderen Gründen

0. B . zu Kontrollzwecken ) die Beibehaltung des

im erſten Abſatz genannten Verfahrens arbeits⸗

erſparend ( Fortfall von Nachweiſungen uſw . ) und

daher zweckmäßiger iſt , kann ausnahmsweiſe die

erſtgenannte Form der Einnahmeanordnung ge⸗

wählt werden .

LD Ag /I .

102 . Vereinfachung der Verwaltung ,

hier : Schlußzeichnung bei Abernahme von

Reichsverpflichtungen über eine Million

Reichsmark hinaus N

( S 45a der Reichs haus halts ordnung ) .

Der Reichsminiſter der Luftfahrt

und Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Az. 58 a 12 mob . ( LD Ag 11 )

Berlin , den 28 . September 1942

Zur Vermeidung von Verzögerungen kriegs⸗

wichtiger Aufgaben und zur Vereinfachung des

Geſchäftsbetriebes ordne ich in Ergänzung der

„Geſchäftsordnung des Reichsluftfahrtminiſteriums
für die Dauer des Kriegszuſtandes “ ( ſiehe D. R .

d. L. u . Ob. d. L. Az . 13 o 10 Nr . 87/42 — 3A

Min . ⸗Büro 1 — vom 16 . 3. 1942 ) für Kriegs⸗

dauer an :
N ö

Die Schlußzeichungsbefugnis für die übernahme

von Neichsverpflichtungen , deren Betrag oder

Wert zum Zeitpunkt der übernahme der Ver⸗

pflichtung eine Million Reichsmark überſchreitet ,
wird in Erweiterung meines Befehls : D. N. d. L.

u . Ob . d . L. Az. 58 a 12 mob LD Nr . 18 467/41

( 1 II B) vom 27 . 9. 1941 allgemein dem Chef der

Luftwehr für die ihm unterſtellten Dienſtſtellen
mit Ausnahme der Amter , dem Chef des Aus⸗
bildungsweſens , den Amtschef und dem Inſpekteur
des Luftſchutzes ( L. In . 13 ) für ihren Geſchäfts⸗

bereich übertragen . Die Schlußzeichnung iſt als⸗

dann „ In Vertretung des Staatsſekretärs “ vorzu⸗

nehmen . Bei Angelegenheiten von grundſätzlicher
Bedeutung oder beſonderer Wichtigkeit iſt ihnen

die Vorlage zur Schlußzeichnung an die nächſt⸗

vorgeſetzte Stelle anheimgeſtellt . Die den Amtern

uſw. vorgeſetzten Dienſtſtellen ſind befugt , für

ihren Bereich Schlußzeichnungen ſich ſelbſt vor⸗

zubehalten .
5 ö

Bekanntgegeben .
ID Ag /I .

103 . Perſonalſtärkenachweis und
ö

Gebührniszahlung .

1. Durch Ziffer 56 der Amtlichen Nachrichten vom

17 . Mai 1942 Nr . 8 wurde die Führung eines

Perſonalſtärkenachweiſes vorgeſchrieben und

dazu die Überſendung eines Verzeichniſſes der

bei den einzelnen Dienſtſtellen des R . L. M.

beſchäftigten Offiziere und Beamten bis zum

27 . Mai 1942 verlangt . Außerdem ſollten die

Veränderungen der Gebührnisſtelle des

R . L. M. laufend mitgeteilt werden . Dieſe An⸗

gaben ſind ſo unvollſtändig eingegangen , daß
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etwa 1000 der bisher mit Einſatzgebührniſſen Amtskaſſe und der Gebührnisſtelle erheblich .
abgefundenen Angehörigen des R. L. M . nicht Es iſt unbedingt erforderlich , daß die Einſatz⸗
namhaft gemacht worden ſind . N gebührniſſe an vorgenannten Tagen abgehoben

2 . Die Gebührnisſtelle wird für die Folgezeit werden .
ö

ä
Gebührniszahlungen andie nicht im Perſonal⸗ 5. Zur Auszahlung von Einſatzgebührniſſen an

ſtärkenachweis enthaltenen Wehrmachtange⸗ ſolche Angehörigen des R. L. M. , die nicht recht⸗
hörigen einſtellen . Wenn künftig ein Ange⸗ zeitig in die Gebührnisliſten aufgenommen

höriger des R . L. M. die ihm zuſtehenden Ge⸗ werden konnten oder an den Zahltagen an der

bührniſſe nicht erhält , trifft die Verantwortung Abhebung dienſtlich verhindert waren , ſowie
dafür ſeine Beſchäftigungsſtelle , die es unter⸗ an nicht zum R . L. M . gehörige Luftwaffen⸗
laſſen hat , ihn bei der Gebührnisſtelle anzu⸗ angehörige iſt bei der Gebührnisſtelle in der
melden . Es wird daher nochmals erſucht , die Kochſtr . 3 eine Zahlſtelle eingerichtet worden .
am 25 . Mai 1942 bei Inspektionen , Abteilun⸗ 6. Vorzeitig dürfen Einſatzgebührniſſe nur dann
gen und ſelbſtändigen Gruppen vorhanden ausgezahlt werden , wenn der Empfangsberech⸗
geweſenen Offiziere und Beamten der Ge⸗ tigte infolge einer Dienſtreiſe oder eines
bührnisſtelle ſofort namhaft zu machen und Urlaubs am Fälligkeitstage abweſend iſt . In
ihr die ſeitdem eingetretenen Veränderungen ſolchen Fällen dürfen die für die nächſte Dekade
( Zu⸗ und Abgänge ) mitzuteilen , ſoweit dies zuſtändigen Gebührniſſe bis zu fünf Tagen vor
bisher nicht geſchehen iſt . n

N den allgemeinen Auszahlungstagen abgehoben
3 . Für die Veränderungsanzeigen wird folgendes werden . Bei Arlaub können gegebenenfalls

einfache Muſter vorgeſchrieben : die Gebührniſſe noch für zwei weitere Dekaden

Dienſtſtelle :

8
ö

kom iert

Nr. Zu⸗ und Vorname Dienſtgrad Zugang Abgang
0 oberö N am von am nach verſetzt

4. Zahltage für die Einſatzgebührniſſe ſind der im voraus gezahlt werden , wenn die Zahltage

dies Sonntage ſind , die vorhergehenden Werk⸗

tage . Zur Erleichterung für die Empfänger iſt
zugeſtanden worden, daß die Gebührnisliſten
in jeder Dekade drei Tage lang ( alſo vom

1 . —3 . , 11 . —13 . und 21 . —23 . ) zur Auszahlung
bei der Amtskaſſe bleiben . Dann müſſen ſie
zur weiteren Vervollſtändigung an die Ge⸗

bührnisſtelle zurückgegeben werden . Die Ge⸗
pflogenheit , daß viele Angehörige des R . L. M.
dieſe Zahltage nicht einhalten , ſondern ihren
Wehrſold uſw . an irgend einem anderen Tage
verlangen , erſchwert den Dienſtbetrieb bei der

1. , 11 . und 21 . eines jeden Monats oder , falls in die Urlaubsdauer fallen . Marſchbefehl oder

Arlaubsſchein ſind vorzulegen . Alle anderen

Vorauszahlungen ſind verboten .

Bei den Abhebungen , die nicht an den erſten
Zahltagen der Amtskaſſe erfolgen ( alſo bei Ab⸗

hebungen am 2. , 3. , 12. , 13. , 22 . und 23. ) und
bei allen Abhebungen von der Zahlſtelle der

Gebührnisſtelle müſſen die Soldbücher vor⸗
gelegt werden .

Vorſtehende Beſtimmungen ſind allen Offi⸗
zieren und Beamten bekannt zu geben .

Ib As II 4 .

8 .

—

104 . Ausſtellung von Reiſeausweiſen bei

Verbindung von Arlaubsreiſen auf eigene
Koſten mit einer Dienſtreiſe oder freien

Arlaubsreiſe .

In Abänderung des im L. V. Bl. 1942 , S . 1001 ,
Nr . 1812 , veröffentlichten Erlaſſes hat OK W be⸗

ſtimmt : N N
ö

„ Steht eine Urlaubsreiſe auf eigene Koſten
( Wehrmachtfahrkarte ) in Verbindung mit einer

Dienſtreiſe oder einer freien Urlaubsreiſe auf
kleinem Wehrmachtsfahrſchein , ſo iſt hierfür neben

dem Sonderausweis D ( bei der Luftwaffe Marſch⸗
befehl ) bzw . dem grünen Kriegsurlaubsſchein der

weiße Kriegsurlaubsſchein auszuſtellen , deſſen
Rückſeite mit zwei roten Diagonalſtrichen zu durch⸗
kreuzen und dem Vermerk zu verſehen iſt :

„ Abfindung ſiehe Sonderausweis D ( bei der

Luftwaffe ſiehe Marſchbefehl ) “ bzw. N
„ Abfindung ſiehe grünen Kriegsurlaubsſchein “ . “

Dem entgegenſtehende Verfügungen des R . d. L.
u . Ob .d. L. ( L Wehr ) gelten als aufgehoben .

Veröffentlichung im L. V. Bl. folgt .

Bekanntgegeben .
ZA Adj .

105 . Anterbringung des Reichsminiſteriums
für die beſetzten Oſtgebiete .

Das bisher von dem Reichsminiſterium für die
beſetzten Oſtgebiete benutzte Dienſtgebäude Rauch⸗
ſtraße 17/18 iſt aufgegeben worden . Der Reichs⸗
miniſter und ſein ſtändiger Vertreter ſind nach

Berlin W , Anter den Linden 63 , umgezogen
( Fernſprechanſchluß 12 00 58) .

Für die allgemeine Poſt des Miniſteriums gilt
die bisherige Anſchrift : Berlin W 35 , Kurfürſten⸗

ſtraße 134 . ö
N ö

Bekanntgegeben .
ZA Min . ⸗Büro.



106 . Heranziehung von

Wiehrmachtangehörigen zum Selbſtſchutz .

„ Wehrmachtkommandantur Berlin ,
Gruppe Ls .

ü Berlin , den 16 . Oktober 1942

Wie in der örtlichen Preſſe und an den Anſchlag⸗
ſäulen durch den Polizeipräſidenten in Berlin

bekanntgegeben worden iſt , gelten auf Grund einer
neuen Verfügung des R . d. L. u . Ob . d . L . alle im

Luftſchutzort Berlin anſäſſigen oder ſich aufhalten⸗
den Deutſchen in ihren eigenen Wohngebäuden für
den Selbſtſchutz als herangezogen . Das gilt auch
für alle Angehörigen der Wehrmachtdienſtſtellen .

Dieſe ſind davon nur ausgenommen , wenn ſie
durch ihr Wehrmachtsverhältnis in der Ausübung
des Selbſtſchutzes im Einzelfall tatſächlich ver⸗

hindert ſind .
ö

In derartig gelagerten Fällen kann die vorge⸗
ſetzte Dienſtſtelle des Wehrmachtsangehörigen
Einſpruch gegen die Heranziehung zum Selbſtſchutz
erheben . Durch die Bezugsverfügung iſt auf die

hierfür maßgebenden Beſtimmungen hingewieſen
worden .

N ö

Ein ſolcher Einſpruch darf nur ausnahmsweiſe
in ganz dringenden und einwandfrei zu begrün⸗
denden Einzelfällen erfolgen . Es verſtößt gegen
den Sinn der Verfügung des R . d. L. u . Ob . d. L. ,
wenn Dienſtſtellenleiter von vornherein einer

größeren Zahl von Angehörigen ihrer Dienſtſtelle
Beſcheinigungen darüber ausſtellen , daß ſie für
den Selbſtſchutz unabkömmlich ſind , ohne daß
triftige Gründe dafür vorliegen . Es wird darauf
aufmerkſam gemacht , daß es der Polizei überlaſſen
bleibt , eine Entſcheidung höheren Orts herbei⸗
zuführen , wenn ſie ſich mit dem Einſpruch einer

Wehrmachtdienſtſtelle nicht abfinden will .

Sämtliche Angehörigen der Wehrmachtdienſt⸗
ſtellen ſind über die vorſtehend genannten Be⸗

ſtimmungen zu belehren . “ N

Bekanntgegeben .
ZA Kdt .

ö

5

107 . Nachforſchung . ö 7
Am 13 . Auguſt 1942 iſt bei L. In . 13 nur die

erſte Seite eines Berichts des SGK VI — Führ .
Gr . La op 3 ( LS )— C , — Az . 41 a 17 Br . B .

Nr . 1241/42 — Münſter vom 11 . Auguſt 1942

betr . Verleihung des KVK 2. Kl . ohne Schwerter
eingegangen . Die zweite Seite des Berichts und

die dazugehörigen Anlagen ( u. a . 24 Vorſchlags⸗
liſten auf Verleihung des Kriegsverdienſtkreuzes
2 . Klaſſe ohne Schwerter in doppelter Ausfert . )
ſind auf dem Wege R . L. M. — Poſteingangsſtelle ,

Leipziger Straße und L. In . 13 , Kneſebeckſtr . 72/73 ,
verloren gegangen . Es wird um dringende Nach⸗
forſchung und Mitteilung über den Verbleib an

L. In . 13,2 II F ( App . 84/1630 oder 84/1640 )
gebeten .
L. In . 13 .

108 . Nachforſchung
nach einer Perſonalalte .

Bei welcher Dienſtſtelle befinden ſich die Per⸗
ſonalakten des Regierungsoberinſpektors Werner

Teſch , geboren am 24 . 1. 19102 .

Entſprechende Mitteilung iſt zu richten an Gen .

d. Aufkl . ⸗Fl. ( L. In . 1) u . Gen . d. Lw . b. OKh . ,
Berlin SW 29, Columbiaſtr . S 6 . ö

L. In . 1 N

109 . Rachforſchung nach einer Akte

Krupp / Poldihütte .

Am 9. 3. 1942 wurde von GO/F 1 IV B die

Akte Krupp / Poldihütte betr . Nitrierverfahren
durch Amlaufmappe den Dienſtſtellen GL / CB 3

und Ge / BfS Ul zwecks Prüfung und Gegenzeich⸗
nung eines der Akte beigefügten Verfügungs⸗
entwurfs überſandt . Akte und Verfügung be⸗

finden ſich nach Auskunft beider Dienſtſtellen nicht
in deren Händen , ſind auch bisher nicht an

Ge / 1 IV B zurückgelangt .

Es wird gebeten , nach dem Verbleib der

Akte zu forſchen und ggf . dieſe der Dienſtſtelle
GL /F 1 IV B, Hausapparat 4976 , Zimmer Nr .

4479 , zuzuleiten .

GL /F 1 IV .

110 . Verlorenes ſilbernes Spanienkreuz .

Am 21 . 10 . 1942 hat Hptm . Ellerbrock , L. P. 4/1

ſein ſilbernes Spanienkreuz auf dem Wege vom

R. L. M. zum Haus der Flieger verloren . Bei Auf⸗
findung wird um Nachricht an L. P. 4/1, Apparat
3472 , Hptm . Ellerbrock , gebeten .

L. P. 4 .

111 . Anſchriften .

Der Reichsſtatthalter in der Weſtmark und Chef
der Zivilverwaltung in Lothringen bittet , die für
den Chef der Zivilverwaltung in Lothringen be⸗

ſtimmten Poſtſendungen mit folgender Anſchrift
verſehen zu laſſen :

An

den Reichsſtatthalter in der Weſtmark

und Chef der Zivilverwaltung in Lothringen

in Saarbrücken ,

Hindenburgſtraße 15 .

Bekanntgegeben .
ZA Min . ⸗Büro .

roc . . l.M. Z. A. Min . Boro / Druckerei
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5 . Jahrgang Berlin , den 19 . November 1942 Nr . 14

112. Weihnachtszuwendungen. 3.

I .

OK ( EhH Rüſt u. Bd ) gibt mit Erl . vom

215
10 . 1942 Az. 62 u 50 VA/Ag III / V3 ( vi , i c)

ekannt :

1. Für die Ausgeſtaltung der diesjährigen
Kriegsweihnachtsfeier werden ſämtlichen Sol⸗

daten , Wehrmachtbeamten und dem in Ziff . 3

genannten Perſonenkreis des Heeres und der

Luftwaffe beim Feld⸗ und Erſatzheer einſchl .
Arlaubern und Kranken , ſofern ſie an der

Truppenverpflegung teilnehmen, nachſtehende
Verpflegungsmittel als Feldkoſt gewährt :

J. den in Norwegen und Finnland ſowie in
den ſowjetiſchen Gebieten und im Gen . ⸗
Gouvernement Antergebrachten : N
a) 500 f Pfeffernüſſe , Printen oder dergl . ,
b) 100 —125 g Keks ( 1 Packung ) ,
o) 180 g Zuckerwaren ( 6 Rollen Drops ) ,

d ) 4 Zigarren an / der Empfangs⸗
berechtigten , N

10 Zigaretten an /s der Empfangs⸗
berechtigten ,

50 g Rauchtabak an / der
Empfangs;berechtigten und

e) ½/ J Branntwein ,

II . den im Weſten , in Dänemark , im Südoſten ,
in Afrika , auf Kreta und Rhodos , in

Italien einſchl . Sizilien und im Heimat⸗
kriegsgebiet Untergebrachten :

a) 500 g Pfeffernüſſe , Printen oder dergl. ,
b) 100 —125 g Keks ( 1 Packung ) ,

N

c) 180 g Zuckerwaren ( 6 Rollen Drops ) ,
d) 250 g Apfel ( 2 —3 Stück ) und

N
4

e) / I Branntwein . Hierfür tritt im

Heimatkriegsgebiet / 1 Rot⸗ oder

Weißwein .

2. Wehrmachtangehörige und Angehörige des in

Ziff . 3 genannten Perſonenkreiſes , die nicht
an der Truppenverpflegung teilnehmen , er⸗

halten die Verpflegungsmittel nach Ziff . 1

nur dann , wenn ſie an der gemeinſamen 5.

Kriegsweihnachtsfeier teilnehmen ; andern⸗

falls erhalten ſie an Stelle der Abfindung in

natur 2,50 RM . in bar , um ſich hierfür Pfeffer⸗
kuchen und dergl . auf Lebensmittelkarten

kaufen zu können . Buchung dieſes Betrages
wie nach Ziff . 4.

Die in Ziff . 1 und 2 angegebene Abfindung
wird außer an Soldaten und Wehrmacht⸗
beamte gewährt :
a) an Organiſationen außerhalb der Wehr⸗

macht , die ihre Verpflegung aus Ver⸗

pflegungslagern der Wehrmacht erhalten,
und zwar

1. unentgeltlich , ſoweit die Verpflegung
unentgeltlich abgegeben wird , und

2. gegen Bezahlung , ſofern die Verpfle⸗
gung zu bezahlen iſt . Je Portion der

Zuwendungen iſt mit 2,50 RM . zu ver⸗

güten . Rückbuchung der
Beträge

wie

nach Ziff . 4,

b) den Gefolgſchaftsmitgliedern ( Angeſtellten ,
Arbeitern , Arbeiterinnen ) der Wehrmacht
einſchl . der dienſtverpflichteten Gefolg⸗
ſchaftsmitglieder ,

c) dem bei der Wehrmacht eingeſetzten Per⸗
ſonal der freiwilligen Krankenpflege lein⸗
ſchließlich der Mutterhausſchweſtern ) , fer⸗
ner den Betreuungshelferinnen , Nach⸗
richtenhelferinnen und ſonſtigen auf Grund

der Notdienſtverordnung zum Dienſt bei

der Wehrmacht herangezogenen Perſonen ,

d) den bei der Wehrmacht beſchäftigten Ar⸗

beitsmaiden ( Kriegshilfsdienſtverpflich⸗
teten ) und

e) den bei der Wehrmacht beſchäftigten Ar⸗

beitskräften nichtdeutſcher Volkstumszuge⸗
hörigkeit . Dieſe ſind abzufinden nach
OKW ' 26/27 ( A AWA / WV ( IVa ) 3423/41

vom 9. 12 . 1941 und OKH ( Ch H Rüſt u .

B . d. E. ) 31 a 10 VA/Ag VI/V 3 IV . 1

1423/42 vom 29 . 5 . 1942 .

Zur Ausgeſtaltung der gemeinſamen Kriegs⸗
weihnachtsfeiern wird den Truppen⸗ und Ver⸗

waltungsdienſtſtellen für alle Wehrmachtan⸗
gehörige und Angehörige des in Ziff . 3 ge⸗
nannten Perſonenkreiſes , die an gemeinſamen
Kriegsweihnachtsfeiern teilnehmen , je Kopf
1, . — RM . bewilligt . Die Beträge ſind bei

Kap. VIII E 230 zu buchen . ü

Ferner erhalten die Truppen⸗ und Verwal⸗

tungsdienſtſtellen für je drei Mann der Kopf⸗
ſtärke einſchl . Angehörige des in Ziff . 3 ge⸗
nannten Perſonenkreiſes eine Weihnachts⸗
kerze ; je Einheit , die eine ſelbſtändige Feier
abhält, jedoch mindeſtens 12 aber höchstens
40 Kerzen .
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Kerzenhalter können wegen Mangel an
Rohſtoffen nicht zur Verfügung geſtellt wer⸗
den . Die Anbringung der Kerzen muß der
Selbſthilfe der an den Kriegsweihnachtsfeiern
Teilnehmenden überlaſſen werden .

N

6. Kranke in Reſervelazaretten ſind hinſichtlich
der Weihnachtszuwendungen von dieſen Dienſt⸗

ſtellen zu berückſichtigen . Kranke in nicht⸗
heereseigenen Krankenanſtalten ( Anſtalten
der Reichsverſorgung , Vertragsanſtalten und

dergl . ) ſind von ihren Truppendienſtſtellen
uſw . möglichſt in natur abzufinden .

Den Vertragsanſtalten der Wehrmacht ſteht
für die bei ihnen untergebrachten Wehrmacht⸗
angehörigen auch der in Ziff . 4 bewilligte
Betrag von 1, — RM . je Kopf zur Verfügung ,
ſofern die dortſelbſt geforderte Vorausſetzung
erfüllt wird .

7. An Unterſuchungsgefangene können mit Zu⸗
ſtimmung des Unterſuchungsführers Weih⸗

nachtszulagen , mit Ausnahme von Brannt⸗

wein und Wein , ausgegeben werden , wenn die

nach vorſtehender Beſtimmung hierfür gege⸗
benen Vorausſetzungen vörliegen . Die Ver⸗

ausgabung an Anterſuchungsgefangene der

Wehrmacht in Juſtizvollzugsanſtalten hat je⸗
doch zu unterbleiben . Auch an Strafgefangene
( Gefängnis ) und Inſaſſen von Straflagern

A. Bei gemeinſamen Weihnachtsfeiern .

dürfen Weihnachtszulagen nicht ausgegeben
werden . Dagegen können die Zulagen , mit

Ausnahme von Branntwein und Wein , auf
Anordnung des Dißziplinarvorgeſetzten an
Soldaten uſw . verabfolgt werden , die Feſtungs⸗
haft , Haft oder Arreſt verbüßen .

II . N

Zuſätze des R . d. L. u . Ob. d. L. :

Der Empfang der Verpflegungsmittel für die

Weihnachtszuwendungen für das N. L. M. und die

Verteilung an die Amter oder Abteilungen und
die Auszahlung des Zuſchuſſes von 1, . — RM . je
Kopf bei gemeinſamen Feiern wird dem Kom⸗
mandanten des R . L . M. übertragen . Der Empfang
der Verpflegungsmittel iſt mit der Wehrkreis⸗
verwaltung III , Berlin⸗Grunewald , unmittelbar
zu regeln .

Zu Ziff . 3 e des Erl . OW vom 21. 10 . 1942 :

OKW⸗Erl . vom 9. 12 . 1941 iſt im LVBl . 1942 ,
S . 14 , Nr . 9, veröffentlicht .

Erl . OKH vom 29 . 5. 1942 wird von LD Ag IV
13 bekanntgegeben . ö

III .

Zur ordnungsmäßigen Abwicklung im Hauſe
wird folgendes befohlen :

1. Die Amter haben für die Abteilungen und die unterſtellten Außenſtellen , die eine gemeinſame
Weihnachtsfeier veranſtalten , an Z. A ./ Kdt . U. V. ( ROS . Zabel , Zimmer 5387 , Hausapp . 1298 )
ſofort die Kopfſtärke uſw . nach folgendem Muſter anzuzeigen :

( Bezeichnung des Amtes )
Berlin , d ' en

An Z. A. K di. “/I. V. (3. H. ROJ . Zabel , Zimmer 5387 )

Anzeige für die gemeinſame Weihnachtsfeier :

1
Anzahl der Die gemeinſame Feier Die Feier wird vorbereitet durch :Abteilung Kopfſtärke ] zuſtehenden ſoll vorausſichtlich „ N

ö
N Kerzen ſtattfinden am : ( Dienſtgrad , Name , Hausanſchl . )

2. Der Empfang der Geld⸗ und Verpflegungs⸗
mittel bei Z. A . / Kdt ./ U. V. ( ROJ . Zabel ,

Zimmer 5387 , Hausapp . 1298 ) hat erſt ſtatt⸗
zufinden , wenn es ſich überſehen läßt , daß ſich
die Verpflegungsſtärke durch Beurlaubte und
Kommandierte am Tage der gemeinſamen

( Anterſchrift )

Weihnachtsfeier nicht ändert . — Die Emp⸗
fangsbeſcheinigung iſt von den Chefs der
Amter uſw. , die eine gemeinſame Feier ab⸗

halten , zu vollziehen ( Muſter nachſtehend ) .
Der empfangenden Dienſtſtelle iſt ein Liefer⸗
ſchein auszuhändigen .
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Empfangsbeſcheinigung .
Dieke ⁴rẽ

( Dienſtſtelle )

veranſtaltet amꝛw eine gemeinſame
Weihnachtsfeier , an der Angehörige
teilnehmen .

Hierfür ſind : N

•J—ͤ—9jtũrV—l Portionen Weihnachtsverpflegung
• — Stück Kerzen

ö

‚ꝗ—Lꝑ RM. , wörtliche
zur Ausgeſtaltung der gemeinſamen Weihnachts⸗
feiern von Z. A. / Kdt . empfangen worden .

Berlin , den

( Dienſtgrad )

3. Kranken , die ſich nicht in Wehrmachtkranken⸗
häuſern befinden , iſt die Weihnachtszuwen⸗
dung möglichſt in natur zuzuſtellen ; Beur⸗

laubte empfangen ſtatt deſſen 2,50 RM . in bar

(ſ. Ziff . 7) . Kommandierte , Kranke in Wehr⸗
machtkrankenhäuſern erhalten die Weihnachts⸗
zuwendung von der Dienſtſtelle , zu der ſie

kommandiert ſind , oder vom Wehrmacht⸗
krankenhaus. N

4. Zur Auszahlung des Zuſchuſſes von 1 .— RM .

je Kopf der Teilnehmer bei gemeinſamen
Weihnachtsfeiern (ſ. Muſter zu Ziff . 2) hat
Z. A. / Kdt . die Amtskaſſe des R. L. M. zur

Zahlung eines entſprechenden Vorſchuſſes an⸗

zuweiſen . ö
Z. A. / Kdt. hat die Empfangsbeſcheinigungen

(ſ. Muſter zu Ziff . 2) zuſammengeſtellt in einer

Aan hereſſang
und unter Angabe des von der

Amtskaſſe des R . L . M. empfangenen Vor⸗

ſchuſſes , ſpäteſtens zum 1 . 2. 1943 zur end⸗

gültigen Anweiſung an das Luftwaffenver⸗
waltungsamt ( V 3) abzugeben .

5. Die gemeinſamen Weihnachtsfeiern ſollen
möglichſt vor und während der Weihnachtszeit ,
ſpäteſtens bis 10 . 1. 1943 , ſtattfinden . Die

Kaſinoräume und ⸗Einrichtungen im Hauſe
Leipziger Straße 7 und in Tempelhof ſtehen
hierfür jedoch nicht zur Verfügung .

B. Barabfindung an Stelle der Weihnachts⸗
zuwendung in natur .

6 . Die Amter oder Abteilungen haben beim Luft⸗
waffenverwaltungsamt ( V 3) nach folgendem
Muſter einen Vorſchuß zur Auͤszahlung der

Barbeträge von je 2,50 RM . zu beantragen :

( Bezeichnung der Dienſtſtelle )

— Berlin , denn

Betr . : Weihnachten .

An N

Luftwaffenverwaltungsamt ( V 3)
Für die Auszahlung von je

2,50 RM . füyy r Köpfe
wird ein Vorſchuß von RM. ,
wörtlich beantragt .

( Dienſtgrad )

7. Bis ſpäteſtens 1. 2. 1943 find dem Luftwaffenverwaltungsamt ( V3 ) Auszahlungsliſten nach
folgendem Muſter mit den Quittungen der Einzelempfänger vorzulegen . Für nichtanweſende
Empfangsberechtigte ſind Vollmachten (ſ. H. Dv . 325 , S 34 ) oder die Poſteinlieferungsſcheine
beizufügen .

( Bezeichnung der Dienſtſtelle )

An Luftwaffenverwaltungsamt ( V3 )

Berlin , den

Auszahlungsliſte
über Barbeträge an Stelle der Weihnachtszuwendungen in natur :

Id .
Name Dienſtgrad Betrag Eigenhändige Anterſchrift als Quittung

Nr .
RM . Ryf . 5

1. Ahnert Oberſt 2 50 Ahnert

2. Becker Amtsrat 2 50 Dehnert ( Vollmacht anbei )
3. Dehnert RO J . 2 50 Dehnert

4 . Emmig ö Schreibkraft 2 50 Poſteinlieferungsſchein anbei

uſw. N
Summe 0 00

Sachlich richtig und feſtgeſtellt :

j ꝛjn . und Abt . ⸗Chef .

8. Werden die Auszahlungsliſten nicht rechtzeitig vorgelegt , oder fehlen rechtsgültige Quittungen ,
Vollmachten , Poſteinlieferungsſcheine , ſo wird die Amtskaſſe des R . L. M. angewieſen werden ,

die entſprechenden Vorſchußbeträge einzuziehen . ü

LD Ag 1 3
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113 . Grußzpflicht gegenüber ausländiſchen

Wehrmachtsangehörigen .

( ogl . Kdturbef . Nr . 38/41 Ziff . 5 und Nr . 75/41 ) .

Klagen ausländiſcher Offiziere geben mir Ver⸗

anlaſſung , auf die Beſtimmung der H. Dv . 131

( L. Dv . 131 . M. Dv . 581 ) Ziffer 245 hinzuweiſen ,
wonach ausländiſchen Offizieren die gleichen
Ehrenbezeigungen zu erweiſen ſind wie deutſchen
Offizieren .

Die Schwierigkeiten für den deutſchen Wehr⸗
machtangehörigen , bei den vielfältigen auslän⸗

diſchen Uniformträgern , die ſich zur Zeit in der

Reichshauptſtadt aufhalten , die Rangunterſchiede
zu erkennen und zu beachten , werden nicht ver⸗
kannt . Gleichwohl erfordert es der Takt , den in

Berlin weilenden militäriſchen Gäſten aus dem

Ausland bei beiderſeitiger Unklarheit über die

Rangabzeichen im Gruße möglichſt zuvorzu⸗
kommen .

Auszug aus dem Kommandanturbefehl Nr . 72/42

der Wehrmachtkommandantur Berlin .

Zur Beachtung bekanntgegeben .

Z. A. ( Adi . )

114 . Bevorzugte Abfertigung Wehrmachts⸗
angehöriger in Läden .

Eine reibungsloſe Abfertigung beim Einkauf in

Geſchäften aller Art iſt nur zu gewährleiſten ,
wenn jede unberechtigte Bevorzugung unterbleibt .

Rückſichtsloſes Vordrängen von Wehrmachtange⸗
hörigen iſt diſziplinlos , alſo unſoldatiſch .

Der Kommandant von Berlin hat
folgendes befohlen :

„ Zur Erhaltung des guten Verhältniſſes
zwiſchen Wehrmacht und Zivilbevölkerung wird

allen Wehrmachtangehörigen unterſagt , in Laden⸗

geſchäften , Waren⸗ und Kaufhäuſern , an Fahr⸗
kartenſchaltern , Gepäckabfertigungen , auf Wochen⸗
märkten , an Theaterkaſſen uſw . bevorzugte Ab⸗

fertigung zu verlangen .

Ausgenommen hiervon
Fronturlauber ,
können . “

hierzu

ſind Verſehrte und

die ſich als ſolche ausweiſen

Auszug aus OK W Nr . 5338/42 AWA/W Allg
( Ic ) vom 7. 10 . 1942 .

Zur Beachtung bekanntgegeben .

Z. A. (Adi.

115 . Vorträge der Kaiſer Wilhelm⸗
Geſellſchaſt .

Die Kaiſer⸗Wilhelm⸗Geſellſchaft zur Förderung
der Wiſſenſchaften veranſtaltet im Winter 1942/43

folgende wiſſenſchaftliche Vorträge :

I . Naturwiſſenſchaftliche Reihe .

1. 12 . 1942 : Dozent Dr . Dr . Eyer , Krakau : „ Die

( in Verbindung mit dem Fleckfieber⸗
film der Heeresſanitätsinſpektion ) .

10 . 3. 1943 :

6. 1 . 1943 : Prof . Dr . Kreuz , Berlin : „ Wieder⸗
herſtellung und Wiedereinſatz
Schwerſtverwundeter . “

26 . 1. 1943 : Prof . Dr . Dr . v. Hattingberg , Ber⸗
ö lin : „ Die moderne Pſpychotherapie . “

9. 2. 1943 : Prof . Dr . Domagk , Wumppertal⸗
Elberfeld : „ Die neue Therapie der

bakteriellen Infektionen “ ( in Ver⸗

bindung mit dem Prontoſil⸗Film
der J . G. ⸗Farbeninduſtrie Aktien⸗

geſellſchaft ) .

2. 3. 1943 : Prof . Dr . Frik, Berlin : „ Die Ent⸗

wicklung der Röntgen⸗ und Radium⸗

therapie . “

II. Geiſteswiſſenſchaftliche Reihe .

8. 12 . 1942 : Prof . Dr . Berve, Leipzig : „ Rom
und Karthago . “

13 . 1. 1943 : Prof . Dr . Minde⸗Pouet , Berlin :
„ Goethe und Kleiſt . “

17 . 2. 1943 : Prof . Dr . Hartung , Berlin : „ Das
Problem der einheitlichen Staats⸗

führung in der preußiſch⸗deutſchen
Monarchie . “

III . Sonderveranſtaltungen .

20 . 1 . 1943 : Prof . Dr . Heckmann , Hamburg :
„Milchſtraße , Nebel , Weltall . “

Oberſt Prof . Dr . Heſſe , Berlin :

„ Totaler Krieg u . Kriegsgeſchichte . “
Gedanken über die geſchichtliche Dar⸗

ſtellung des jetzigen Krieges .

Rudolf Alexander Schröder lieſt15. 12. 1942 :
5 aus ſeinen Werken .

.

Die Vorträge finden im Goethe⸗Saal des

Harnack⸗Hauſes , Berlin⸗Dahlem , Ihneſtr . 16 —20 ,
pünktlich um 18 Uhr , ſtatt .

Es wird beſonders darauf hingewieſen , daß die

Vorträge ( Eintritt frei , Karten erforderlich ) in

erſter Linie für die Mitglieder der Geſellſchaft
beſtimmt ſind und Gäſte nur teilnehmen können ,
ſoweit der Platz reicht . Die Dienſtſtellen werden

gebeten , ſich mit der Kaiſer⸗Wilhelm⸗Geſellſchaft ,
Berlin C2 , Schloß , Fernruf 515931 , in Ver⸗

bindung zu ſetzen , falls der Beſuch einzelner Vor⸗

träge wünſchenswert erſcheint .
c

OK W 90 k 12 — AWA /W Wiss III Nr . 603/42

vom 20 . 10 . 1942 .

neuzeitliche Fleckfieberbekämpfung “
Bekanntgegeben .
Z. A. (Adi)
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116. Verdunkelung der Zimmerfenſter
des R . L. M .

Die früher einſetzende Dunkelheit macht eine

Verdunkelung der Zimmerfenſter des R. L. M.
ſchon während der Dienſtſtunden erforderlich . Es

wird daher , auf die in der Zeitung bekannt⸗

gegebenen Verdunkelungszeiten hingewieſen , die

unbedingt einzuhalten ſind .
Z. A. Kdt . ( B )

117 . Verdunkelungs⸗ Anordnungen .
Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe , Arbeits⸗

ſtab LS , gibt unter dem 4. November 1942 bekannt :

In Ergänzung der bisher ergangenen Ver⸗

dunkelungs⸗Anordnungen wird beſtimmt :
Bei „öffentlicher Luftwarnung “ oder „ Flieger⸗

alarm “ während der Dämmerung iſt auch außer⸗
halb der geſetzlichen Verdunkelungszeit ſofort zu
verdunkeln oder die Beleuchtung abzuſchalten .
Z. A. Kdt . ( IB )

N

118 . Gewährung von öffentlichen Mitteln

an die Kaiſer⸗Wilhelm⸗Geſellſchaſt .

Mit Verfügung vom 2. November 1942 Wo

1018/42 ( a) hat der Reichsminiſter für Wiſſen⸗
ſchaft , Erziehung und Volksbildung in Überein⸗

ſtimmung mit dem Rechnungshof und dem Reichs⸗
miniſter der Finanzen feſtgeſtellt , daß künftig bei

der Gewährung von öffentlichen Mitteln an die

Kaiſer⸗Wilhelm⸗Geſellſchaft das Recht des Rech⸗
nungshofs zur Prüfung der geſamten Finanz⸗
gebarung der Kaiſer⸗Wilhelm⸗Geſellſchaft aus⸗

drücklich vorbehalten werden muß ( Hinweis auf
§ 64a RO ) . N

Für den Geſchäftsbereich des RLM . wird hier⸗
mit angeordnet , daß Haushaltsmittel des Einzel⸗
plans XVI nur unter dieſem Vorbehalt an die

Kaiſer⸗Wilhelm⸗Geſellſchaft gewährt werden

dürfen .
Ein Auszug aus den vom Reichsminiſter für

Wiſſenſchaft , Erziehung und Volksbildung er⸗

laſſenen Richtlinien für die Bewirtſchaftung der

im Haushalt des Reichsminiſteriums für Wiſſen⸗
ſchaft , Erziehung und Volksbildung — Einzel⸗
plan XIX des Reichshaushalts — für Zuwendun⸗
gen zur Verfügung ſtehenden Ausgabemittel kann

in der Haushaltsabteilung ( Ref . / 1 II C) ein⸗

geſehen werden .

LD Ag L/ .

119 . Namensänderung der Dienſtſtelle
ö

„ St . Abt . z . b . V . “ .

Die Dienſtſtelle
Staatsſekretär Abt . z. b . V.

wird mit ſofortiger Wirkung umbenannt in

D. R . d . L. u . Ob . d. L. — Abteilung z. b. V.

An dem bisherigen Unterſtellungsverhältnis
ändert ſich nichts .
Abt . 2 b. V.

120 . Nachforſchung nach einem Schriſtſtück .

Am 26 . 9. 1942 wurde vom Reichsverkehrs⸗
miniſterium das Schreiben — Der Reichsverkehrs⸗
miniſter 17 Tbdesch 3325 vom 25 . 9. 1942 —betr .

Randnummer 70 Anlage C zur E. V. O. an das

R. L . M. überſandt . Das Schreiben iſt bisher nicht
eingegangen .

Mitteilung über Verbleib oder Rückgabe des

Schreibens an GI /E 4 III B App . 85/533 .

GIL / E 4 III B. N

R. L. M. ZA. Min . - Büro/ Druckerei
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Bibliot liel

Amtliche Nachrichten
ür die Stellen des R . L. M. ( A .N. /R . L. M. )

Herausgegeben vom Z . A. Miniſterial⸗Büro

5 . Jahrgang

121 . Beiträge für das LVBl .

Zum Zwecke der Droſſelung des Schriftverkehrs
und zur Vermeidung langatmiger Verfügungen
befehle ich:

1. Die Beiträge zum LVBl . ſind von den Amts⸗
chefs , ſelbſtändigen Amtsgruppenchefs oder

Inſpekteuren auf Kürze , Klarheit und ſachliche
Notwendigkeit zu prüfen und unterſchriftlich
zu vollziehen . Anträge mit der Anterſchrift
von Sachbearbeitern werden zurückgewieſen .

2 . Die Beiträge müſſen jeweils bis zum Dienstag
jeder Woche um 14 Uhr beim Miniſterialbüro
des R . L. M . eingegangen ſein , wenn ſie in die

am Montag der folgenden Woche erſcheinende
Ausgabe aufgenommen werden ſollen .

3. Die Beiträge ſind in einfacher Ausfertigung
und doppelſeitig beſchrieben vorzulegen . Zur
Vermeidung unnötiger Verwaltungsarbeit
und zur Erleichterung fernmündlicher Rück⸗
fragen iſt auf jedem Beitrag der Name des

Sachbearbeiters und die Nummer ſeines Haus⸗
anſchluſſes anzugeben .

Der Staatsſekretär der Luftfahrt
und Generalinſpekteur der Luftwaffe

Milch .
Z. A.

122 . Weihnachtsfeiern im Kaſino R . L. M .

1. Die Speiſeſäle der Kaſinos Leipziger Straße 7

und Neubau Tempelhof werden den in dieſen
Gebäuden untergebrachten Dienſtſtellen zur

Abhaltung von Weihnachtsfeiern auf An⸗

fordern zur Verfügung geſtellt ; Erledigung der

Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Ein⸗

gangs mit der Maßgabe , daß die Abteilungen
des Hauſes zuerſt berückſichtigt werden , als⸗

dann die Außenſtellen .

2. Beginn der Feiern nicht vor 17 Uhr , da ſonſt

ban
Eſſenbetrieb nur ſchwer abgewickelt werden

ann .

3. Zur gleichmäßigen Ausgeſtaltung der Feiern
kann ſeitens der Kaſinoverwaltung zur Ver⸗

fügung geſtellt werden :

a) Kaffeegeſchirr , ö

b) Kaffee ( Erſatzmiſchung ) zum Selbſttoſten⸗
preis , jedoch ohne Milch und Zucker .
Andere Getränke können nicht verabfolgt
werden .

Berlin , den 3. Dezember 1942 Nr . 15

Die Tiſche werden vom Kaſinoperſonal gedeckt .
Kaffee wird in großen Kannen von den Ser⸗

viererinnen bis zu den Tiſchen gebracht . Die

weitere Verteilung übernehmen Damen der

feiernden Dienſtſtellen .
4 . Aus betrieblichen und perſonellen Gründen

muß jede weitere Beanſpruchung der Kaſino⸗
einrichtung unterbleiben . Anderes Geſchirr
und Gläſer können nicht zur Verfügung ge⸗

ſtellt werden .
N

5. An Koſten , die durch die feiernden Dienſtſtellen
zu entrichten wären , entſtehen gegebenenfalls
a) für Kaffee : die Selbſtkoſten ,
b) für das bereitzuſtellende Perſonal : der

Tariflohn für Überzeitarbeit .

6. Der letzte Satz in Nr . 112 , Abſchn . III , Ziff . 5,
der Amtl . Nachrichten vom

19. 11 . 1942 iſt zu

ſtreichen .
Abt . z. b . V . ( II

123 . Anderung des Titelverwalter⸗

verzeichniſſes vom 31 . Mai 1942 .

Az . 58 b 10 ( Ib Ag 1/ ) .

8weite Anderung .
1. Zum Titelverwalter mit Anordnungsbefugnis

werden beſtellt :
a) für Kap . XVI A 2 Tit . 9g :

RR . d. B . Dr . Paatſch LD Ag IV/13 ( bis⸗
her RR . Dr . Mangel ) ,

b) für Kap . XVI A 4 Tit . 33 :

AR . Zollweg LR 1 ( bisher Min . ⸗Dirigent
Dr . Frhr . v. Hammerſtein ) ,

e) für Kap . XVI A 17 Tit . 33 , 34 , 40 und Kap .
XVI AE 13 Tit . 26 und 27 :

AR . Kies 6I /F 1 ( bisher AR . Schütt ) ,
d) für Kap . XVI A 17 Tit . 39 :

Min . ⸗Rat Dr . Orlovius LB / LV ( bisher
AR . Einzel ) ,

e) für Kap . XVI A 17 Tit . 46 ( neu ) :
AR . Hanebuth L Wehr 1.

2. Anordnungsbefugnis in Vertretung des Titel⸗

verwalters bzw . für abgezweigte Mittel er⸗

halten :

a) für ihr Arbeitsgebiet
in der Reiſekoſtenſtelle :
RO J . Apitzſch Ag 11/4 (bisher

RO .

Dilger ) ,
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in der Beſoldungsſtelle: 5 ü

RO J . Nogge Ag 1/4 ( bisher RJ . d. B .

Scholz ) ,

der Leiter der Zahlſtelle Tempelhof :
Reg . ⸗Amtmann Hauck Ag 11/4 ,

der Leiter der Zahlſtelle Reichsſportfeld :
AR . Hölzner Ag II /4 . N

Zu berichtigen auf S . 2 unter b) des Be⸗

zugserlaſſes : N

b) für Kap . XVI A I Tit . 6a , 6b , 6d und

Einzelplan XVII Kap . 9a und 9d :

ORR . Dr . Muhs Ag IV/11 als weiterer

Vertreter des erkrankten Titelverwalters

ORR . Mühl ,

e ) für Kap . XVI A 2 Tit . 4, 8 undKap . XVI
A 4 , Tit . 4 und 8 :

RR . d. B . Dr . Paatſch Ag IV/13 ( bisher
NR . Dr . Mangel ) ,

d) für Kap . XVI A 4 Tit . 33 :

AR . Klawitter LR ( bisher Oberkriegs⸗
gerichtsrat Dr . Becker ) , N

e ) für Kap . XVI A 17 Tit . 31 :

AR . Kieß GL/ T 1.
N

Der bisherige Vermerk in Spalte 5 iſt zu

ſtreichen ,

f ) für Kap . XVI A 17 Tit . 33 , 34 , 40 und

Kap . XVI AE 18 Tit . 26 und 27 :

AR . Schütt GL / F 1.

In dem bisherigen Vermerk in Spalte 5

zu Kap . AE 18 Tit . 26 , 27, 28 und 29 iſt
26 und 27 zu ſtreichen , N

g) für die an C /F 1 abgezweigten Mittel

des Kap . XVI A 15 Tit . 31 tritt AR .

Ament 6 / F 1 in dem Vermerk in Spalte 5

hinzu ,

h) für Kap . XVI A 17 Tit . 46 ( neu ) :
Oberſt Riehle L Wehr 1.

3. Sonſtige Anderungen .
a) Bei Kap . XVI A 12 Tit . 34 iſt zu ſetzen :

ſtatt Min . ⸗Kat Müller Min . ⸗Dirigent
Müller .

b) Bei Kap . XVI A 4 Tit . 33 , A 16 Tit . 22

und 3s iſt ſtatt ZA ( ) zu ſetzen „ LR “ .

4 . Die Anlagen 1 und 2 des Titelverwalterver⸗

zeichniſſes ſind entſprechend zu berichtigen .

5. Unterſchriftsproben der anordnungsberech⸗
tigten Perſonen ſind der Amtskaſſe des R. L. M. ,
ſoweit ſie ihr noch nicht vorliegen , unter Ver⸗

wendung eines bei der Amtskaſſe erhältlichen
Karteiunterſchriftsblattes über LD Ag 1/1

baldigſt zuzuleiten . ö
N

LD Ag /I .

124. Nebentätigkeit , hier : Abrechnung der

Vergütungen für Nebentätigkeit in Auf⸗

ſichtsräten uſw .

Zum Zwecke der Erfaſſung ſämtlicher Offiziere ,
Wehrmachtbeamten , Angehörigen des Ing . ⸗Korps
und Angeſtellten des R . L. M. , die eine Neben⸗

tätigkeit im Vorſtand , Aufſichtsrat , Verwaltungs⸗
rat oder in einem ſonſtigen Organ einer Geſell⸗
ſchaft uſw . ausüben , und zur Erzielung eines ein⸗

heitlichen Verfahrens bei der Abrechnung der

oidihetungen
wird mit ſofortiger Wirkung ange⸗

ordnet :

1. Jede Nebentätigkeit bedarf der ſchriftlichen
Genehmigung bzw . Anordnung . Sie wird auf
Grund des Vorſchlages der Fachabteilung
durch LP bzw . LD ( Ag IV ) bzw . 6I/PT erteilt

( ogl . LVBl . 41 Nr . 35 Ziff . 1026 und Nr . 45

Ziff . 1588 ) . In denjenigen Fällen , in denen

eine ſchriftliche Genehmigung bzw . Anordnung

bisher nicht erteilt worden iſt , iſt ſie ſofort
nachträglich einzuholen . Die Verfügung muß
den Zeitpunkt enthalten , von dem ab die

Nebentätigkeit ausgeübt wird .

2. Die Beendigung der Nebentätigkeit ( Aus⸗
ſcheiden aus dem Bei⸗ oder Aufſichtsrat ) iſt
ſofort LP bzw . LD ( Ag IV ) bzw . CI / PI ſchrift⸗
lich unter Angabe des Zeitpunktes des Aus⸗

ſcheidens mitzuteilen . 5

3. Die Offiziere , Wehrmachtbeamten uſw. , denen

für die Nebentätigkeit im Vorſtand , Aufſichts⸗
rat , Verwaltungsrat oder in einem ſonſtigen
Organ einer Geſellſchaft , Genoſſenſchaft uſw .
eine Vergütung gezahlt wird , haben dieſe
Vergütung grundſätzlich in voller Höhe inner⸗

halb einer Woche nach Empfang bei der Amts⸗

kaſſe des R . L. M. einzuzahlen . Es iſt zweck⸗
mäßig , die betr . Anternehmen anzuweiſen , die

Vergütungen unmittelbar an die Amtskaſſe
des R. L. M. unter Angabe der Zweckbeſtim⸗

mung zu überweiſen .

4 . ber die Höhe des Betrages , der als Pauſchal⸗
aufwandsentſchädigung gemäß Ziff . 13 ( 2) der

genannten Verordnung belaſſen werden kann ,

entſcheidet in jedem Falle das Luftwaffenver⸗
waltungsamt . Die Auszahlung der Pauſchal⸗
aufwandsentſchädigung wird nach Vorlage der

Abrechnung beſonders angeordnet .

5. Die gem . Ziff . 15 aaO . am Schluſſe eines

jeden Rechnungsjahres vorzulegende Abrech⸗
nung iſt mit größter Sorgfalt aufzuſtellen .
Insbeſondere ſind die Fragen nach der Höhe

der Vergütungen , der Fahrkoſten , Tage⸗ und

übernachtungsgelder und nach der Zahl der

auswärtigen Sitzungen genau zu beantworten .

Vordrucke für die Abrechnungen gehen regel⸗
mäßig rechtzeitig zu .

LD Ag IV II .

R. L. M. ZA. Min . - Büro/ Dtuckerei

—
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für die Stellen des R . L. M. ( A. N. / R . L. M. )
Herausgegeben vom Z . A . Miniſterial⸗Büro

5 . Jahrgang

125 . Vertretung
einheitlicher Auffaſſung der Wehrmacht
in Beſprechungen bei zivilen Stellen .

Bei einer Beſprechung , zu der ein Miniſterium
eingeladen hatte , gab der Vertreter einer einem

Wehrmachtteil nachgeordneten ebenfalls einge⸗
ladenen Dienſtſtelle Erklärungen ab , die dem

vom Oberkommando der Wehrmacht für die Ge⸗

ſamtwehrmacht vor der Sitzung mit den Wehr⸗
machtteilen feſtgelegten und in der Verhandlung
abgegebenen Standpunkt zuwiderliefen .

Die Erörterung einer ſolchen Meinungs⸗
verſchiedenheit vor der zivilen Offentlichkeit iſt
der Sache und dem Anſehen der Wehrmacht ab⸗

träglich .
In allen Fällen , in denen verſchiedene Wehr⸗

machtdienſtſtellen zu Beſprechungen bei zivilen
Reichsbehörden eingeladen ſind , iſt vorher ein

einheitlicher Standpunkt der Wehrmacht feſtzu⸗
legen .

Werden dem Oberkommando der Wehrmacht
nachgeordnete Dienſtſtellen eingeladen , ſo ſind ſie
verpflichtet , ſich vor der Beſprechung bei der zu⸗

ſtändigen Abteilung des Oberkommandos der

Wehrmacht bzw . bei deſſen Vertreter in der Be⸗

ſprechung des vom Oberkommando der Wehr⸗
macht in der betreffenden Frage einzunehmenden
Standpunktes zu vergewiſſern .
O. K. W. , 14 . 12 . 1942

13 n

4160/4 W .3. ( 0

Bekanntgegeben
Z. A. / Adj .

126 . O. 5 . D. R . L.M .
1. Der O. v . D. / R. L. M. hat in erſter Linie die

Aufgabe , wichtige und dringende Eingänge , ins⸗

beſondere Anrufe von den Kommandobehörden
und Truppendienſtſtellen außerhalb der allge⸗
meinen Dienſtſtunden für den geſamten Bereich
des R . L. M. entgegenzunehmen . Die Belaſtung
durch die Vielzahl der eingehenden Poſt , Fern⸗
ſchreiben und Ferngeſpräche verbietet , dem O. v. D.

Sonderaufgaben aus dem Bereich der einzelnen
Amter , Inſpektionen uſw . zu übertragen (z. B .

Aufbewahrung und Ausgabe von Geheimſachen ,
Fahrkarten , Ausweiſen , Schlüſſeln uſw . ) .

Berlin , den 28 . Dezember 1942 Nr . 16

Derartige Sonderaufgaben ſind durch den ge⸗

mäß Befehl des Herrn Staatsſekretärs der Luft⸗
fahrt und Generalinſpekteurs der Luftwaffe vom

9. 5. 1942 befohlenen Bereitſchaftsdienſt der zu⸗

ſtändigen Amter , Inſpektionen uſw . auszuführen .

2. Die Amter , Inſpektionen uſw . werden ge⸗

beten , für rechtzeitigen Dienſtantritt ( 17,30 Uhr
bzw. am Sonnabend 13,15 Uhr ) ihrer als O. v . D. /

R. L . M . eingeteilten Offiziere Sorge zu tragen .

Z. A.

127 . Wirtſchaſts hochſchule Berlin .

In der Wirtſchaftshochſchule Berlin C2 , Span⸗
dauer Str . 1, beginnt das Winterſemeſter 1942/43

am 1. 12 . 1942 . Es endet am 31 . 3 . 1943 .

In dieſer Zeit finden ſtatt :

Jeden Mittwoch von 18,00 —20,00 Uhr —erſt⸗
malig am 9. 12 . 1942 — Vorleſungen über

„ Grundlagen der Wehr⸗ und Kriegswirtſchaft “
und

N

Jeden Montag von 18,00 bis 20,00 Uhr — erſt⸗
malig am 7. 12 . 1942 — „ Übungen zur Kriegs⸗
wirtſchaft “.

Dozent bzw . Übungsleiter:
Sperlich .

Bei der wachſenden Bedeutung der Kriegs⸗
wirtſchaft iſt die rege Teilnahme der aktiven und

Ergänzungswehrmachtbeamten des höheren und

gehobenen Verwaltungsdienſtes trotz der ge⸗

ſteigerten dienſtlichen Anforderungen dringend
erwünſcht . Es wird empfohlen , daß die Beamten ,
die die Vorleſung bereits gehört haben , auch an

den entſprechenden Übungen teilnehmen .

Anmeldeformulare ſind beim Beſuch der erſten
Vorleſung bzw . Übung deutlich und mit genauer

Angabe der Dienſtſtelle auszufüllen und O. F. J .

Dr . Dr . Sperlich zu übergeben .

Die Namen der teilnehmenden Beamten ſind
durch die zuſtändigen Abteilungen oder Gruppen
V. 11 W bis 15 . 12 . 1942 mitzuteilen , damit die

Kolleggelder ( 10 ,—RM . je Teilnehmer ) , die auf
Reichsmittel übernommen werden , geſchloſſen der

Kaſſe der Wirtſchaftshochſchule überwieſen werden

können .

L. D. Ag. IV .

O. F. J . Dr . Dr .
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ö 129. Nachforschung nachPerſonalakten . ö

Am 4. 6. 1942 wurden verſchiedene Perſonal⸗
akten des Oblt . d . R . Wagner in einem großen
Briefumſchlag an den Korpsführer des NS . ⸗

Fliegerkorps , Berlin WS , Meierottoſtraße 8/9 ,
mit UR. ⸗Schreiben vom 4. 6. 1942 Nr . 1397/42

geſandt . Dieſer Brief iſt nach Mitteilung des

NSF K. nicht angekommen und trotz eingehender
Nachforſchungen bisher nicht aufgefunden worden .

Da es ſich bei den Anlagen zu dem Schreiben
vom 4. 6. 1942 um Verſorgungsakten der Hinter⸗
bliebenen des Oblt . Wagner handelt , legt L. ⸗Wehr
den größten Wert auf die Wiederherbeiſchaffung
der Belege . N

Um Nachforſchung und ggf . Mitteilung an

Hausapp . 81/4610 wird gebeten .

Chef A. W .

130 . Anderung der Anſchriſten der Luſtämter .

Vgl . AN/R . L .M. Nr .7 v . 23 . 4. 1940 Ziff . 60 .

Die Dienſtgeſchäfte des Luftamtes Nürnberg
werden ab ſofort bis auf weiteres vom Luftgau⸗
kommando XIIXIII — Gr . V — ( Luftamt Wies⸗
baden ) wahrgenommen .

Die Anſchrift lautet jetzt :
Luftgaukommando XII / XIII — Gruppe V ( Luft⸗

amt ) — Wiesbaden , Wilhelmſtraße 32 .

LB 2.

131 . Kaſino R . L. M . *
Die „ Kaſinoverwaltung N. L. M. einſchließlich

Zweigſtelle Tempelhof “ tritt ab 1. Januar 1943

zur Zentralamtsgruppe . Sie iſt der Abteilung

Z. A. / Kdt . zugeteilt .
N

Z. A.

132 . Reichsſtelle für Waren verſchiedener
Art .

Der Reichswirtſchaftsminiſter teilt mit , daß
die „Reichsſtelle für Waren verſchiedener Art “

mit ſofortiger Wirkung die Bezeichnung „ Reichs⸗

ſtelle Glas , Keramik und Holzverarbeitung “ führt .
Die Anſchriftenverzeichniſſe ſind entſprechend zu

berichtigen .

Z .A. Min . ⸗Büro .

133 . Privattelegramme .
Private Poſttelegramme können nur bei den

Poſtanſtalten der DRP . aufgeliefert werden . Das

Aufgeben von Privattelegrammen durch Dienſt⸗

fernſprecher bei der Telegrammaufnahme der

DRP . iſt verboten (ſ. auch Verzeichnis der Fern⸗

ſprechanſchlüſſe vom 15 . 12 . 1940 S . IX . D. 2) .

N. B . L.

K R. L. M. ZA. Min . - Büro/ Druckerel
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